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4 Zusammenfassung 

Zusammenfassung
 

Fragen der organisatorischen Verfasstheit bestimmter 

Politikfelder in den Nationalstaaten kommt im Zuge 

der Bemühungen um europaweite Harmonisierung 

besondere Aufmerksamkeit zu. Die vorliegende Orga

nisations- bzw. Institutionenstudie wurde im Rah

men des Europäischen Migrationsnetzwerks (EMN) 

erarbeitet und bildet in zweiter Auflage den deutschen 

Beitrag zur EMN-Studie „Die Organisation der Asyl-

und Zuwanderungspolitik in den Mitgliedstaaten 

der Europäischen Union“. Ihr Schwerpunkt liegt auf 

der überblicksartigen Darstellung und Analyse des 

institutionellen Kontexts, der Rechtsgrundlagen sowie 

der Zuständigkeiten von Ministerien, Behörden und 

sonstiger Organisationen hinsichtlich der Zuwande

rung von Asylbewerbern und Drittstaatsangehörigen. 

Für Deutschland handelt es sich bei der ersten Auflage 

um die erste systematische Übersicht mit dieser the

matischen Breite. Berücksichtigt werden darin auch 

die Bereiche Migrationsforschung, Politikberatung, 

öffentliche Informationsangebote sowie Nicht-Regie

rungsorganisationen. Zur Darstellung gehört ferner 

ein knapper historischer Rückblick auf die Zuwande

rung und die Herausbildung von Institutionen, der 

das Verständnis organisatorischer und administrativer 

Zuständigkeiten erleichtert. 

Die gegenwärtige deutsche Migrationspolitik findet 

sich eingebettet in ein vielfältiges und z.T. verflochte

nes Institutionengefüge, das im Zuge verschiedener 

(Rechts-)Änderungen in den letzten Jahren einem 

deutlichen Wandel unterworfen war. Die organisato

rischen und administrativen Abläufe, die sich aus den 

verschiedenen Rechtsgrundlagen des Aufenthalts-

rechts ergeben bzw. die durch die Migrationspolitik 

bestimmt werden, sind mitunter sehr komplex. Dazu 

tragen Faktoren wie die föderal-subsidiären Struk

turen der Bundesrepublik, aber auch die Vielzahl an 

Vorschriften bei. Im vierten Abschnitt – dem Haupt

teil der Studie – werden diese Rechtsgrundlagen und 

Verfahrensabläufe, aufgeschlüsselt nach den Bereichen 

Einreise, Aufnahme bzw. Statuserwerb, Aufenthalt bzw. 

Statusveränderung, Zugang zum Arbeitsmarkt sowie 

Aufenthaltsbeendigung, detailliert beschrieben. 

Politischer, legislativer und institutioneller 
Rahmen 
Sowohl das Asyl- und Flüchtlingsrecht als auch 

das Zuwanderungs- und Aufenthaltsrecht sind in 

Deutschland im Rahmen der ausschließlichen bzw. 

der konkurrierenden Gesetzgebung bundesgesetz

lich geregelt. Als wichtigste Neuerung innerhalb des 

letzten Jahrzehnts gilt die Ablösung des Ausländerge

setzes von 1990 durch das Zuwanderungsgesetz von 

2004/2005. Das darin enthaltene Aufenthaltsgesetz ist 

die wichtigste Rechtsgrundlage für Einreise, Aufent

halt und Beschäftigung von Drittstaatsangehörigen. 

Asylverfahren bzw. die Flüchtlingsanerkennung 

erfolgen nach den grundgesetzlichen Vorgaben und 

dem Asylverfahrensgesetz. Unterhalb der gesetzlichen 

Ebene schließen sich eine Reihe von Rechtsverord

nungen und Verwaltungsvorschriften auf Bundes- und 

Länderebene an. Da der Verwaltungsvollzug den Län

dern obliegt, wird besonderer Wert auf entsprechende 

Abstimmungsprozesse gelegt, die u.a. in der Ständigen 

Konferenz der Innenminister und -senatoren der 

Länder erfolgen. 

Bei der Politikformulierung obliegt dem Bundesminis

terium des Innern (BMI) eine herausragende Funktion. 

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 

und die Bundespolizei (BPol) als nachgeordnete 

Behörden des BMI sind für die Mehrzahl der bundes

weiten operativen Aufgaben zuständig; die wichtigsten 

Akteure im Bereich der Verwaltung und Verfahrens

steuerung sind daneben die Ausländerbehörden der 

Länder (bezüglich des Aufenthalts), die Bundesagentur 

für Arbeit (bezüglich des Zugangs zum Arbeitsmarkt) 

und die Auslandsvertretungen (bei der Visumvergabe). 

Das Spektrum der sonstigen, in der Asyl- und Zuwan

derungspolitik engagierten Akteure hat sich stetig 

verbreitert. Neben zahlreichen Nicht-Regierungsor

ganisationen wird insbesondere den Bereichen der 

Migrationsforschung sowie der Politikberatung in den 

letzten Jahren ein erhöhtes Maß an Aufmerksamkeit 

zuteil. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Zusammenfassung 

Organisation und Verwaltung der Asyl- und 
Zuwanderungspolitik 
Je nach Zweck der Einreise bzw. des Aufenthaltes 

sind auf der Grundlage des Aufenthaltsgesetzes ganz 

unterschiedliche Behörden zuständig. In den letzten 

Jahren wurden vor allem im Bereich der Einreise 

verschiedene Maßnahmen ergriffen, um die Sicherheit 

zu verbessern bzw. die illegale Einreise zu verhindern. 

Dazu arbeiten insbesondere die deutschen Auslands

vertretungen, die Grenz- und Sicherheitsbehörden, die 

Ausländerbehörden sowie das BAMF eng zusammen. 

Auch Abschiebungen wurden durch einige neue Tat

bestände erleichtert, z.B. steht nun auch bei bestimm

ten Handlungen mit besonders integrationsfeindli

chem Charakter u.U. eine Ausweisung im Ermessen 

der Behörden. 

Nach der Einreise sind grundsätzlich die Ausländerbe

hörden in den Ländern für sämtliche aufenthalts- und 

passrechtlichen Maßnahmen und Entscheidungen 

zuständig. Meldet sich hingegen ein Asylsuchender 

bei der Grenzbehörde und ist zur Einreise berechtigt, 

wird er an die nächstgelegene Erstaufnahmeeinrich

tung weitergeleitet; in der Folge ist das BAMF für die 

Bearbeitung des Asylantrags zuständig. 

Ebenso wie im Bereich der Asylmigration – wo die 

Bundesrepublik in den letzten Jahren wichtige euro

päische Rechtsakte wie die Verordnung Dublin II oder 

die sog. Qualifikations- und Verfahrensrichtlinien 

implementiert hat – gehen auch bei der sonstigen Zu

wanderung einige Veränderungen in der organisatori

schen Zuständigkeit auf die Umsetzung von EU-Recht 

zurück. So wurden im Rahmen des „Richtlinienum

setzungsgesetzes“ von 2007 insgesamt elf europäische 

Richtlinien implementiert, darunter auch die sog. 

Forscherrichtlinie, die zur Schaffung eines besonderen 

Verfahrens zur Anerkennung von Forschungseinrich

tungen beim BAMF geführt hat. 

Die deutlichsten organisatorischen Veränderungen 

haben sich jedoch bei der Verwaltung der Arbeitsmig

ration ergeben. Durch die Einführung des „One-Stop-

Government“ wurde das doppelte Genehmigungsver

fahren für Aufenthalt (durch die Ausländerbehörde) 

und Arbeitsaufnahme (durch die Bundesagentur für 

Arbeit) durch einen konzentrierten Verwaltungsakt 

ersetzt. Nun ist die örtliche Ausländerbehörde die erste 

und einzige Anlaufstelle für Entscheidungen zum 

Aufenthalt und zur Beschäftigungsaufnahme. Nur 

wenn es sich um eine zustimmungspflichtige Tätigkeit 

handelt, wird die Bundesagentur für Arbeit in einem 

internen Verfahren eingeschaltet, die dann rechtlich 

festgelegte Zustimmungsvoraussetzungen prüft. 

Verbindungen zu anderen Politikfeldern 
Asyl und Zuwanderung gelten zu Recht als Quer

schnittsthemen, denn sie sind in unterschiedlicher 

Art und Weise mit zahlreichen anderen Politikfeldern 

verbunden. Die deutlichsten Überschneidungen erge

ben sich zur Integrationspolitik; essenzielle Aspekte 

der Integration wie die Sprach- bzw. Integrationskurse 

sind unmittelbar im Aufenthaltsgesetz geregelt. Neben 

der Integrations-, der Arbeitsmarkt- und der Gesund

heitspolitik zeichnen sich jedoch auch immer stärkere 

inhaltliche Schnittmengen mit der Entwicklungspoli

tik ab, so zum Beispiel bei der Frage der Rückkehrför

derung. Aber auch Bereiche wie die Sicherheitspolitik 

und die Antidiskriminierungspolitik müssen in diesem 

Zusammenhang beachtet werden. Auf eine breite Ver

ankerung des Politikfeldes bzw. Bezugspunkte zu an

deren Fachpolitiken lässt ferner die parlamentarische 

Arbeit des Bundestages schließen: Wichtige Gesetz

entwürfe im Asyl- und Zuwanderungsrecht werden in 

der Regel vom Innenausschuss federführend beraten 

und meist von den Ausschüssen für Recht, Arbeit und 

Soziales, Bildung, Forschung und Technikfolgenab

schätzung, Auswärtiges, Familie, Frauen, Senioren und 

Jugend sowie Menschenrechte und humanitäre Hilfe 

mitberatend diskutiert. 

Erfahrungen mit der Entwicklung der Asyl- und Migra
tionspolitik 
Die deutsche Asyl- und Migrationspolitik bleibt – auch 

(und insbesondere) im Zusammenhang mit der Har

monisierung des Rechts in der Europäischen Union 

– ein Politikfeld mit hohem Regelungsbedarf und 

komplexen organisatorischen Zuständigkeiten. Be

sonders seit der Verabschiedung des Zuwanderungs

gesetzes 2004 ist es zu einer Reihe von Neuerungen 

gekommen, die veränderte organisatorische Abläufe 

implizieren. Auf der Grundlage von Evaluierungen 

wurden bestimmte Verfahrenszuständigkeiten und 

Rechtsgrundlagen bereits angepasst. Einige Neuerun

gen (z.B. die Einführung einer Visa-Warndatei, der 

Ausbau des Konsultationsverfahrens bei der Prüfung 

der Voraussetzungen für die Visaerteilung aus Grün

den der Sicherheit oder die Umsetzung des Gesetzes 
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zur Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse) 

können zusätzlichen Verwaltungsaufwand oder 

Abstimmungsbedarf bedeuten und wurden noch nicht 

umfassend bewertet. Schritte wie die Einführung einer 

Härtefallregelung im Flüchtlingsrecht, die Altfallre

gelung für langjährig Geduldete oder die Konzent

ration des Genehmigungsverfahrens für Aufenthalt 

und Beschäftigung bei den Ausländerbehörden sind 

Entwicklungen, die seitens der Bundesregierung allge

mein positiv bewertet worden sind. Besonders bei der 

arbeitsmarktorientierten Steuerung der Zuwanderung 

sind in rechtlicher Hinsicht seit Kurzem zahlreiche 

Erleichterungen im Hinblick auf Zuwanderungsmög

lichkeiten zu verzeichnen, die auf die Herausbildung 

eines flexibleren Systems mit weniger komplizierten 

Verwaltungsabläufen zur Steigerung der Attraktivität 

Deutschlands für Hochqualifizierte und Studenten aus 

Drittstaaten hindeuten. 
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10 Einleitung 

1 Einleitung
 

Neben Integration sind Zuwanderung und Asyl in 

Deutschland seit vielen Jahren wichtige und kontro

vers diskutierte innenpolitische Themen. Die organi

satorischen und administrativen Abläufe, die sich aus 

den verschiedenen Rechtsgrundlagen des Ausländer

rechts ergeben bzw. die durch die Migrationspolitik 

bestimmt werden, sind mitunter sehr komplex. Dazu 

tragen Faktoren wie die föderal-subsidiären Struk

turen der Bundesrepublik, aber auch die Vielzahl der 

Vorschriften und institutionellen Zuständigkeiten 

bei. Diese komplexe Organisationsstruktur, die zudem 

einem stetigen Wandel unterworfen ist, findet sich 

darüber hinaus eingebunden in ein europäisches 

Rechtssystem, das sich in den Bereichen Asyl und 

Migration seit einigen Jahren verstärkt herausbildet 

und zum Ziel hat, diese Politikfelder Schritt für Schritt 

zu harmonisieren. So hatte sich die Europäische Union 

zum Ziel gesetzt, bis zum Jahresende 2012 ein Gemein

sames Europäisches Asylsystem zu etablieren. 

Gegenstand und Ziel der Studie 
Das Wissen um die teils sehr unterschiedlichen 

institutionellen und administrativen Zuständigkeiten 

in den europäischen Staaten, ein Überblick über die 

relevanten Rechtsgrundlagen sowie Informationen 

über die „Einbettung“ des Politikfeldes im nationa

len Kontext können dabei helfen, den Prozess der 

Politikgestaltung auf europäischer Ebene effizienter 

zu machen. Wie ist also die deutsche Migrationspolitik 

organisiert? Welche Rechtsgrundlagen bestehen und 

welche Institutionen sind im exekutiven und operati

ven Bereich mit der Verwaltung befasst? Wo befinden 

sich die Schnittmengen der Asyl- und Zuwanderungs

politik mit anderen Politikbereichen und welche 

Ministerien bzw. Organisationen sind dafür zuständig? 

Welche sind die relevanten Interessenvertreter, Nicht-

Regierungsorganisationen und akademischen Einrich

tungen, die sich in diesem Politikfeld engagieren? Wie 

sind die Erfahrungen mit jüngsten Rechtsänderungen 

und welcher Bedarf zur Weiterentwicklung des Rechts 

bzw. der Organisations- und Verwaltungsroutinen 

besteht? 

Diese Studie soll in kompakter Form Antworten auf 

diese Fragen geben und einen groben Überblick zur 

Organisation des Asyl- und Migrationswesens in der 

Bundesrepublik verschaffen. Der Bericht entstand 

als Länderstudie des deutschen nationalen Kontakt

punktes im Rahmen der europaweit angelegten Studie 

des Europäischen Migrationsnetzwerks (EMN) „Die 

Organisation der Asyl- und Zuwanderungspolitik in 

den Mitgliedstaaten der Europäischen Union“. Er dient 

damit der Information der Europäischen Kommissi

on sowie der anderen Nationalen Kontaktstellen des 

EMN. Darüber hinaus richtet er sich – einführend bzw. 

als aktueller Überblick – auch an Vertreter aus Politik 

und Verwaltung auf nationaler und europäischer 

Ebene sowie an Medien und die interessierte Öffent

lichkeit. Die erste Auflage der Studie erschien 2009. Für 

die nun vorliegende zweite Auflage wurden zahlreiche 

Aktualisierungen vorgenommen, hauptsächlich um 

die Studie an die veränderte Rechtslage in verschiede

nen Bereichen anzupassen.1 

Methodisches Vorgehen und verwendete Quellen 
Die vorliegende Studie wurde auf der Grundlage un

terschiedlicher Quellen verfasst. Neben den aktuellen 

Rechtstexten und einschlägigen rechtswissenschaft

lichen Kommentaren zum Ausländer- und Aufent

haltsrecht wurde u.a. auf die umfassende Broschüre 

über die Grundzüge der deutschen Migrations- und 

Integrationspolitik des Bundesministeriums des 

Innern (BMI 2011) zurückgegriffen. Daneben wur

den interne Ausarbeitungen des Bundesamtes für 

Migration und Flüchtlinge berücksichtigt, etwa zur 

Darstellung der Verfahrensschritte im Asylverfahren. 

Einige der verwendeten Zahlen wurden direkt aus dem 

Ausländerzentralregister abgefragt. Ferner erwiesen 

sich zahlreiche Statistikberichte und Forschungsstu

dien des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge 

als hilfreich, von denen einige im Rahmen des EMN 

1	 Der Verfasser bedankt sich bei Eva Hohlfeldt für ihre re
daktionelle Mitarbeit im Rahmen eines Praktikums beim 
Bundesamt. 
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entstanden. Ebenso wurden die Lageberichte der 

Beauftragten der Bundesregierung für Migration, 

Flüchtlinge und Integration, aktuelle Daten aus den 

Publikationen der Bundesagentur für Arbeit sowie 

des Statistischen Bundesamtes einbezogen. Bei der 

Darstellung der aufenthaltsrechtlichen Zuständig

keiten und der Verfahrenspraxis wurde teilweise 

auch auf die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum 

Aufenthaltsgesetz zurückgegriffen. Zahlreiche Infor

mationen bezüglich institutioneller Zuständigkeiten, 

Arbeitsprogrammen und praxisrelevanter Angebote 

wurden zudem aus den Internet-Auftritten staatlicher 

und nicht-staatlicher Organisationen gewonnen; diese 

finden sich als Verweise in Fußnoten bzw. im Anhang 

der Studie. 

Schließlich fand auch die aktuelle Forschungslitera

tur Berücksichtigung, wobei anzumerken ist, dass es 

bislang relativ wenige Darstellungen gibt, die sich un

mittelbar mit Fragen der Organisation und Verwaltung 

der Asyl- und Migrationspolitik beschäftigen (vgl. etwa 

Groß 2006; Gutmann 2008; Thym 2010; Bast 2011). 

Die Studie legt einerseits Wert auf eine fundierte 

Darstellung, sollte jedoch ihren Charakter als grund

legender, strukturierter Überblick mit beschränktem 

Seitenumfang nicht verlieren. Daher musste auf tiefer 

gehende Diskussionen der behandelten Sachverhalte 

ebenso verzichtet werden wie auf eine umfassende 

Analyse des bundesdeutschen Asyl- und Migrati

onssystems. Der Veranschaulichung grundsätzlicher 

Zusammenhänge bei der Organisation der deutschen 

Zuwanderungs- und Asylpolitik dient auch das Insti

tutionenschema im Anhang 6.3. Im abschließenden 

Kapitel (vgl. 5) wurden ausgewählte, in der aktuel

len Debatte relevante Aspekte der Verwaltung des 

Asyl- und Zuwanderungsrechts und damit assoziierte 

Fragen der Organisation näher beleuchtet. Zu be

rücksichtigen ist ferner, dass zwischen 2007 und 2012 

zahlreiche Rechtsänderungen in Kraft getreten sind, 

über deren Auswirkungen noch keine verlässlichen Er

kenntnisse im Sinne einer Evaluation verfügbar sind. 

Sämtliche Neuerungen – zuletzt die Novellierung des 

Aufenthaltsgesetzes und anderer Vorschriften durch 

das Gesetz zur Umsetzung der so genannten EU

Blue-Card-Richtlinie – wurden jedoch zum Stichtag 1. 

August 2012 berücksichtigt. 
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2	 Politischer, legislativer und ins
titutioneller Rahmen der Asyl-
und Zuwanderungspolitik 

2.1	 Politisches System und institutionel
ler Kontext 

2.1.1 	 Strukturen des politischen Systems der  
 Bundesrepublik Deutschland 

Die Bundesrepublik Deutschland ist laut Grundgesetz 

ein demokratischer und sozialer Bundesstaat (Art.  

20 GG). Politikformulierung und die Verabschiedung 

von Gesetzen und Vorschriften erfolgen somit im 

Rahmen eines politischen Systems, in dem legislative 

und exekutive Kompetenzen zwischen dem Bund und 

den 16 Bundesländern aufgeteilt sind. Neben dem 

Regierungssystem auf Bundesebene verfügen alle 

Länder über jeweils eigene Verfassungen und Landes

regierungen, die einem gewählten Landesparlament 

verantwortlich sind. Dementsprechend greifen auch 

die Verwaltungszuständigkeiten im Bereich Migration 

und Asyl stark ineinander und sind über Bundes-,  

Länder- und kommunale Ebenen verteilt (vgl. 2.1.2). Es 

ergibt sich eine dreigliedrige exekutiv-administrative 

Struktur (vgl. Rudzio 2006: 318f.).  

Gesetzgebung 
Auch im Hinblick auf die legislativen Aufgaben 

überschneiden sich die Zuständigkeiten; Gesetzge

bungskompetenzen sind zwischen Bund und Ländern 

verteilt. Grundsätzlich haben die Länder in allen 

Bereichen, für die nicht explizit eine Bundeszustän

digkeit festgelegt ist, das Recht, Gesetze zu erlassen. 

Einige Politikbereiche unterliegen hingegen der aus

schließlichen Gesetzgebung des Bundes, während der 

überwiegende Teil der sogenannten konkurrierenden 

Gesetzgebung zugeordnet ist. Bei der konkurrierenden 

Gesetzgebung haben die 16 Landesregierungen die 

Befugnis zur Gesetzgebung nur, wenn der Bund von 

seiner Zuständigkeit nicht durch Gesetz Gebrauch 

gemacht hat (Art. 70-74 GG). Faktisch sind die meis

ten Gegenstände der konkurrierenden Gesetzgebung 

durch Bundesgesetz geregelt – nicht zuletzt weil der 

Bundeseinheitlichkeit in weiteren Vorschriften des 

Grundgesetzes ebenso wie in der Rechtsprechung der 

Verfassungsgerichtsbarkeit eine überragende Bedeu

tung zugemessen wird. Zu den meisten Fragen kann 

der Bund nämlich Gesetze erlassen, „wenn und soweit 

die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse 

im Bundesgebiet oder die Wahrung der Rechts- oder 

Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse eine 

bundesgesetzliche Regelung erforderlich macht“ (Art. 

72 Abs. 2 GG). Von diesem Recht hat er in der Vergan

genheit umfassend Gebrauch gemacht. 

Das föderative System Deutschlands belässt den 

einzelnen Ländern also nur beschränkten Spielraum 

für autonomes Regieren; das Ausmaß der erreichten 

Einheitlichkeit im Hinblick auf die Gesetze erinnert 

bisweilen an einen zentral organisierten Einheitsstaat 

(vgl. Schmidt 2003: 41f.; Lehmbruch 2000: 89f.). Als 

Folge dieser verfassungsmäßigen Tendenz zum Unita

rismus sind migrationsrelevante Fragen wie Staatsan

gehörigkeit, Freizügigkeit, Ein- und Auswanderung, 

Passwesen, Melde- und Ausweiswesen sowie das Auf

enthalts- und Niederlassungsrecht der Ausländer in 

Gesetzen auf der nationalen Ebene geregelt. Gleicher

maßen wurden sämtliche übergreifenden Gesetze im 

Bereich des Flüchtlings- und Vertriebenenrechts – laut 

Grundgesetz Gegenstand der konkurrierenden Ge

setzgebung – jeweils bundesweit erlassen. Die einzigen 

bedeutsamen Politikfelder mit Migrationsbezug, die 

nahezu ausschließlich im Verfügungsbereich der Bun

desländer angesiedelt sind, sind Bildung, Forschung 

und das Polizeiwesen. 
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Dennoch sind die Bundesländer alles andere als 

machtlos. Sie verfügen bei der Gesetzgebung des 

Bundes über umfassende Beteiligungsrechte und 

Veto-Möglichkeiten. Daneben sind sie für die meisten 

Bereiche der öffentlichen Verwaltung zuständig und 

damit sowohl in Prozesse der vertikalen Koordinie

rung (mit der Bundesebene) als auch der horizontalen 

Kooperation (zwischen den Bundesländern) involviert 

(Schmidt 2003: 64). Auf Bundesebene bilden Vertreter 

der 16 Landesregierungen eine zweite parlamentari

sche Kammer, den Bundesrat. Bei der Verabschiedung 

von Bundesgesetzen kommt ihm eine ähnliche Rolle 

zu wie den Oberhäusern oder Senatskammern in den 

parlamentarischen Demokratien anderer Staaten. Im 

Bundesrat wird jeder seitens des Deutschen Bundesta

ges gebilligte Gesetzentwurf beraten. Jedoch benötigen 

nur diejenigen Gesetze die Zustimmung des Bundes

rates, die von erhöhter Bedeutung sind und/oder den 

Ländern Verwaltungsaufwand und -kosten verursa

chen (Zustimmungsgesetze). In allen anderen Fällen 

(bei sog. Einspruchsgesetzen) kann die Ablehnung des 

Bundesrates durch eine qualifizierte Mehrheit im Bun

destag überstimmt werden. Im Laufe der Jahrzehnte ist 

der Anteil der Zustimmungsgesetze jedoch auf über 50 

% gestiegen. Trotz jüngerer Reformbemühungen sind 

einige Autoren (Burkhardt/Manow 2006) der Auffas

sung, dass sich dieser Zustand kaum signifikant ändern 

wird. Da so gut wie alle politischen Maßnahmen im 

Bereich Migration und Asyl irgendeine Art von un

mittelbarem Einfluss auf die Bundesländer haben und 

ihnen zudem administrative Aufgaben abverlangen, 

müssen alle entsprechenden Gesetze die Länderkam

mer passieren. Dort erfahren sie nicht selten deutliche 

Abänderungen, besonders im Fall unterschiedlicher 

Mehrheiten in den beiden Kammern. Folglich sind 

Gesetze im deutschen Migrationsrecht häufig Kom

promissergebnisse, die aus den Beratungen und 

Verhandlungen des Vermittlungsausschusses – einem 

Gremium aus Mitgliedern sowohl des Bundestages 

als auch des Bundesrates – hervorgehen (vgl. Spinner 

2007: 94-96). Auch jenseits des politischen Entschei

dungsprozesses werden Implementierung, Verwaltung 

und Weiterentwicklung des Rechts kontinuierlich in 

horizontal angelegten Foren der Länder koordiniert. 

Weitere Instrumente des rechtlichen und administrati
ven Rahmens 
Ein in diesem Zusammenhang besonders wichtiger 

Ort der Politikformulierung ist die Konferenz der 

Innenminister und -senatoren der Länder (IMK), an 

denen beratend auch der Bundesminister des Innern 

teilnimmt. Die Konferenz findet gewöhnlich zweimal 

pro Jahr auf höchster politischer Ebene statt, wobei 

wichtige Entscheidungen jeweils nur einstimmig 

gefasst werden. Obwohl die Beschlüsse der IMK keine 

direkten Auswirkungen auf das Recht haben, entfalten 

sie als politische Empfehlungen eine hohe Bindungs

wirkung und werden sowohl auf Landes- wie auf 

Bundesebene bei der Gesetzgebung berücksichtigt. 

Beispielsweise lassen sich Änderungen des Aufent

haltsgesetzes (AufenthG)2 im Bereich der Bleibe

rechts- bzw. Altfallregelungen für langjährig geduldete 

Ausländer unmittelbar mit den Beratungen der IMK in 

Zusammenhang bringen (vgl. Schneider 2010: 326). 

Fragen der Arbeitsmigration sowie der Integration von 

Migrantinnen und Migranten in den Arbeitsmarkt 

sind bisweilen Gegenstand der Konferenz der Ministe

rinnen und Minister bzw. Senatorinnen und Senatoren 

für Arbeit und Soziales der Länder, die – ähnlich der 

IMK – der Zusammenarbeit und der Koordinierung 

der Länderinteressen im Bereich der Arbeits- und 

Sozialpolitik dienen. 

Darüber hinaus treffen sich auch die für Integrati

on zuständigen Ministerinnen und Minister/ bzw. 

Senatorinnen und Senatoren der Länder regelmäßig 

zu Konsultationen und zur Abstimmung politischer 

Vorhaben im Bereich der Integration. 

Unterhalb der Ebene der Bundesgesetze wird die 

Umsetzung der Zuwanderungs- und Asylpolitik 

durch Verordnungen und Verwaltungsvorschriften 

bestimmt. Laut Grundgesetz können die Bundesre

gierung, ein Bundesminister oder aber die Landes

regierungen qua Gesetz dazu ermächtigt werden, 

Rechtsverordnungen zu erlassen und damit die Politik 

für die administrative Praxis zu konkretisieren oder 

aber detaillierte Vorgaben für bestimmte Fragen zu 

machen. In bestimmten Gebieten erfordert der Erlass 

einer Rechtsverordnung durch die Bundesregierung 

2	 Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die 
Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufent
haltsgesetz – AufenthG). 
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oder einen Bundesminister gemäß Art. 80 Abs. 2 GG 

die Zustimmung des Bundesrates. Für verschiedene 

Bereiche des Aufenthaltsrechts sind spezielle Verord

nungen erlassen worden, z.B. zur Frage der Beschäf

tigung oder zu den Integrationskursen. Übergreifend 

gilt seit 26. Oktober 2009 die Allgemeine Verwaltungs

vorschrift zum Aufenthaltsgesetz (vgl. 2.2). Auch die 

Bundesländer setzen auf exekutiver Ebene ministeri

elle Verordnungen bzw. Verwaltungsverfügungen in 

Kraft, um die kommunalen Ausländerbehörden bei 

der Implementierung des Bundesrechts zu unterstüt

zen und Einheitlichkeit bei der Rechtsanwendung 

herzustellen. Analog stellt auch die Bundesagentur 

für Arbeit ihren lokalen Niederlassungen detaillierte 

Richtlinien darüber zur Verfügung, wie mit den Vor

schriften über den Zugang zum Arbeitsmarkt in der 

Praxis umzugehen ist. 

2.1.2 	 Hauptakteure im Bereich der Verwaltung  
 von Zuwanderung und Asyl 

Mit dem Zuwanderungsgesetz kam es zu einer Zentra

lisierung bei der Integrationsförderung. Die Zustän

digkeiten wurden in diesem Bereich von den Ländern 

hin zum Bund verschoben. Unabhängig davon bleiben 

jedoch die Städte und Kommunen wichtige Arenen 

für Eingliederungsmaßnahmen; ansonsten überneh

men die einzelnen Bundesländer den Hauptteil der 

Migrationsverwaltung, da ihre Ausländerbehörden 

grundsätzlich für aufenthalts- und passrechtliche 

Entscheidungen zuständig sind. Es gibt allerdings 

auch Fälle, in denen sie den Weisungen der Bundes

regierung unterliegen.  Auch die Unterbringung der 

Asylbewerber in den Aufnahmeeinrichtungen fällt 

in den Zuständigkeitsbereich der Länder, während 

die Polizeien der Länder und die Bundespolizei im 

Rahmen ihrer Zuständigkeit für die Zurückschiebung 

und die Durchführung der Abschiebung verantwort

lich sind. Für Entscheidungen über Asylanträge und 

die Gewährung bzw.  Widerruf und Rücknahme des 

Flüchtlingsstatus ist das Bundesamt für Migration 

und Flüchtlinge zuständig, bei dessen Außenstellen 

im Bundesgebiet die Anträge gestellt werden können.  

Die frühere Weisungsunabhängigkeit der Asyl-Ein

zelentscheider wurde mit dem Zuwanderungsgesetz 

abgeschafft, so dass nunmehr der Bundesinnenminis



ter die letzte exekutive Entscheidungsinstanz darstellt 

(vgl. Groß 2006: 51f.). 

2.1.2.1 Exekutive 

Bundesministerium des Innern (BMI)3 

Das Bundesministerium des Innern befasst sich u.a. 

federführend mit der Migrations- und Integrations

politik der Bundesregierung und den damit einher

gehenden Fragen der europäischen Harmonisierung. 

Des Weiteren stimmt das BMI die Maßnahmen zur 

Verbesserung der Integration auf Bundesebene ab. 

Außerdem übt es die Dienst- und Fachaufsicht über 

das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge aus. 

 Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)4 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales ist 

u.a. für die rechtlichen Grundlagen der Ausländerbe

schäftigung sowie für die berufsspezifische Integration 

in den Arbeitsmarkt zuständig, z.B. durch spezielle 

berufsvorbereitende Sprachkurse. Zusätzlich wurde 

seit Mitte 2005 das bundesweite Informations- und 

Beratungsnetzwerk für die berufliche Integration von 

Personen mit Migrationshintergrund „IQ-Integration 

durch Qualifikation“ unterstützt. Im Rahmen der 

Umsetzung des Nationalen Aktionsplans Integration 

wird seit Mitte 2011 das Förderprogramm IQ gemein

sam mit dem Bundesministerium für Bildung und 

Forschung und der Bundesagentur für Arbeit zu einer 

bundesweiten Struktur regionaler Netzwerke ausge

baut. 

 Auslandsvertretungen/Auswärtiges Amt5 

Die Auslandsvertretungen (Botschaften und General

konsulate) sind für die Pass- und Visaangelegenheiten 

im Ausland zuständig und werden dazu vom Aus

wärtigen Amt ermächtigt (§ 71 Abs. 2 AufenthG). Die 

Botschaften und Konsulate verfügen über Visastellen. 

Örtlich zuständig ist die Auslandsvertretung, in deren 

Amtsbezirk der Visum-Antragsteller seinen gewöhnli

chen Aufenthalt bzw. seinen Wohnsitz hat. Die Einzel

heiten der Visumerteilung sind in dem EU-Visakodex 

festgelegt. 

3 www.bmi.bund.de 

4 www.bmas.de 

5 www.auswaertiges-amt.de 

http:www.auswaertiges-amt.de
http:www.bmas.de
http:www.bmi.bund.de


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9	 Die wichtigsten Zuständigkeiten gehen aus § 75 Auf
enthG hervor. 

10	 Im allgemeinen Datenbestand des AZR werden die Daten 
aller Ausländer erfasst, die sich länger als drei Monate 
in Deutschland aufhalten. Eine gesondert geführte Visa-
Datei enthält Daten über Ausländer, die ein Visum bei 
einer deutschen Auslandsvertretung beantragt haben. 
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Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flücht
linge und Integration6 

Beim Bundeskanzleramt wurde das Amt der Beauf

tragten für Migration, Flüchtlinge und Integration 

(früher: Ausländerbeauftragte) eingerichtet. Sie soll die 

Bundesregierung beraten und ist auch bei Gesetzge

bungsvorhaben der Bundesregierung einzubeziehen. 

Weitere Aufgaben sind die Förderung der Integration 

der in Deutschland ansässigen Migranten sowie das 

Vorgehen gegen Fremdenfeindlichkeit. Das Amt kann 

mit einem Mitglied des Bundestages besetzt wer

den. Den Aufgaben und Befugnissen des Amtes der 

Beauftragten ist im Aufenthaltsgesetz ein gesondertes 

Kapitel gewidmet (§§ 92-94). 

Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen 
und nationale Minderheiten7 

Das Amt des Beauftragten der Bundesregierung für 

Aussiedlerfragen wurde im September 1988 einge

richtet. Gegenüber ausländischen Migranten stellen 

die in Deutschland aufgenommenen Aussiedler bzw. 

Spätaussiedler eine besondere Zuwanderergruppe dar. 

Bei ihnen handelt es sich um Personen deutscher Her

kunft, die in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion 

und in den anderen ehemaligen Ostblockstaaten leben 

bzw. gelebt haben. Sie werden in einem speziellen 

Aufnahmeverfahren in Deutschland aufgenommen 

und erhalten die deutsche Staatsangehörigkeit (vgl. 3.1 

und 3.3). Der Beauftragte ist beim Bundesministerium 

des Innern für die Koordinierung aller aussiedlerbe

zogenen Maßnahmen innerhalb der Bundesregierung 

zuständig und wird per Kabinettsbeschluss berufen. 

Im November 2002 wurde das Aufgabengebiet des 

Beauftragten erweitert; seitdem ist er auch zentraler 

Ansprechpartner für den Bereich nationaler Minder

heiten (Dänen, Friesen, Sorben sowie deutsche Sinti 

und Roma). 

 2.1.2.2 Operativer Bereich 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)8 

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ist eine 

Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bun

desministeriums des Innern und nimmt als Kom

6 www.integrationsbeauftragte.de 

7 www.aussiedlerbeauftragter.de 

8 www.bamf.de 

petenzzentrum für Migration, Integration und Asyl 

vielfältige Aufgaben wahr.9 Es führt alle Asylverfahren 

in Deutschland einschließlich der Verfahren zur Be

stimmung der Zuständigkeit im Rahmen des Dublin-

Verfahrens durch und stellt sowohl die Flüchtlingsei

genschaft nach der Genfer Flüchtlingskonvention als 

auch sogenannte zielstaatsbezogene Abschiebungs

hindernisse gemäß der Europäischen Menschen

rechtskonvention fest. Im Rahmen der Asylprüfung 

und -entscheidung sind rechtlich festgeschriebene 

Ausschlusstatbestände (z.B. Kriminalität, Terrorismus

vorbehalt) zu berücksichtigen. Daraus ergibt sich für 

das Bundesamt ein eigener Ermittlungsauftrag, der 

eine enge Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehör

den auf Bundes- und Landesebene erfordert. 

Im Jahr 2005 wurden dem Bundesamt eine Reihe 

zusätzlicher Aufgaben übertragen. Diese umfassen 

unter anderem die Konzeption und Durchführung von 

Integrationskursen, die fachliche Unterstützung der 

Bundesregierung im Bereich der Integrationsförde

rung, die Durchführung einer migrationsspezifischen 

Beratung sowie die Förderung von Projekten zur 

gesellschaftlichen Integration. Des Weiteren betreibt 

das Bundesamt wissenschaftliche Forschung zu Mig

rationsfragen (vgl. 2.1.4), stellt Informationen und Un

terstützungsangebote zur Förderung der freiwilligen 

Rückkehr zur Verfügung und ist Registerbehörde für 

das Ausländerzentralregister.10 Darüber hinaus führt 

das Bundesamt nach besonderen Verfahren des Auf

enthaltsgesetzes die Aufnahme von bestimmten Aus

ländergruppen durch (z.B. Resettlement-Maßnahmen 

im Rahmen der innergemeinschaftlichen Solidarität 

oder in Zusammenarbeit mit dem UNHCR). 

Außerdem ist es als ausführende Stelle bzw. Kontakt-

stelle für eine Reihe von EU-Finanzinstrumenten zur 

Unterstützung der Migrations- und Integrationspolitik 

sowie für operative Aufgaben zuständig, die sich aus 

europäischen Rechtsakten im Asyl- und Zuwande

rungsrecht ergeben. So übernimmt es die Anerken

nung von Forschungseinrichtungen als Vorausset

zung der Aufnahme von Drittstaatsangehörigen als 



http:www.bamf.de
http:www.aussiedlerbeauftragter.de
http:www.integrationsbeauftragte.de


 

 

 

 

 

 

 

 

 

11	 Vgl. 4.1.6.2 sowie § 75 AufenthG und §§ 38a-f AufenthV. 

12	 Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20. Juli 2001 über 
Mindestnormen für die Gewährung vorübergehenden 
Schutzes im Falle eines Massenzustroms von Vertriebe
nen und Maßnahmen zur Förderung einer ausgewoge
nen Verteilung der Belastungen, die mit der Aufnahme 
dieser Personen und den Folgen dieser Aufnahme 
verbunden sind, auf die Mitgliedstaaten. 

13	 Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 25. November 
2003 betreffend die Rechtsstellung der langfristig aufent
haltsberechtigten Drittstaatsangehörigen. 

14	 Richtlinie 2004/114/EG des Rates vom 13. Dezember 2004 
über die Bedingungen für die Zulassung von Drittstaats
angehörigen zur Absolvierung eines Studiums oder zur 
Teilnahme an einem Schüleraustausch, einer unbezahl
ten Ausbildungsmaßnahme oder einem Freiwilligen
dienst. 

 15	 Richtlinie 2009/50/EG des Rates vom 25. Mai 2009 über 
die Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von 
Drittstaatsangehörigen zur Ausübung einer hochqualifi
zierten Beschäftigung. 

 

 

16	 www.bundesverwaltungsamt.de 

17	 www.bundespolizei.de 
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Forscher (Umsetzung der sog. EU-Forscherrichtlinie)11 

und fungiert als nationale Kontaktstelle und zustän

dige Behörde zur Umsetzung der Richtlinien zum 

vorübergehenden Schutz,12 zum Daueraufenthalt,13 

zur Zulassung von Studenten14 sowie zur so genannten 

Blue Card.15 

Bundesverwaltungsamt (BVA)16 

Das Bundesverwaltungsamt ist – neben einer Vielzahl 

sonstiger administrativer Aufgaben im Bereich des 

Bundes – für die Einreise- und Aufnahmeverfahren 

von Spätaussiedlern zuständig. Es verarbeitet die Da

ten des Schengener Informationssystems (SIS) sowie 

im Auftrag des BAMF (registerführende Behörde) die 

Datensätze des Ausländerzentralregisters (§ 1 Abs. 1 

Satz 2 AZRG). 

Bundespolizei (BPol)17 

Die Bundespolizei (vor dem 1. Juli 2005: Bundesgrenz

schutz) ist eine Behörde im Geschäftsbereich des 

Bundesministeriums des Innern und erfüllt besondere 

Grenzsicherungsaufgaben zu Lande, zu Wasser und 

aus der Luft, um unerlaubte Einreisen von Ausländern, 

Schleusungskriminalität und Menschenhandel zu 

unterbinden. Konkret gehört dazu die Kontrolle des 

grenzüberschreitenden Verkehrs durch Überprüfung 

der Grenzübertrittspapiere und -berechtigungen, die 

Grenzfahndung sowie die Abwehr von Gefahren. Die 







Aufgaben der BPol ergeben sich aus dem Gesetz über 

die Bundespolizei18 sowie verschiedenen anderen 

Rechtsvorschriften, wie etwa dem Aufenthaltsgesetz 

oder dem Asylverfahrensgesetz (vgl. 2.2). Die aufent

haltsrechtlichen Zuständigkeiten der BPol als Grenz

kontrollbehörde ergeben sich aus § 71 Absatz 3 des 

Aufenthaltsgesetzes. Sie beziehen sich u.a. auf die Zu

rückweisung bzw. Zurückschiebung von Ausländern, 

die über kein Einreisevisum verfügen, den Widerruf ei

nes Visums in bestimmten Fällen und die Aussetzung 

der Abschiebung, wenn entsprechende Maßgaben des 

§ 60 a des Aufenthaltsgesetzes greifen. Liegen etwa die 

Voraussetzungen für eine Einreise nicht vor, werden 

Ausländer entsprechend den Vorgaben des Aufent

haltsgesetzes durch die mit der polizeilichen Kontrolle 

des grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragten 

Polizeibehörden zurückgewiesen bzw. aus dem Grenz

raum zurückgeschoben (§§ 14, 15, 57 AufenthG; vgl. 

auch Fn. 122). 

Die Bundespolizei nimmt ihre Grenzschutzaufgaben 

nicht nur unmittelbar an der Staatsgrenze oder im 

grenznahen Raum wahr – das Grenzgebiet umfasst ei

nen 30-km-Bereich an den Landesgrenzen und einen 

50-km-Bereich19 an den Seegrenzen –, sondern auch 

im Binnenland auf Flug- und Seehäfen und auf dem 

Gebiet der Eisenbahnanlagen des Bundes („Bahnpoli

zei“, vgl. § 3 BPolG). 

Im Rahmen der Rückführung von Drittstaatsangehö

rigen, die sich unerlaubt im Bundesgebiet aufhalten, 

ist die Bundespolizei u.a. für die Koordination von 

begleiteten Rückführungen auf dem Luftweg zustän

dig und arbeitet dabei eng mit anderen Behörden, 

insbesondere mit den Ausländerbehörden, zusammen 

(vgl. dazu Kreienbrink 2007: 153-163). 

Eine besondere Zuständigkeit der Bundespolizei im 

Bereich des Aufenthaltsrechts liegt in der Durchfüh

rung von Abschiebungen, die durch das Bundesmi

nisterium des Innern gemäß § 58 a Absatz 2 AufenthG 

gegen so genannte Topgefährder angeordnet werden 

können (vgl. 4.1.7). 

18	 Gesetz über die Bundespolizei (Bundespolizeigesetz – 
BPolG) vom 19. Oktober 1994. 

19	 Die seewärtige Begrenzung von 50 km kann durch 
Rechtsverordnung des BMI mit Zustimmung des Bun
desrates auf maximal 80 km ausgedehnt werden, soweit 
die Grenzüberwachung im deutschen Küstengebiet dies 
erfordert. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20 www.bka.de 
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Polizeien der Länder 
Laut Grundgesetz sind die Bundesländer für die Poli

zeiverwaltung verantwortlich. Neben dem Vollzug des 

allgemeinen Strafrechts und von Teilen des öffentli

chen Rechts haben die Landespolizeikräfte dabei auch 

verschiedene Aufgaben, die sich aus dem Ausländer

recht ergeben. Allgemein sind sie im Rahmen ihrer 

Aufgabenwahrnehmung zur Abwehr von Gefahren für 

die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie für die 

Kontrolle von Ausländern im Inland zuständig (West

phal/Stoppa 2007: 106). Die Kontrolle des grenzüber

schreitenden Verkehrs obliegt hingegen grundsätzlich 

der Bundespolizei (siehe oben). 

Allgemeine landespolizeiliche Zuständigkeiten erge

ben sich ferner aus dem Aufenthaltsgesetz. Sie liegen 

vorrangig im Bereich der Aufenthaltsbeendigung 

und werden teils gemeinsam mit der Bundespolizei 

vollzogen. So ist die Kompetenz zur Zurückschie

bung unerlaubt eingereister Ausländer durch die 

BPol auf das 30- bzw. 50-km-Grenzgebiet beschränkt; 

im Übrigen besteht konkurrierende Zuständigkeit 

zwischen den Ausländerbehörden und den Polizeien 

der Länder (§ 71 Abs. 1 und 5 AufenthG). Auch bei der 

Prüfung bzw. Feststellung und Sicherung der Identität 

eines Ausländers (§§ 48, 49 AufenthG) besteht insoweit 

eine gemeinsame Zuständigkeit, als dass die Polizei 

entsprechende Maßnahmen ergreifen kann, wenn 

dies im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung erforderlich 

ist. Daneben sind die Polizeien der Länder für Maß

nahmen zur Durchsetzung der Verlassenspflicht bei 

unerlaubtem Aufenthalt sowie zur Durchführung der 

Abschiebung (§ 12 Abs. 3, § 58 AufenthG) zuständig. Bei 

der Vorbereitung einer Zurückschiebung, zur Durch

setzung der Verlassenspflicht sowie zur Durchführung 

einer Abschiebung dürfen die Polizeikräfte der Länder 

einen Ausländer festnehmen und gerichtlich Haft 

beantragen, wenn dies erforderlich ist (§ 62 Abs. 2 

AufenthG). 

Die Landeskriminalämter (LKÄ) gehören unmittel

bar zu den Polizeien der Bundesländer und nehmen 

zentrale Aufgaben bei der Gefahrenabwehr und bei der 

Verfolgung herausragender Fälle im Bereich der Straf

verfolgung wahr. Im Hinblick auf Phänomene Orga

nisierter Kriminalität gehen sie u.a. gegen Schleusung 

und Menschenhandel vor. Die Zentralstellenfunktion 

der LKÄ sorgt für ein direktes Bindeglied der Polizei

dienststellen der Bundesländer zum BKA. 

Landesinnenministerien und Ausländerbehörden 
Die Landesinnenministerien verantworten das 

Ausländerwesen der Länder und damit auch die mit 

operativen Aufgaben befassten Ausländerbehörden 

auf Landes- und kommunaler Ebene. Im Rahmen der 

Gesetze und Verwaltungsvorschriften des Bundes 

können sie zur Umsetzung der Ausländerpolitik auf 

der Länderebene für die jeweilige Landesregierung 

Verordnungen und Verwaltungsvorschriften erlas

sen. Ihre nachgeordneten Ausländerbehörden sind 

für praktisch alle aufenthalts- und passrechtlichen 

Maßnahmen des Aufenthaltsgesetzes und der weiteren 

ausländerrechtlichen Vorschriften einschließlich 

Entscheidungen über Abschiebungen und deren Orga

nisation sowie Prüfung von Abschiebungsverboten zu

ständig. Die Bundesländer können festlegen, dass für 

einzelne Aufgaben nur bestimmte Ausländerbehörden 

zuständig sind – z.B. eine zentrale Behörde, die für 

die Organisation aller Abschiebungen innerhalb des 

Bundeslandes verantwortlich ist (§ 71 Abs. 1 AufenthG; 

zu den Zuständigkeiten im Einzelnen vgl. 4). 

Bundeskriminalamt (BKA)20 

Um die Kriminalitätsbekämpfung sowohl national als 

auch international zu koordinieren, wurde das Bun

deskriminalamt (BKA) als Zentralstelle für das polizei

liche Auskunfts- und Nachrichtenwesen und für die 

Kriminalpolizei eingerichtet. Für INTERPOL, EURO

POL und das Schengener Informationssystem (SIS) ist 

das BKA die deutsche Zentralstelle. Das BKA unter

stützt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

bei der Auswertung der Fingerabdruckblätter asylbe

gehrender Ausländer und betreibt zu diesem Zweck 

das System AFIS („Automatisches Fingerabdruck-Iden

tifizierungssystem“). Ferner hat das BKA eine Mitt

ler- und Prüffunktion beim Austausch der Daten zum 

EU-weiten „Eurodac“-System (§ 5 AsylZBV). Innerhalb 

der BKA-Personenfahndungsdatei INPOL („Informati

onssystem der Polizei“), auf die Landespolizeibehörden 

zugreifen können, sind auch sämtliche Verfügungen 

zur Ausweisung bzw. Abschiebungen von Ausländern 

enthalten. 

Bundesagentur für Arbeit 
Die Bundesagentur für Arbeit muss als zuständige 

Behörde grundsätzlich zustimmen, wenn einem 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 www.proasyl.de 

23 Eine Liste der Flüchtlingsräte mit direkten Links finden 
sich unter: www.proasyl.de/de/wir-ueber-uns/kooperati
onen/fluechtlingsraete/index.html. 

24 www.iom.int/germany/ 
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Drittstaatsangehörigen ein Aufenthaltstitel zur Aus

übung einer Beschäftigung erteilt werden soll (§ 39 

AufenthG). Als allgemeine Voraussetzung gilt u.a., dass 

keine bevorrechtigten Arbeitnehmer zur Verfügung 

stehen dürfen und der Ausländer nicht zu ungünsti

geren Bedingungen als ein vergleichbarer inländischer 

Arbeitnehmer beschäftigt werden soll. Die Bedingun

gen der Zustimmung, des Versagens bzw. des Wider

rufs der Zustimmung der Ausländerbeschäftigung 

richten sich im Übrigen nach den Vorschriften der 

§§ 39-41 des Aufenthaltsgesetzes. 

Die Zulassung ausländischer Beschäftigter hat sich 

grundsätzlich an den Erfordernissen des Wirtschafts

standortes Deutschland zu orientieren und muss die 

Verhältnisse am Arbeitsmarkt bzw. das Ziel, die Ar

beitslosigkeit zu bekämpfen, berücksichtigen (§ 18 Abs. 

1 AufenthG). Bei der Erteilung eines Aufenthaltstitels 

zur Aufnahme einer Beschäftigung kooperieren die 

kommunalen Ausländerbehörden in einem verwal

tungsinternen Verfahren eng mit der jeweiligen Ar

beitsagentur („One-Stop-Government“; vgl. 4.1.6). Die 

Einzelheiten des Ausländerbeschäftigungsrechts sowie 

entsprechende Zuständigkeiten der Bundesagentur 

richten sich ferner nach den §§ 18-21 des Aufenthalts

gesetzes und entsprechenden Verordnungen nach § 42 

AufenthG (vgl. 2.2.3). Sie werden in Kapitel 4, insbeson

dere Abschnitt 4.1.6, genauer dargestellt. 

2.1.3  Sonstige Akteure und Interessengruppen 

Jenseits der verschiedenen Verwaltungsbehörden gibt 

es eine Reihe von Akteuren und Interessengruppen, 

die in die Organisation der Asyl- und Zuwanderungs

politik eingebunden bzw. entsprechend aktiv sind. 

Bei der nachfolgenden Übersicht handelt es sich um 

eine nicht abschließende Auswahl von Akteuren und 

Interessengruppen. 

 2.1.3.1 Flucht und Asyl 

Der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen 
(UNHCR)21 

Das Hohe Flüchtlingskommissariat der Vereinten 

Nationen ist seit 1951 in Deutschland vertreten 

und unterhält in Berlin eine Regionalvertretung für 

21 www.unhcr.de 

Deutschland und Österreich sowie in Nürnberg eine 

Außenstelle am Sitz des Bundesamtes für Migration 

und Flüchtlinge. Der UNHCR hat das Recht, bei den 

Anhörungen der Asylbewerber durch das Bundesamt 

anwesend zu sein und kann auch die Entscheidun

gen und Begründungen des Bundesamtes einsehen. 

Des Weiteren haben Asylsuchende die Möglichkeit, 

mit dem UNHCR in Kontakt zu treten. Der UNHCR 

kommentiert auch Verfahrensregelungen sowie Än

derungen des Asylrechts aus internationaler Sicht und 

ist außerdem in die Fortbildungsmaßnahmen für die 

Entscheider eingebunden. 

Pro Asyl22 

Der Förderverein Pro Asyl ist eine Nicht-Regierungs

organisation, die sich für Menschen- und Flüchtlings-

rechte einsetzt. Beispielsweise stellt sie Flüchtlingen 

bei Asylverfahren vor Gericht individuelle Hilfe zu 

Verfügung. Daneben agiert der Verein auch auf der po

litischen Ebene, indem er sowohl Analysen, juristische 

Gutachten und Expertisen anfertigt als auch Lobby-

und Öffentlichkeitsarbeit betreibt. Er initiiert jährlich 

den Tag des Flüchtlings und ist Mitglied des European 

Council on Refugees and Exiles (ECRE). 

Flüchtlingsräte 
In allen 16 Bundesländern sowie in einigen Städten 

bzw. Kommunen existieren unabhängige Flüchtlings

räte, meist als eingetragene Vereine. Sie unterstützen 

die Bedürfnisse von Asylbewerbern und Flüchtlingen 

und wenden sich aktiv gegen Rassismus und Fremden

feindlichkeit. Die Flüchtlingsräte arbeiten eng mit Pro 

Asyl zusammen und sind z.T. auch in den Härtefall

kommissionen der Länder vertreten (vgl. 4.1.3.1).23 

 2.1.3.2 Zuwanderung 

International Organisation for Migration (IOM)24 

IOM ist eine Organisation mit Hauptsitz in Genf, die 

auf nationaler und internationaler Ebene operatio

nelle Hilfsprogramme für Migranten durchführt. Zu 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 http://www.uni-bielefeld.de/ag_comcad/ 

26 www.efms.uni-bamberg.de 

27 www.bamf.de/forschung 

28 http://migration.uni-konstanz.de 
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ihren Hauptarbeitsbereichen in Deutschland zählt 

die Durchführung von Programmen im Auftrag der 

Bundesregierung, vor allem im Bereich der Organisa

tion der freiwilligen Rückkehr und der Reintegration 

von Flüchtlingen und Vertriebenen. Zu den weiteren 

Aktivitäten von IOM Deutschland zählen Maßnah

men gegen Menschenschmuggel, Erleichterung der 

Arbeitsmigration, Regulierung von Migrationsbewe

gungen und technische Zusammenarbeit im Bereich 

Migration und Entwicklung. IOM arbeitet eng mit dem 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge als zent

rale ausführende Behörde zusammen und unterhält 

neben seinem deutschen Hauptsitz in Berlin auch eine 

Niederlassung in Nürnberg. 

Ausländerbeiräte 
In den meisten Städten und Gemeinden verfügen 

Ausländer in Form von Migrantenvertretungen bzw. 

Ausländerbeiräten über ein quasi-demokratisches 

Gremium zur Vertretung ihrer Interessen auf lokaler 

Ebene. Diese wurden in den letzten Jahren großenteils 

zu Integrationsbeiräten umbenannt und vertreten alle 

Migranten innerhalb einer Kommune. Gegenüber den 

kommunalen Ratsversammlungen und den Stadtver

waltungen haben sie jedoch allenfalls beratende Funk

tionen. Bedeutender sind ihre Zusammenschlüsse auf 

Länderebene sowie ihre verbandsähnliche Interessen

vertretung. So werden die Landesausländerbeiräte (z.T. 

auch Landesarbeitsgemeinschaft der Migrantenvertre

tungen oder Landesintegrationsrat genannt) bisweilen 

bei parlamentarischen Anhörungen zu Rechtsakten 

berücksichtigt, welche die nichtdeutsche Bevölkerung 

betreffen. 

2.1.4  Migrationsforschung 

Die Migrationsforschung hat sich innerhalb der 

akademischen Landschaft in Deutschland erst über 

die letzten 20 Jahre aus einem relativen Nischendasein 

heraus entwickelt. Zahlreiche universitäre Institute 

beschäftigen sich mit einzelnen Fragen im Themen

gebiet Zuwanderung, Flucht und Asyl. Die Meisten 

verfügen jedoch über eine thematisch eingeschränkte 

Forschungsagenda aus der Perspektive klassischer 

Disziplinen wie den Wirtschaftswissenschaften, der 

Soziologie, der Politikwissenschaft, der Rechts- oder 

Erziehungswissenschaft. Die wichtigsten Forschungs

einrichtungen,  von denen einige auch interdisziplinär 

arbeiten, sind folgende: 

Centre on Migration, Citizenship and Development 
(COMCAD)25 

Das Zentrum für Migration, Staatsbürgerschaft und 

Entwicklung ist eine von drei Forschungsgruppen 

innerhalb des Transnationalisation and Development 

Research Centre (TDRC) der Fakultät für Soziologie 

an der Universität Bielefeld. Der Fokus liegt auf der 

Erforschung grenzübergreifender Transaktionen in 

den Feldern Mobilität, politische Mitgliedschaft und 

Entwicklung. 

europäisches forum für migrationsstudien (efms)26 

Das efms wurde 1993 als sozialwissenschaftliches 

Institut gegründet und ist an die Universität Bamberg 

angegliedert. Es beschäftigt sich interdisziplinär mit 

dem Themenbereich Migration und Integration in 

Europa und sieht seine Aufgaben in der Forschung, 

Dokumentation, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit. 

Forschungsgruppe des Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF)27 

Die Forschungsgruppe betreibt gemäß Aufenthalts

gesetz (§ 75 Nr. 4) wissenschaftliche Forschung über 

Migrations- und Integrationsthemen. Ausgehend 

von einem interdisziplinären Ansatz werden das 

Wanderungsgeschehen nach und von Deutschland 

betrachtet, die Auswirkungen von Migrationsprozes

sen analysiert und somit Erkenntnisse für die Migrati

onssteuerung gewonnen. Weitere Forschungsbereiche 

sind Integration, die sozioökonomischen Auswir

kungen der Zuwanderung, der Zusammenhang von 

Migration und demographischem Wandel sowie der 

globale Kontext von Migration. Mitarbeiter der For

schungsgruppe erstellen auch die Studien im Rahmen 

des Europäischen Migrationsnetzwerks. 

Forschungszentrum für internationales und europäi
sches Ausländer- und Asylrecht28 

Das Zentrum wurde 1994 innerhalb des Fachbereichs 

Rechtswissenschaft an der Universität Konstanz 

gegründet. Der Forschungsschwerpunkt liegt auf der 

Entwicklung des europäischen und internationalen 



 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

29	 www.imis.uni-osnabrueck.de 

30	 Vgl. Pressemitteilung, „Neues Institut für empirische 
Migrations- und Integrationsforschung gegründet“, 
Gemeinnützige Hertie-Stiftung, 16. Dezember 2011. 

31	 www.wzb.eu 
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Rechts im Bereich Zuwanderung und Asyl sowie dem 

Einfluss supranationaler Rechtsakte auf die deutsche 

Gesetzgebung und Rechtsprechung. 

Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle 
Studien (IMIS)29 

Das Institut für Migrationsforschung und Interkultu

relle Studien ist ein im Jahr 1991 gegründetes inter

disziplinäres und interfakultatives Forschungsinstitut 

an der Universität Osnabrück, welches sich mit den 

Aspekten räumlicher Mobilität und interkultureller 

Begegnung befasst. 

Frankfurter Institut für empirische Migrations- und 
Integrationsforschung 
Am 16. Dezember 2011 wurde an der Goethe-Uni

versität Frankfurt ein neues Institut für empirische 

Migrations- und Integrationsforschung gegründet. Das 

Institut wird getragen von der Universität, der Bundes

agentur für Arbeit, dem Deutschen Fußballbund und 

der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung. Das Institut wird 

zunächst aus drei Professuren bestehen und einen Jah

resetat von 1,5 Millionen Euro haben. Die Forschung 

des Instituts soll praxisnah, interdisziplinär und 

europäisch ausgerichtet sein und soll dazu beitragen, 

die Potenziale von Menschen mit Zuwanderungsge

schichte besser zu erkennen und für die Gesellschaft 

zu erschließen.30 

 
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung 
(WZB)31 

Das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung 

wurde 1969 auf Initiative von Bundestagsabgeord

neten aller Fraktionen als gemeinnützige GmbH 

gegründet. Das Forschungsprogramm der Abteilung 

Migration, Integration, Transnationalisierung ist auf 

die kulturelle, soziale, politische und wirtschaftliche 

Dimension der Migrations- und Integrationsproble

matik ausgerichtet. 

Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)32 

Das IAB ist eine wissenschaftliche Dienststelle der 

Bundesagentur für Arbeit und betreibt interdiszipli

näre, kontinuierliche und langfristige Forschung zur 

Entwicklung der Beschäftigung und des Arbeitsmark

tes unter Berücksichtigung regionaler Differenzie

rungen und der Wirkungen der aktiven Arbeitsför

derung. Im Rahmen einer speziellen Arbeitsgruppe 

„Migration und Integration“ konzentrieren sich die 

Analysen des IAB auf Fragestellungen zu den Verbes

serungsmöglichkeiten des Arbeitsmarktzugangs und 

der Arbeitsmarktintegration von Migranten sowie die 

Zusammenhänge zwischen Arbeitskräftebedarf und 

Zuwanderung. 

Das IAB führt u.a. regelmäßig eine „Erhebung des 

gesamtwirtschaftlichen Stellenangebots“ durch, die als 

die einzige Befragung in Deutschland gilt, die reprä

sentativ und statistisch valide die Entwicklung des 

gesamtwirtschaftlichen Arbeitskräftebedarfs misst. 

Analysen auf Basis dieser Erhebung tragen dazu bei, 

die Ursachen und das Ausmaß von Fachkräfteengpäs

sen zu untersuchen und Unternehmen und Politik 

Empfehlungen zu geben, wie entgegengesteuert 

werden kann. 

2.1.5  Politikberatung und Konsultationsprozesse 

Politikberatung zu Fragen der Migration und Inte

gration blickt in Deutschland auf eine eher kurze 

Geschichte zurück. Einige der unter 2.1.4 genannten 

Institute sind zwar mitunter auch politikberatend 

tätig, es gab jedoch bislang nur wenige Initiativen 

zur Einrichtung von plural besetzten Gremien zur 

dauerhaften Beratung der Politik in Migrations- und 

Integrationsfragen. Der wissenschaftlich-akademische, 

interdisziplinäre Rat für Migration33 stellte Mitte 

der 1990er Jahre den Versuch einer Reihe namhafter 

Professoren und Gelehrter dar, die Debatte um Ein

wanderung und Staatsbürgerschaft voranzubringen. 

Seine Vorschläge erfuhren zwar einige Publizität und 

wurden in der Öffentlichkeit überwiegend positiv auf

genommen, der Rat verfügte jedoch über kein Mandat, 

um seine Expertise wirkungsvoll und nachhaltig in 

den politischen Prozess einzubringen. 
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Im Rahmen der Reformdiskussion im Ausländer- und 

Zuwanderungsrecht zwischen 2000 und 2004 richtete 

der damalige Bundesinnenminister Otto Schily zu

nächst eine unabhängige Kommission Zuwanderung 

als beratendes Expertengremium sowie später einen 

weisungsunabhängigen „Sachverständigenrat für 

Zuwanderung und Integration“ ein, der als dauerhafte 

Einrichtung vorgesehen war und u.a. jährlich Bericht 

über das Migrationsgeschehen, zukünftige Entwick

lungen und den etwaigen Zuwanderungsbedarf 

am deutschen Arbeitsmarkt erstatten sollte. Dieser 

Sachverständigenrat wurde jedoch kurz darauf wieder 

aufgelöst, da seine gesetzliche Grundlage bei den par

lamentarischen Verhandlungen um das im Sommer 

2004 verabschiedete Zuwanderungsgesetz gestrichen 

worden war (vgl. Schneider 2010: 341ff.). 

Nationale Integrationsgipfel 
Seit 2006 finden auf Initiative der Bundesregierung 

regelmäßige Integrationsgipfel statt, bei denen neben 

Vertretern aus Bund, Ländern und Kommunen auch 

zivilgesellschaftliche Akteure sowie Migrantenorga

nisationen vertreten sind (vgl. Zinterer 2007). Resultat 

des ersten Integrationsgipfels war ein Prozess zur Erar

beitung eines „Nationalen Integrationsplans“ (2007 

fertiggestellt); weitere Initiativen im Bereich Integrati

on auf Bundesebene folgten bis heute. 

Bundesweites Integrationsprogramm 
Im September 2010 wurden mit dem bundesweiten 

Integrationsprogramm 150 Empfehlungen zur Op

timierung der Integrationsarbeit in den Handlungs

feldern sprachliche Integration, Integration durch 

Bildung und gesellschaftliche Integration vorgelegt. 

Ausgewählte Empfehlungen werden seitdem in Pro

jekten modellhaft erprobt. 

Aktionsplan zur Umsetzung des Nationalen Integrati
onsplans 
Der im Frühjahr 2012 vorgestellte „Nationale Aktions-

plan Integration“ ist eine Initiative der Bundesregie

rung, die das Ziel hat, Integrationspolitik in Deutsch

land verbindlicher und überprüfbarer zu gestalten.  

Schwerpunkte des Aktionsplans sind die Bereiche 

Sprache,  Bildung,  Ausbildung und Arbeitsmarkt.  Insge

samt wurden elf Themen in sogenannten Dialogforen 

von Bund, Ländern und Migrantenorganisati onen 

gemeinsam bearbeitet und jeweils konkrete, überprüf-

bare Zielvorgaben, Maßnahmen und Instrumente zu 

deren Erreichung vereinbart (vgl. Bundesregierung 

2012).  

Deutsche Islam Konferenz 
Im Jahr 2006 wurde die Deutsche Islam Konferenz 

(DIK) durch den damaligen Bundesinnenminister 

Wolfgang Schäuble initiiert. Die DIK ist der erste 

gesamtstaatliche Rahmen für einen Dialog staatlicher 

Vertreter mit Repräsentanten der in Deutschland 

lebenden Muslime. Dabei werden unter anderem The

men wie die Integration der muslimischen Religion 

in den deutschen Schulunterricht, die Ausbildung 

von religiösem Personal, Wertefragen sowie sicher

heitspolitische Aspekte erörtert. Nach Ablauf der 16. 

Legislaturperiode find die erste Phase der DIK ihren 

Abschluss. In der neuen Arbeitsphase ist die Konferenz 

stärker praktisch ausgerichtet und soll schwerpunkt

mäßig die konkrete Teilhabe der Muslime in Deutsch

land stärken. 

Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integrati
on und Migration34 

Der Sachverständigenrat für Integration und Migrati

on wurde im Oktober 2008 als nicht-staatliche Insti

tution gegründet und versteht sich als unabhängiges, 

wissenschaftliches Gremium, das zu integrations- und 

migrationspolitischen Themen Stellung bezieht. Dem 

Rat, der durch ein Konsortium von acht Stiftungen 

unterstützt wird, gehören zehn Hochschullehrer un

terschiedlicher Disziplinen an. Er wird durch eine Ge

schäftsstelle unterstützt und veröffentlicht regelmäßig 

Jahresgutachten und Stellungnahmen zu aktuellen 

Entwicklungen im Bereich Integration und Migration. 

Ein gesonderter Forschungsbereich führt eigenständi

ge, anwendungsorientierte Forschungsprojekte zu den 

Themenbereichen Integration und Migration durch 

und ergänzt die Arbeit der Sachverständigen. 

2.1.6 	 Migrationsdienste, Integrationsprojekte  
 sowie Informations- und Beratungsan  
 gebote 

Das Spektrum der Beratungs-, Informations- und 

Dienstleistungsangebote für Migrantinnen und Mig

34 www.svr-migration.de 
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35 http://www.bamf.de/DE/DasBAMF/Aufgaben/Migrati

onsberatung/migrationsberatung.html 

36 Vgl. Förderrichtlinien zur Durchführung einer Migrati
onsberatung für Erwachsene (MBE) vom 20. Januar 2010, 
Gemeinsames Ministerialblatt Nr. 13 2010, S. 260ff. 

37 www.awo.org 

38 www.caritas.de 

39 www.paritaet.org 

40 www.drk.de 

41 www.diakonie.de 

42 www.zwst.org 44 www.jugendmigrationsdienste.de 

43 www.bund-der-vertriebenen.de 45  www.bmfsfj.de 













ranten sowie der Integrationsprojekte ist äußerst breit.  

Obwohl die Bundesregierung und Behörden auf na-

tionaler Ebene sich des Themas in den letzten Jahren 

verstärkt angenommen haben, z.B. auch im Rahmen 

des Nationalen Integrationsplans, gibt es aufgrund des 

Subsidiaritätsprinzips eine Vielzahl von dezentralen 

Angeboten auf der Ebene der Länder und Kommunen 

sowie von Seiten zahlreicher öffentlicher, halbstaat

licher oder privater Organisationen. Daher kann im 

Folgenden nur ein Ausschnitt der zentralen Angebote 

wiedergegeben werden.  

Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer (MBE)35 

Zielgruppe der Migrationsberatung sind mit erster 

Priorität erwachsene Neuzuwanderer, deren Integra-

tionsprozess aktiv begleitet wird.  Auch bereits länger 

im Bundesgebiet lebende Zuwanderer können das 

Beratungsangebot unter bestimmten Voraussetzun-

gen in Anspruch nehmen.36 Für die Durchführung der 

Migrationsberatung ist das Bundesamt für Migration 

und Flüchtlinge (BAMF) zuständig.  Allerdings kann es 

sich für deren Umsetzung privater oder öffentlicher 

Träger bedienen. Die Migrationsberatung für erwach

sene Zuwanderer (MBE) besteht aus einem bundeswei

ten Netz von Beratungseinrichtungen. Zurzeit hat das 

BAMF die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspfle

ge (Arbeiterwohlfahrt,37 Deutscher Caritasverband,38  

Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband,39 Deut

sches Rotes Kreuz,40 Diakonisches Werk der Evange

lischen Kirche in Deutschland,41 Zentralwohlfahrts-

stelle der Juden in Deutschland42 und den Bund der 

Vertriebenen43) mit der konkreten Durchführung der 

Beratungstätigkeit beauftragt.  

Insgesamt unterstützen rund 800 hauptamtliche 

Migrationsberater auf der Grundlage eines professio

nellen Fallmanagements den individuellen Unterstüt

zungsbedarf der Zuwanderer, entwickeln gemeinsam 

mit ihnen Förderpläne und binden sie innerhalb 

eines gemeinsam festgelegten Zeitplans aktiv in die 

Umsetzung der vereinbarten Integrationsmaßnahmen 

ein.  Weitere Aufgabenschwerpunkte der Migrationsbe-

ratung sind die gezielte Heranführung der Zuwanderer 

an das Integrationskursangebot und deren individuel

le, bedarfsorientierte Begleitung bis zum erfolgreichen 

Abschluss eines Integrationskurses.  

Neben diesem Grundangebot bieten Länder, Kommu

nen und private Träger in eigener Verantwortung z.T.  

zusätzliche Projekte an.  

Jugendmigrationsdienste (JMD)44 

Für Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 

12 und 27 Jahren stellt das Bundesministerium für 

Familien, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)45 mit 

den Jugendmigrationsdiensten (JMD) ein spezielles 

Beratungsangebot zur Verfügung. Die JMD sollen 

insbesondere die Partizipation junger Migranten in 

allen Bereichen des sozialen, kulturellen und politi-

schen Lebens fördern. Die Angebote der Jugendmigra

tionsdienste reichen von der individuellen Begleitung 

mittels der Erstellung eines Integrationsförderplans 

über Einzelfallberatung und Elternarbeit bis hin zu 

Gruppenaktivitäten und Kursen. 

Projekte zur Förderung der gesellschaftlichen Integrati
on vor Ort 
Der Bund fördert ergänzend zu den gesetzlichen 

Integrationsangeboten, wie dem Integrationskurs,  

lokale Projekte zur gesellschaftlichen Integration von 

Zugewanderten mit dauerhafter Bleibeperspektive,  

zur Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts 

und zur interkulturellen Öffnung.  Aus Mitteln des 

Bundesministeriums des Innern (BMI) werden hierbei 

altersunabhängige Projekte aus Mitteln des Bundesmi

nisteriums für Familien, Senioren, Frauen und Jugend 

(BMFSFJ) und Integrationsprojekte für Jugendliche 

und junge Erwachsene gefördert. Die administrative 

Umsetzung liegt beim Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge (BAMF). 
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Flankierend zu den gesetzlichen Integrationsangebo

ten werden Projekte zur gesellschaftlichen Integration 

von jugendlichen und erwachsenen Zuwanderern 

gefördert. Die Projekte sollen die Kompetenzen und 

die gesellschaftliche Teilhabe der Zuwanderer sowie 

das Miteinander im Wohnumfeld und damit auch 

die wechselseitige Akzeptanz von Zuwanderern und 

der Aufnahmegesellschaft fördern. Ergänzend zu der 

nationalen Projektförderung werden auch über den 

Europäischen Integrationsfond (EIF) Integrationspro

jekte finanziert. 

Berufssprachliche Deutschkenntnisse werden im 

Rahmen des ESF-BAMF-Programms gefördert. Hier

für stehen Mittel des Europäischen Sozialfonds zur 

Verfügung. Die 730-stündigen Kurse des ESF-BAMF-

Programmes beinhalten sowohl eine berufsspezifische 

Sprachförderung (Sprachziel A1 bis C2) als auch fach

spezifische Betriebspraktika und sollen eine Eingliede

rung in den ersten Arbeitsmarkt ermöglichen. 

Webseiten mit Informationsangeboten 
Wichtige Informationen, Gesetzes- und Verordnungs

texte hält das Bundesministerium des Innern unter 

www.zuwanderung.de bereit. Das Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge bietet auf seiner Homepage 

www.bamf.de ebenfalls umfassende, teilweise mehr

sprachige (Englisch, Russisch, Türkisch) Informationen 

zu den Themen Migration nach Deutschland, Leben in 

Deutschland, Einbürgerung und freiwillige Rückkehr 

an. Darüber hinaus können aktuelle Statistiken und 

Berichte, wissenschaftliche Studien und Arbeitspapie

re heruntergeladen werden. Grundlegende Informa

tionen über Deutschland bietet der Online-Auftritt 

www.tatsachen-ueber-deutschland.de in 19 Sprachen, 

der vom Auswärtigen Amt kofinanziert wird und 

dessen Inhalte auch als gedruckte Broschüre verfügbar 

sind. Im ebenfalls mehrsprachigen Web-Portal www. 

deutschland.de bietet das Auswärtige Amt daneben ein 

vertiefendes Informationsangebot über Deutschland, 

seine Kultur, die Medien, das politische System, die 

Wirtschaft sowie allgemeine Fragen der Politik. 

Andere Angebote zielen direkt auf akademisch- oder 

erwerbsorientierte Ausländer, die an einem Aufenthalt 

in der Bundesrepublik interessiert sind: Das Portal 

www.research-in-germany.de wird vom Bundesmi

nisterium für Bildung und Forschung betrieben und 

wirbt für Deutschlands fortschrittliche Wissenschafts-, 

Forschungs- und Entwicklungslandschaft, um sie für 

ausländische Forscher attraktiver zu machen. Im Rah

men einer Offensive zur Sicherung der Fachkräftebasis 

hat die Bundesregierung die Internetplattform www. 

make-it-in-Germany.com eingerichtet. Die Kampa

gne will gut qualifizierte Menschen im Ausland für 

eine berufliche Zukunft in Deutschland interessieren. 

Grundlegende Informationen zur Feststellung und 

Anerkennung von Berufsqualifikationen, die Mig

ranten im Ausland erworben haben, bietet das Portal 

www.anerkennung-in-deutschland.de. 

Ein spezielles Angebot für junge Menschen ist in die

sem Zusammenhang das englischsprachige Karriere-, 

Bildungs- und Lifestyle-Portal www.young-germany. 

de, das im Auftrag des Auswärtigen Amtes betrieben 

wird. Ausländische Studierende oder Schulabgänger, 

die an einem Studium in Deutschland interessiert 

sind, können sich außerdem auf der Webseite www. 

campus-germany.de informieren, die vom Deutschen 

Akademischen Austauschdienst angeboten wird. Um

fassende Informationen für ausländische Geschäfts

leute und Unternehmer hält das Bundesministerium 

für Wirtschaft und Technologie in einem speziellen 

Portal bereit (www.ixpos.de, „The German Business 

Portal“). Über die allgemeinen Bedingungen zur Grün

dung eines Unternehmens klärt das Ministerium im 

Rahmen einer gesonderten Internetpräsenz auf (www. 

existenzgruender.de). 

2.2 	 Rechtliche Grundlagen der Asyl- und  
 Zuwanderungspolitik 

Die Grundlagen für das in Deutschland geltende 

Aufenthaltsrecht finden sich im Völkerrecht, im 

europäischen Gemeinschaftsrecht sowie im deutschen 

Verfassungs- und Gesetzesrecht. 

2.2.1  Asyl- und Flüchtlingsrecht 

Artikel 16 a Absatz 1 des Grundgesetzes gewährt 

politisch Verfolgten einen Anspruch auf Anerkennung 

als Asylberechtigte. Die Prüfung des Anspruchs findet 

im Rahmen des Asylverfahrens auf Grundlage des 

Asylverfahrensgesetzes (AsylVfG) statt. Ausländern, de

nen politische Verfolgung droht, wird außerdem nach 

Maßgabe der Vorschriften im Asylverfahrensgesetz 

und im Aufenthaltsgesetz die Flüchtlingseigenschaft 

im Sinne des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die 

Rechtsstellung der Flüchtlinge (Genfer Flüchtlings

konvention) zuerkannt. Eine Flüchtlingsanerkennung 

http://www.bamf.de
http://www.zuwanderung.de
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de
http://www.deutschland.de
http://www.research-in-germany.de
http://www.make-it-in-Germany.com
http://www.anerkennung-in-deutschland.de
http://www.young-germany.de
http://www.campus-germany.de
http://www.ixpos.de
http://www.existenzgruender.de
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kann auch erfolgen, wenn eine Asylanerkennung, 

etwa wegen der Drittstaatenregelung, nicht möglich 

ist. Dabei prüft das Bundesamt auch die im Aufent

haltsgesetz und im Asylverfahrensgesetz verankerten 

Ausschlusstatbestände (sog. „Terrorismusvorbehalt“; 

vgl. 4.2.3). Kann eine Asyl- oder Flüchtlingsanerken

nung nicht erfolgen, wird im Asylverfahren zudem 

geprüft, ob subsidiärer Schutz nach § 60 Abs. 2, 3, 5 

oder 7 AufenthG zu gewähren ist. Die Regelungen zur 

Erteilung von Aufenthaltstiteln an Asylberechtigte, 

Personen, denen die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt 

wurde, und subsidiär Schutzberechtigte finden sich 

in § 25 AufenthG. Das Asylbewerberleistungsgesetz 

(AsylbLG) ist die gesetzliche Grundlage für Unter

stützungsleistungen an Asylbewerber während des 

laufenden Asylverfahrens sowie an andere Ausländer, 

deren Aufenthalt nicht auf Dauer angelegt ist. Dazu 

gehören etwa Geduldete oder Ausländer, denen der 

Aufenthalt aus völkerrechtlichen oder humanitären 

Gründen oder zur Wahrung politischer Interessen der 

Bundesrepublik gewährt wird. 

2.2.2  Zuwanderungs- und Aufenthaltsrecht 

Der Fokus der Ausländergesetze von 1965 und 1990 lag 

vorwiegend auf dem Erhalt der öffentlichen Sicher

heit und Ordnung. Erst mit dem Gesetz zur Steuerung 

und Begrenzung der Zuwanderung und zur Regelung 

des Aufenthalts und der Integration von Unionsbür

gern und Ausländern (Zuwanderungsgesetz)46, dessen 

Hauptinhalte am 1. Januar 2005 in Kraft traten, kam 

es zu einer grundlegenden Novellierung des Auslän

derrechts. Erhalten wurde allerdings das Grundprinzip 

des Ausländerrechts, dass Aufenthaltstitel immer nur 

für einen bestimmten Zweck vergeben werden können 

(vgl. Dienelt 2008: XII; Groß 2006: 31). 

Auch wenn die Behörden sich mit dem Zuwande

rungsgesetz nicht an grundlegend neue Verwaltungs

abläufe gewöhnen mussten, gab es hier doch eine 

wichtige Neuregelung. So wurde für Arbeitsmigranten 

aus Drittstaaten das sogenannte „One-Stop-Govern

ment“ eingeführt. Damit ist nicht mehr jeweils eine 

46	 Gesetz zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung 
und zur Regelung des Aufenthalts und der Integration 
von Unionsbürgern und Ausländern (Zuwanderungsge
setz – ZuwG) vom 30. Juli 2004 (BGBl. I, S. 1950); einzelne 
Teile des Zuwanderungsgesetzes traten bereits am 6. 
August 2004 sowie am 1. September 2004 in Kraft (vgl. 
Art. 15 Abs. 1 und 2 ZuwG). 

gesonderte Genehmigung für den Aufenthalt und den 

Arbeitsmarktzugang erforderlich, sondern es ergeht 

lediglich ein Verwaltungsakt, bei dem die zuständige 

Ausländerbehörde die Bundesagentur für Arbeit47 in 

einem internen Verfahren beteiligt (vgl. 4.1.6). 

Das Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit 

und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet 

(Aufenthaltsgesetz) – Hauptbestandteil des Zuwande

rungsgesetzes – ist die wichtigste Rechtsgrundlage für 

die Bereiche Einreise, Aufenthalt und Beschäftigung 

von Drittstaatsangehörigen. Es bestimmt ferner den 

gesetzlichen Mindestrahmen staatlicher Angebote zur 

Förderung der Integration, der vor allem Sprach- und 

Orientierungskurse vorsieht. Die Ersteinreise von 

Drittstaatsangehörigen mit anschließendem Kurz

aufenthalt richtet sich hingegen nach den Regeln des 

Schengener Durchführungsübereinkommens bzw. des 

Schengener Grenzkodex (vgl. 4.1.1) und des Visako

dex.48 

Die wichtigste Rechtsgrundlage zur Verwaltung des 

behördlichen Datenbestandes über Ausländer ist das 

Ausländerzentralregistergesetz.49 

2.2.3  Rechtsänderungen und Verordnungen 

Seit seinem vollen Inkrafttreten zum 1. Januar 2005 

hat das Zuwanderungsgesetz verschiedentlich Än

derungen erfahren. Die Wichtigsten gehen zurück 

auf das 2007 verabschiedete Gesetz zur Umsetzung 

aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der Euro

päischen Union („Richtlinienumsetzungsgesetz“),50 mit 

dem elf EU-Richtlinien Eingang in das deutsche Recht 

47	 www.arbeitsagentur.de 

48	 Fragen des Aufenthalts und der Freizügigkeit von Bür
gern anderer EU-Staaten sind nicht Gegenstand dieser 
Studie; sie sind im zweiten Bestandteil des Zuwande
rungsgesetzes geregelt, dem Gesetz über die allgemeine 
Freizügigkeit von Unionsbürgern (Freizügigkeitsgesetz/ 
EU) vom 30. Juli 2004. 

49	 Gesetz über das Ausländerzentralregister (AZRG) vom 2. 
September 1994. 

50	 Gesetz zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher 
Richtlinien der Europäischen Union („Richtlinienumset
zungsgesetz“) vom 19. August 2007 (BGBl. I, S. 1970). 
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fanden.51 Die im Hinblick auf eine europäische Verfah

rensharmonisierung bedeutsamsten Änderungen des 

deutschen Asyl- und Flüchtlingsrechts in den letzten 

drei Jahren erfolgten dabei durch die Implementie

rung der sogenannten Qualifikationsrichtlinie52 und 

der Asylverfahrensrichtlinie.53 Mit Inkrafttreten des 

Arbeitsmigrationssteuerungsgesetzes54 am 1. Januar 

51	 Einen Überblick bietet Maaßen (2006). Bei den Richtlini
en handelte es sich um folgende: 1. Richtlinie 2002/90/ 
EG des Rates vom 28. November 2002 zur Definition der 
Beihilfe zur unerlaubten Ein- und Durchreise und zum 
unerlaubten Aufenthalt; 2. Richtlinie 2003/86/EG des Ra
tes vom 22. September 2003 betreffend das Recht auf Fa
milienzusammenführung; 3. Richtlinie 2003/110/EG des 
Rates vom 25. November 2003 über die Unterstützung bei 
der Durchbeförderung im Rahmen von Rückführungs
maßnahmen auf dem Luftweg; 4. Richtlinie 2003/109/ 
EG des Rates vom 25. November 2003 betreffend die 
Rechtsstellung der langfristig aufenthaltsberechtigten 
Drittstaatsangehörigen; 5. Richtlinie 2004/38/EG des Eu
ropäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 
über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familien
angehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten 
frei zu bewegen und aufzuhalten; 6. Richtlinie 2004/81/ 
EG des Rates vom 29. April 2004 über die Erteilung von 
Aufenthaltstiteln für Drittstaatsangehörige, die Opfer des 
Menschenhandels sind oder denen Beihilfe zur illegalen 
Einwanderung geleistet wurde und die mit den zustän
digen Behörden kooperieren; 7. Richtlinie 2003/9/EG des 
Rates vom 27. Januar 2003 zur Festlegung von Mindest
normen für die Aufnahme von Asylbewerbern in den 
Mitgliedstaaten; 8. Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 
29. April 2004 über Mindestnormen für die Anerkennung 
und den Status von Drittstaatsangehörigen oder Staaten
losen als Flüchtlinge oder als Personen, die anderweitig 
internationalen Schutz benötigen, und über den Inhalt 
des zu gewährenden Schutzes; 9. Richtlinie 2004/114/ 
EG des Rates vom 13. Dezember 2004 über die Bedin
gungen für die Zulassung von Drittstaatsangehörigen 
zur Absolvierung eines Studiums oder zur Teilnahme an 
einem Schüleraustausch, einer unbezahlten Ausbildungs
maßnahme oder einem Freiwilligendienst; 10. Richtlinie 
2005/71/EG des Rates vom 12. Oktober 2005 über ein 
besonderes Zulassungsverfahren für Drittstaatsangehö
rige zum Zwecke der wissenschaftlichen Forschung; 11. 
Richtlinie 2005/85/EG des Rates vom 1. Dezember 2005 
über Mindestnormen für Verfahren in den Mitgliedstaa
ten zur Zuerkennung und Aberkennung der Flüchtlings
eigenschaft. 

52	 Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 29. April 2004 über 
Mindestnormen für die Anerkennung und den Status 
von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Flücht
linge oder als Personen, die anderweitig internationalen 
Schutz benötigen, und über den Inhalt des zu gewähren
den Schutzes. 

53	 Richtlinie 2005/85/EG des Rates vom 1. Dezember 2005 
über Mindestnormen für Verfahren in den Mitgliedstaa
ten zur Zuerkennung und Aberkennung der Flüchtlings
eigenschaft. 

54	 Gesetz zur arbeitsmarktadäquaten Steuerung der Zuwan
derung Hochqualifizierter und zur Änderung weiterer 
aufenthaltsrechtlicher Regelungen (Arbeitsmigrations
steuerungsgesetz) (BGBl. I 2008, S. 2846). 

2009 wurde der Arbeitsmarktzugang für bestimmte 

Migrantengruppen erleichtert (vgl. 4.1.6). Am 1. Juli 

2011 trat das Gesetz zur Bekämpfung der Zwangshei

rat und zum besseren Schutz der Opfer von Zwangs

heirat sowie zur Änderung weiterer aufenthalts- und 

asylrechtlicher Vorschriften in Kraft.55 Am 26. Novem

ber 2011 trat das Gesetz zur Umsetzung aufenthalts

rechtlicher Richtlinien der Europäischen Union und 

zur Anpassung nationaler Rechtsvorschriften an den 

EU-Visakodex (das sogenannte zweite Richtlinienum

setzungsgesetz) in Kraft,56 mit dem u.a. die Richtlinie 

der EU über gemeinsame Normen und Verfahren in 

den Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal aufhäl

tiger Drittstaatsangehöriger (die sogenannte Rück

führungsrichtlinie) umgesetzt wurde.57 Die jüngsten 

maßgeblichen Rechtsänderungen erfolgten mit 

dem Gesetz zur Umsetzung der Hochqualifizierten-

Richtlinie der Europäischen Union, das am 27. April 

2012 vom Deutschen Bundestag sowie am 11. Mai 2012 

vom Bundesrat beschlossen wurde. Die Novellierung 

änderte mit Wirkung zum 1. August 2012 u.a. das 

Aufenthaltsgesetz, die Beschäftigungsverordnung und 

die Beschäftigungsverfahrensverordnung an maßgeb

lichen Stellen mit dem Ziel, den Standort Deutschland 

für gut ausgebildete ausländische Zuwanderer attrak

tiver zu gestalten. 

Unterhalb der Ebene der Bundesgesetze, die der 

Deutsche Bundestag und in den meisten Fällen auch 

der Bundesrat beschließen müssen, ist eine Reihe von 

Verordnungen erlassen worden, die den rechtlichen 

Rahmen im Bereich des Aufenthaltes, der Beschäfti

gung und der Integration von Ausländern sowie im 

Bereich der Versorgung und der Verfahren beim Um

gang mit Asylbewerbern spezifizieren. Verordnungen 

werden von der Bundesregierung oder dem zuständi

gen Bundesminister erlassen, erfordern aber meist die 

Zustimmung des Bundesrates (vgl. 2.1.1). 

55	 Gesetz zur Bekämpfung der Zwangsheirat und zum 
besseren Schutz der Opfer von Zwangsheirat sowie zur 
Änderung weiterer aufenthalts- und asylrechtlicher 
Vorschriften (BGBl. I 2011, S. 1266). 

56	 Gesetz zur Umsetzung aufenthaltsrechtlicher Richtlinien 
der Europäischen Union und zur Anpassung nationaler 
Rechtsvorschriften an den EU-Visakodex (BGBl. I 2011, S. 
2258). 

57	 Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 16. Dezember 2008 über gemeinsame 
Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Rück
führung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger. 
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� Die Aufenthaltsverordnung (AufenthV) regelt 

Detailfragen in Zusammenhang mit der Einreise 

und dem Aufenthalt im Bundesgebiet, Gebühren 

sowie Verfahrensvorschriften bei der Vergabe von 

Aufenthaltstiteln. 

� Die Beschäftigungsverordnung 58 regelt die Verfah

ren der Zulassung zur Beschäftigung von Auslän

dern, die zum Zwecke der Arbeitsaufnahme aus 

einem Drittstaat in die Bundesrepublik einreisen 

wollen, und nennt die entsprechenden Tätigkeits

bereiche. 

� Die Beschäftigungsverfahrensverordnung 59 ist 

das Pendant zur Beschäftigungsverordnung und 

umfasst die Bedingungen der Arbeitsaufnahme 

für Ausländer, die sich bereits rechtmäßig in der 

Bundesrepublik aufhalten. 

� Die Integrationskursverordnung 60 enthält Details 

zur Umsetzung der Integrationskurse nach dem 

Aufenthaltsgesetz, darunter Teilnahmebedingun

gen, Datenübermittlung, Gebühren sowie Grund

struktur der Kurse, Kursdauer und Kursinhalte. 

Ferner regelt sie die Zulassungsverfahren für 

öffentliche und private Kursanbieter. 

58	 Verordnung über die Zulassung von neueinreisenden 
Ausländern zur Ausübung einer Beschäftigung (Beschäf
tigungsverordnung – BeschV). 

59	 Verordnung über das Verfahren und die Zulassung von 
im Inland lebenden Ausländern zur Ausübung einer 
Beschäftigung (Beschäftigungsverfahrensverordnung – 
BeschVerfV). 

60	 Verordnung über die Durchführung von Integrationskur
sen für Ausländer und Spätaussiedler (Integrationskurs
verordnung – IntV). 

� Im Asylbereich werden Fragen der Verfahren und 

der Rechtsumsetzung bereits umfassend im jewei

ligen Gesetzeswortlaut des Asylverfahrensgesetzes 

sowie des Asylbewerberleistungsgesetzes spezifi

ziert. Hinsichtlich der organisatorischen Kompe

tenzen muss jedoch zusätzlich die Asylzuständig

keitsbestimmungsverordnung61 erwähnt werden: 

Sie enthält Bestimmungen zu den Kompetenzen 

und Zuständigkeiten der wichtigsten operativen 

Behörden im Asylverfahren. Dabei berücksichtigt 

sie wichtige Rechtsakte der Europäischen Uni

on wie das Dubliner Übereinkommen oder die 

„Eurodac“-Verordnung.62 

61	 Verordnung zur Neufassung der Asylzuständigkeits
bestimmungsverordnung (AsylZBV) vom 2. April 2008 
(BGBl. I, S. 645). 

62	 Vgl. Fn. 92 und 93. 
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3 Entwicklung der Asyl- und  
Migrationssysteme
 

3.1 	 Überblick zu den Migrationsbe  
 wegungen seit 1945 

Nach dem 2. Weltkrieg kamen von 1945 bis 1949 

nahezu acht Mio. Flüchtlinge und Kriegsvertriebene in 

die westlichen Besatzungszonen und etwa 3,6 Mio. in 

das sowjetisch besetzte Ostdeutschland. Die Gründung 

der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen 

Demokratischen Republik im Jahr 1949 führte zu einer 

Massenübersiedlung von Ost- nach Westdeutsch

land. Bis zum Mauerbau 1961 überquerten etwa 3,5 

Mio. Menschen die innerdeutsche Grenze auf Dauer. 

Abgesehen vom einsetzenden „Wirtschaftswunder“ 

trugen in den 1950er Jahren mehrere Faktoren – da

runter die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht, 

die Verlängerung der Ausbildungszeiten durch den 

Ausbau des Bildungssystems sowie die Reduzierung 

der Erwerbsbeteiligung von Frauen durch den „Baby-

Boom“ – dazu bei, dass bereits rund 14 Jahre nach der 

Kriegsniederlage von 1945 wieder Vollbeschäftigung 

erreicht wurde (vgl. Münz et al. 1999: 44). Insbesondere 

der Bedarf an nicht oder gering qualifizierten Arbei

tern wuchs so stark an, dass er von der einheimischen 

Bevölkerung nicht mehr gedeckt werden konnte. 

Diese Engpässe führten zur Anwerbung ausländischer 

„Gastarbeiter“. 

Vor allem über bilaterale Abkommen wurden in den 

Jahren 1955 bis 1973 ausländische Arbeitnehmer 

angeworben. Solche Verträge schloss die Bundesre

publik Deutschland ab mit Italien (1955), Spanien und 

Griechenland (1960), der Türkei (1961), Marokko (1963), 

Portugal (1964), Tunesien (1965) und Jugoslawien 

(1968); (vgl. Steinert 1995). Im Jahr 1960 waren 1,3 % 

aller Erwerbstätigen Ausländer und bis zum Jahr 1973 

stieg dieser Anteil auf 11,9 %. Daher sprechen Migra

tionsforscher von den frühen 1970er Jahren als dem 

„take-off“ in der Anwerbung ausländischer Arbeitneh

mer in Deutschland (Münz et al. 1999: 43). 

Ursprünglich war eine befristete Zuwanderung vorge

sehen („Rotationsprinzip“). Ab den späten 1960er Jah

ren blieb jedoch eine wachsende Anzahl von Personen 

dauerhaft in Deutschland. Aufgrund der Ölkrise kam 

es 1973 zum Anwerbestopp für Ausländer aus Staa

ten außerhalb der Europäischen Gemeinschaft. Zum 

Zeitpunkt des Anwerbestopps lebten bereits rund vier 

Mio. ausländische Staatsangehörige in Westdeutsch

land, und ihre Anzahl stieg in den folgenden Jahren, 

hauptsächlich aufgrund des Familiennachzugs, weiter 

an. Im Jahr 1989 umfasste die ausländische Wohnbe

völkerung in der Bundesrepublik Deutschland knapp 

4,9 Mio. Menschen.63 

Ausländer in der Deutschen Demokratischen Republik 
Auch in der DDR kam es zu einer Rekrutierung „aus

ländischer Werktätiger“ auf der Basis zwischenstaat

licher Verträge ab Mitte der 1960er Jahre. Aber diese 

fand in einem viel geringeren Maße als in der Bun

desrepublik Deutschland statt. Die Arbeiter stammten 

zunächst vorwiegend aus den Ländern im Bereich des 

europäischen „Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe“, 

später auch aus Algerien, Kuba, Mosambik, Vietnam, 

der Mongolei, Angola und China (vgl. Elsner/Elsner 

1994). 

Die rechtlichen Rahmenbedingungen hinsichtlich 

der allgemeinen Rechte und Pflichten ausländischer 

Arbeiter und ihrer Familien blieben relativ vage. Zwar 

verfügten Ausländer – ausgenommen von den an 

die Staatsbürgerschaft gekoppelten – grundsätzlich 

über gleiche Rechte. Tatsächlich war ihr Status jedoch 

durch einen hohen Ermessensspielraum auf Seiten der 

Behörden gekennzeichnet, der in Fragen des Aufent

haltes bzw. der Aufenthaltsbeendigung bisweilen an 

den Rand der reinen Willkür reichte (vgl. Sachverstän

63 Eine knappe Übersicht findet sich bei Özcan (2007). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

28 Entwicklung der Asyl- und Migrationssysteme 

digenrat 2004: 112). Im Gegensatz zur Bundesrepublik 

wurde die Rotation streng umgesetzt. Es gab keinen 

Familiennachzug und eine Integration war praktisch 

nicht möglich. Nach regierungsamtlichen Angaben der 

damaligen DDR betrug der Anteil an Ausländern an 

der erwerbstätigen Bevölkerung rund 1 %. 

Spätaussiedler 
Seit den frühen 1950er Jahren gab es eine weitere 

kontinuierliche Migrationsbewegung nach Deutsch

land: Aussiedler und ihre Familienangehörigen. Die 

aufgenommenen Aussiedler bzw. (seit 1993) Spätaus

siedler sind Personen deutscher Abstammung aus 

den Nachfolgestaaten der Sowjetunion sowie anderen 

ehemaligen Ostblockstaaten und bilden damit – im 

Gegensatz zu Ausländern – eine besondere Zuwande

rergruppe. Deutsche Volkszugehörige wurden nach 

dem Zweiten Weltkrieg in diesen Gebieten verfolgt 

und auch mehrere Jahrzehnte nach Kriegsende zum 

Teil erheblich benachteiligt. Sofern Nachwirkungen 

dieser Benachteiligungen auch heute noch wirksam 

sind, können die Betroffenen und ihre Familienange

hörigen, die nicht selbst als deutsche Volkszugehörige 

gelten, in einem speziellen Verfahren in Deutschland 

aufgenommen werden. Mit der Ausstellung von Spät

aussiedlerbescheinigungen erhalten sie kraft Gesetzes 

die deutsche Staatsangehörigkeit. 

Mehr als vier Mio. Aussiedler und Spätaussiedler 

sind seit 1950 in die Bundesrepublik Deutschland 

gekommen und markieren damit die drittgrößte Zu

wanderungsbewegung nach der Flucht- und Vertrei

bungsmigration von Deutschen aus den ehemaligen 

Ostgebieten infolge des Zweiten Weltkriegs bzw. der 

Arbeitskräftemigration der „Gastarbeiter-Ära“. Im 

Zeitraum zwischen 1990 und 2010 zogen insgesamt 

2,5 Mio. Spätaussiedler nach Deutschland zu. Mit dem 

Kriegsfolgenbereinigungsgesetz64 von 1993 wurde 

der Zuzug von Spätaussiedlern auf ein Niveau von 

jährlich 225.000 Menschen beschränkt; ab dem Jahr 

2000 betrug das Maximalkontingent 103.000 pro Jahr. 

Die tatsächlichen Zuzugszahlen liegen inzwischen 

allerdings erheblich darunter (vgl. 3.3). 

64 Gesetz zur Bereinigung von Kriegsfolgengesetzen (Kriegs
folgenbereinigungsgesetz – KfbG) vom 21. Dezember 
1992 (BGBl. I, S. 2094). 

Asylbewerber 
Seit den frühen 1950er Jahren werden auch die 

Zugänge von Asylbewerbern in der Bundesrepublik 

Deutschland registriert. Bis Ende der 1970er Jahre 

spielte die Asylzuwanderung jedoch quantitativ nur 

eine geringe Rolle und umfasste vor allem Flüchtlinge 

aus den früheren Ostblockstaaten. Nach einem ersten 

Höhepunkt 1980 (107.000 Anträge) und dann ab 1985 

setzte der Zuzug von Asylbewerbern aus Drittstaaten 

verstärkt ein und stieg ab dem Jahr 1988 (103.000 

Anträge) kontinuierlich an. Der Rekordwert von rund 

438.000 Anträgen wurde im Jahr 1992 erreicht. 

1993 traten Gesetzesänderungen zur Steuerung der 

Asylzuwanderung in Kraft und es kam zu einem 

erheblichen Rückgang der Zahl der Asylbewerber. 

Seit 1998 liegt die Zahl der Erstantragsteller bei unter 

100.000 im Jahr. Seit einigen Jahren ist die Zuwande

rung von Flüchtlingen bzw. Asylbewerbern in quanti

tativer Hinsicht keine herausragende Zuwanderungs

kategorie mehr; 2007 wurde mit 19.164 die niedrigste 

Zahl an Asylerstanträgen seit 1983 registriert (vgl. 3.3). 

Seither sind jedoch wieder deutliche Steigerungsraten 

zu beobachten. 

Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge 
Bereits 1979 hatte die Bundesrepublik erste huma

nitäre Hilfsprogramme für bestimmte Gruppen von 

Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlingen eingerichtet; auf 

der Grundlage des Kontingentflüchtlingsgesetzes65 ka

men mehrere zehntausend Flüchtlinge nach Deutsch

land. Im Zuge des kriegerischen Konflikts im früheren 

Jugoslawien in den Jahren 1991 bis 1995 fanden rund 

345.000 bosnische Bürgerkriegsflüchtlinge Aufnah

me in Deutschland. Der weit überwiegende Teil hat 

Deutschland seitdem aber wieder verlassen. Ab dem 

Jahr 1999 gewährte Deutschland auch 195.000 Flücht

lingen aus dem Kosovo Schutz, die aber inzwischen 

ebenfalls mehrheitlich wieder zurückgekehrt sind. 

Im Rahmen der europäischen Resettlement-Initiative 

zur Aufnahme von 10.000 Flüchtlingen aus dem Irak 

wurde 2009 und 2010 insgesamt 2.501 Flüchtlingen 

aus dem Irak, die nach Syrien und Jordanien geflohen 

waren, eine Neuansiedlung in Deutschland ermöglicht. 

Die Aufnahme erfolgte nach § 23 Abs. 2 AufenthG zur 

65	 Gesetz über Maßnahmen für im Rahmen humanitärer 
Hilfsaktionen aufgenommene Flüchtlinge (Kontingent
flüchtlingsgesetz) vom 22. Juli 1980 (BGBl. I, S. 1057; in
zwischen außer Kraft getreten bzw. im Aufenthaltsgesetz 
aufgegangen). 
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„Wahrung besonders gelagerter politischer Interessen 

der Bundesrepublik Deutschland“. Auf der gleichen 

Rechtsgrundlage hat Deutschland im Rahmen des 

EU-Pilotprojekts „Project for intra-EU reallocation 

from Malta (EUREMA)“ im Jahr 2010 insgesamt 102 

Flüchtlinge aus Malta aufgenommen, die überwiegend 

aus Somalia, Eritrea und dem Sudan stammten. Im 

gleichen Jahr erklärte sich Deutschland zusätzlich be

reit, in besonderen Einzelfällen iranische Flüchtlinge 

aufzunehmen, die von der massiven Repression gegen 

die Oppositionsbewegung im Iran Schutz bedurften. 

Der Schwerpunkt des deutschen Engagements liegt 

dabei auf der Aufnahme iranischer Flüchtlinge aus der 

Türkei. Seit 2010 sind bereits über 50 dieser Flüchtlinge 

nach Deutschland eingereist. Im Rahmen der deut

schen Beteiligung am Resettlement-Programm des 

UNHCR beschloss die IMK im Dezember 2011, in den 

nächsten drei Jahren jährlich jeweils 300 Flüchtlinge 

aufzunehmen. Im Jahr 2012 wurden 195 nach Tunesi

en geflohene Personen sowie 105 irakische Flüchtlinge 

aus der Türkei im Rahmen des Resettlement-Pro

gramms in Deutschland aufgenommen. 

Jüdische Zuwanderer 
Seit den 1990er Jahren findet auch eine Zuwanderung 

jüdischer Emigranten aus dem Gebiet der Nachfolge

staaten der Sowjetunion statt. Die Aufnahme erfolgte 

auf der Grundlage eines Beschlusses der Regierungs

chefs des Bundes und der Länder. Zwischen 1993 und 

2010 sind mehr als 200.000 Antragsteller eingereist. 

Dadurch hat Deutschland heute mit etwa 104.000 

Mitgliedern und 800 Gemeinden nach Frankreich und 

Goßbritannien die drittgrößte jüdische Gemeinde in 

Europa (vgl. BAMF 2012). Mittlerweile sind die Zuzugs-

zahlen jedoch deutlich zurückgegangen (vgl. 3.3), was 

in erster Linie auf Änderungen des Aufnahmeverfah

rens und Restriktionen bei der Visumerteilung zurück

geführt werden kann. Im November 2005 hatten die 

Innenminister der Länder neue Rahmenbedingungen 

für das Verfahren zur Aufnahme jüdischer Zuwanderer 

beschlossen,66 da mit dem Inkrafttreten des Zuwan

derungsgesetzes das Kontingentflüchtlingsgesetz, das 

entsprechend auf die jüdischen Zuwanderer angewen

det wurde, weggefallen war. Seitdem ist nunmehr u.a. 

66 Vgl. Ständige Konferenz der Innenminister und -senato
ren der Länder, „Aufnahme jüdischer Zuwanderer aus der 
ehemaligen Sowjetunion – mit Ausnahme der baltischen 
Staaten“, Umlaufbeschluss der Innenministerkonferenz 
vom 18. November 2005 (Az.: IV E 3.10). 

Voraussetzung für die Aufnahme, dass die Zuwanderer 

in der Lage sind, eigenständig ihren Lebensunterhalt 

zu sichern, Grundkenntnisse der deutschen Sprache 

haben und nachweisen, dass eine Möglichkeit zur Auf

nahme in einer jüdischen Gemeinde im Bundesgebiet 

besteht. 

3.2  Herausbildung von Institutionen 

Recht 
Die Rechtsgrundlagen für den Aufenthalt von Aus

ländern blieben in den ersten zwei Jahrzehnten nach 

Kriegsende für die drei Westzonen und die spätere 

Bundesrepublik Deutschland nahezu unverändert; 

maßgeblich war vor allem die Ausländerpolizeiver

ordnung67 von 1938 (Renner 1998: 22). Die darin z.T. 

verwendete diskriminierende nationalsozialistische 

Terminologie wurde zwar nach dem Krieg entfernt, 

die Verordnung galt jedoch nahezu unverändert bis zu 

ihrer Ablösung Mitte der 1960er Jahre. 

Lediglich für heimatlose Ausländer und für ausländi

sche Flüchtlinge wurden bereits zu Beginn der 1950er 

Jahre Sonderregeln geschaffen: Nach der Ratifikation 

der Genfer Flüchtlingskonvention 1953 entstand 

mit der Asylverordnung68 eine eigenständige Rechts

grundlage. 1965 trat das Ausländergesetz69 in Kraft, das 

zentrale Fragen im Zusammenhang mit dem Aufent

halt von Ausländern im Bundesgebiet regelte. In seiner 

Grundausrichtung restriktiv, enthielt es jedoch keine 

Regelungen zur Einwanderung und billigte den Aus

länderbehörden weite Ermessensspielräume zu. Erst 

mit der Reform des Ausländergesetzes von 199070 wur

den die Möglichkeiten zur Einbürgerung erweitert und 

mehr Rechtssicherheit für Zuwanderer geschaffen. 

Angesichts der deutlich steigenden Asylbewerber-

zahlen einigte sich die damalige Bundesregierung 

mit der größten Oppositionspartei Ende 1992 auf 

den „Asylkompromiss“, der 1993 in Kraft trat. Durch 

eine Änderung des Grundgesetzes beschränkte er das 

67	 Ausländerpolizeiverordnung vom 22. August 1938 (RGBl. 
I, S. 1053). 

68	 Verordnung über die Anerkennung und Verteilung von 
ausländischen Flüchtlingen (Asylverordnung – AsylVO) 
vom 6. Januar 1953 (BGBl. I, S. 3). 

69	 Ausländergesetz vom 28. April 1965 (BGBl. I, S. 353). 

70	 Gesetz über die Einreise und den Aufenthalt von Auslän
dern im Bundesgebiet (AuslG) vom 9. Juli 1990, verkündet 
als Artikel 1 des Gesetzes vom 9. Juli 1990 (BGBl I, S. 1354). 
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Recht auf Asyl und führte u.a. das Flughafenverfahren, 

das Konzept der sicheren Herkunftsländer und das 

Konzept der sicheren Drittstaaten ein.71 Im Hinblick 

auf Staatsbürgerschaft und Einbürgerung wurden mit 

dem neuen Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) vom 

1. Januar 2000 erstmals für in Deutschland gebore

ne Kinder von Ausländern Elemente des ius soli in 

das deutsche Recht aufgenommen. Für Erwachsene 

wurde die notwendige Aufenthaltsdauer verkürzt. Die 

letzte einschlägige Reform im Bereich der Migra

tions- und Asylpolitik erfolgte durch das Inkrafttreten 

des Zuwanderungsgesetzes im Jahr 2005; seitdem ist 

insbesondere das Aufenthaltsgesetz verschiedentlich 

novelliert worden. 

Operative Einrichtungen 
Im Jahr 1953 trat mit Übernahme des Abkommens 

über die Rechtsstellung der Flüchtlinge in innerstaat

liches Recht der Bundesrepublik Deutschland die Ver

ordnung über die Anerkennung und Verteilung von 

ausländischen Flüchtlingen (AsylVO) in Kraft, womit 

auch eine „Bundesdienststelle für die Anerkennung 

ausländischer Flüchtlinge“ in Nürnberg entstand. Mit 

dem Ausländergesetz 1965 wurde die Bundesdienst

stelle umbenannt in „Bundesamt für die Anerkennung 

ausländischer Flüchtlinge“ (BAFl) und war fortan als 

Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundes

ministeriums des Innern angesiedelt (vgl. BAFl 2003). 

Nach dem Ausländergesetz von 1965 fiel die Erteilung 

der Aufenthaltserlaubnis in das Ermessen der Auslän

derbehörden, sofern der Aufenthalt nicht die Belange 

der Bundesrepublik Deutschland beeinträchtigte. 

Die Ausländerbehörde hatte auch über das Abschie

bungsverbot zu entscheiden, während Anerkennungs

ausschüsse beim Bundesamt für die Anerkennung 

ausländischer Flüchtlinge für die Entscheidung über 

Asylanträge zuständig waren. 

Im Jahr 1978 richtete die Bundesregierung das Amt ei

nes Beauftragten für die Integration der ausländischen 

Arbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen ein 

– der Vorläufer des heutigen Amtes des Beauftragten 

für Migration, Flüchtlinge und Integration.72 In den 

Anfangsjahren war das Amt des Beauftragten relativ 

71	 39. Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 28. Juni 
1993 (BGBl. I, S. 1002); Asylverfahrensgesetz vom 27. Juli 
1993 (BGBl. I, S. 1361). 

72	 Vgl. 2.1.2.1. 

beschränkt ausgestattet und hatte innerhalb der Bun

desregierung lediglich beratende und berichterstatten

de Funktionen inne. Dies änderte sich in den späten 

1990er Jahren, als der Arbeitsstab personell schrittwei

se vergrößert wurde. Seit 2005 hat die Beauftragte den 

Rang einer Staatssekretärin. 

Mit der Reform des Ausländerrechts im Jahr 1990 

wurde die Kompetenz für die Feststellung der Flücht

lingseigenschaft von der Ausländerbehörde auf das 

Bundesamt übertragen. Im Zuge des Anwachsens der 

Flüchtlingszahlen wurde das zentrale Entscheidungs

verfahren in Zirndorf aufgegeben und es wurden 

Außenstellen eingerichtet. Zwischenzeitlich gab es 

48 Außenstellen, derzeit sind es 22. Mit dem Zuwan

derungsgesetz im Jahr 2005 wurde das Bundesamt 

für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge in 

„Bundesamt für Migration und Flüchtlinge“ (BAMF) 

umbenannt. Die Aufbauorganisation des Bundesamtes 

wurde angepasst und ihm wurden neue Aufgaben zu

geteilt (vgl. 2.1.2.2). Die Zentrale des Bundesamtes für 

Migration und Flüchtlinge hat seit Mitte der 1990er 

Jahre ihren Sitz in Nürnberg. 

3.3 	 Statistischer Überblick zu den  
 verschiedenen Migrantengruppen73  
Im Jahr 2011 belief sich die ausländische Bevölkerung 

in Deutschland auf rund 7,4 Mio.74 Davon waren mehr 

als ein Drittel Angehörige eines EU-Staates, mehr als 

vier Mio. besaßen die Staatsangehörigkeit eines Landes 

außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes. Das 

Statistische Bundesamt stellte 2005 ein neues Kon

zept vor, um auch diejenigen Personen mit einem 

73	 Soweit nicht anders angegeben entsprechen die Zahlen 
den Angaben des Statistischen Bundesamtes. 

74	 Aus der Bevölkerungsfortschreibung des Statistischen 
Bundesamtes ergibt sich eine Zahl von 7.369.900 Aus
ländern zum Stichtag 31. Dezember 2011; das Auslän
derzentralregister (AZR) als zweite wichtige Datenquelle 
der Ausländerstatistik weist hingegen zum 31. Dezember 
2011 einen Bestand von 6.930.896 Ausländern nach (31. 
Dezember 2009: 6.694.776). Die Ergebnisse weichen 
insbesondere aus erhebungsmethodischen Gründen von
einander ab. Die Zahlen aus dem AZR müssen grundsätz
lich niedriger sein als die aus der Bevölkerungsfortschrei
bung, die auf der Volkszählung von 1987 aufbaut und 
eine Fallstatistik ist, da das AZR eine Personenstatistik ist 
und zudem die nur vorübergehend in Deutschland le
bende ausländische Bevölkerung nicht erfasst ist. Ob sich 
die derzeitige Differenz von rund 675.000 vollständig auf 
diese Ursachen zurückführen lässt, ist allerdings unklar 
(Statistisches Bundesamt, Fachserie 1 Reihe 2, 2011, S. 4). 
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Migrationshintergrund statistisch als Migranten zu 

erfassen, die in Deutschland geboren sind bzw. nach 

der Zuwanderung eingebürgert wurden. Personen 

mit Migrationshintergrund sind demnach all jene, die 

seit 1950 auf das heutige Gebiet der Bundesrepublik 

Deutschland zugewandert sind, alle in Deutschland 

geborenen Ausländer sowie alle in Deutschland als 

Deutsche Geborenen, die über mindestens ein Eltern

teil verfügen, das in eine dieser Kategorien fällt. Nach 

den aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes 

auf der Grundlage des Mikrozensus hatten im Jahr 

2010 rund 15,7 Mio. Menschen in Deutschland einen 

Migrationshintergrund – etwa jeder fünfte Bürger. Das 

sind über 43.000 Personen mehr als noch im Jahr 2009. 

Mehr als die Hälfte davon (mit 8,6 Mio. bzw. 8,5% der 

Bevölkerung) hatte die deutsche Staatsangehörigkeit. 

Die Zahl der jährlichen Einbürgerungen stieg insbe

sondere Ende der 1990er Jahre, u.a. nach der Reform 

des Staatsangehörigkeitsrechts 1999, deutlich an – von 

82.913 im Jahr 1997 auf 186.688 im Jahr 2000 –, ist 

jedoch zwischen 2002 und 2008 deutlich zurückgegan

gen. Seit 2009 steigt die Zahl der Einbürgerungen wie

der leicht an. Im Jahr 2011 wurden mehr als 101.000 

Ausländer eingebürgert. 

Allgemeine Wanderungsbilanz 
In den zwanzig Jahren zwischen 1991 und 2010 zogen 

ungefähr 18 Mio. Menschen – Ausländer und Deutsche 

– in das Gebiet der Bundesrepublik, aber auch fast 14 

Mio. wieder fort. Nach dem Höhepunkt der Migra

tion in den frühen 1990er Jahren, als teilweise über 

eine Mio. Zuwanderer pro Jahr kamen, hat sich der 

jährliche Wanderungssaldo deutlich verringert. In den 

letzten zehn Jahren übertraf die Anzahl der Zuzüge 

nur noch knapp die Zahl der Fortzüge; 2008 und 2009 

war der Migrationssaldo sogar negativ. Insbesondere 

seit 2005 sind Wanderungsgewinne zuvorderst auf die 

Zuwanderung von Ausländern zurückzuführen; bei 

den deutschen Staatsangehörigen war die Zahl der 

Fortzüge jeweils größer als die der Zuzüge (vgl. BAMF 

2012: 14ff.). 

Aktuelle Zahlen 
Die wichtigsten Kategorien von Migranten, die aus 

Drittstaaten zuwandern, sind folgende:75 

� Nachziehende Ehegatten und Familienangehörige 

Wanderungen aus Gründen des Familiennachzu

ges sind seit einigen Jahren rückläufig (vgl. Kreien

brink/Rühl 2007). Von mehr als 85.000 erteilten 

Visa zur Familienzusammenführung im Jahr 2002 

ist die Zahl um mehr als die Hälfte  gesunken 

(2010: 40.210). Der Rückgang ist u.a. darauf zurück

zuführen, dass infolge der EU-Erweiterungsrunden 

zahlreiche vormals visapflichtige Staatsangehöri

ge nunmehr Freizügigkeit genießen und bei der 

Familienzusammenführung nicht mehr in die 

Familiennachzugsstatistik eingehen. 

� Spätaussiedler 

Die Zuwanderung von Spätaussiedlern (vgl. dazu 

3.1) ist ebenfalls seit Jahren im Rückgang begriffen. 

Nach dem Höchststand von jährlich über 200.000 

zu Beginn der 1990er Jahre ist die Zahl der neu ein

reisenden Spätaussiedler stetig gesunken. Im Jahr 

2011 wurde mit einer Personenzahl (einschließlich 

Familienangehöriger) von 2.148 seit Beginn der 

Aussiedleraufnahme der niedrigste Spätaussiedler

zuzug datiert. 

� Flüchtlinge und Asylsuchende 

Auch die Zahl der Asylbewerber und Flüchtlinge 

war über viele Jahre stark rückläufig. Im Jahr 2007 

wurden in Deutschland 19.164 Asylerstanträge und 

11.139 Folgeanträge gestellt, was den niedrigsten 

Stand seit 1983 darstellt. Seither ist wieder eine 

Steigerung der Flüchtlingszahlen zu verzeichnen. 

Für 2010 wurden 41.332 Asylerstanträge datiert 

(bei 7.257 Folgeanträgen), 2011 waren es 45.710 

Erst- und 7.606 Folgeanträge. Der Anstieg ist vor 

allem auf die Hauptherkunftsländer Afghanistan 

(Zuwachs von 31,5 % zum Vorjahr), Iran (35,4 %) 

und Syrien (76,8 %) zurückzuführen. Bei insgesamt 

43.362 Asylentscheidungen im Jahr 2011 erhielten 

75	 Die Zahlen und Angaben sind überwiegend dem jährli
chen Migrationsbericht entnommen, den das Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge auf der Basis offizieller 
Zahlen der Bundes- und Landesämter für Statistik sowie 
anderer amtlicher Daten wie dem Ausländerzentralre
gister erstellt (vgl. BAMF 2008: 7-10). Aufgrund unter
schiedlicher Erhebungsmethoden und verschiedener 
Datensätze können die einzelnen Werte jedoch nicht zu 
einer Gesamtzuwandererzahl zusammengefasst werden. 
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76 Da Deutschland die Beschränkung der Arbeitnehmer
freizügigkeit für die seit 1. Mai 2004 der EU beigetretenen 
mittel- und osteuropäischen Staaten aufrecht erhalten 
hat und Angehörige dieser Staaten z.T. gemeinsam 
mit Drittstaatsangehörigen erfasst werden, lässt sich 
nicht bei allen Tatbeständen der Zuwanderung in den 
Arbeitsmarkt eine genaue Zahl für Staatsangehörige aus 
Drittstaaten nennen. Zu den einzelnen Ausnahmetatbe
ständen vgl. Abschnitt 4.1.6.2 dieser Studie. 

7.098 Personen (16,4 %) Flüchtlingsschutz nach 

der Genfer Flüchtlingskonvention, darunter waren 

652 Personen (1,5 % aller Entscheidungen), die als 

Asylberechtigte nach Art. 16a des Grundgesetzes 

anerkannt wurden. Darüber hinaus wurden bei 

2.577 Personen (5,9 %) Abschiebungsverbote fest

gestellt und sog. subsidiärer Schutz gewährt.  

� Arbeitsmigranten   

Obwohl Deutschland den Anwerbestopp im 

Grundsatz aufrecht erhält, eröffnen das Aufent

haltsgesetz sowie entsprechende Verordnungen 

zahlreiche Möglichkeiten für Zuwanderung in 

den Arbeitsmarkt.76 So wurde 36.049 Drittstaats

angehörigen, die im Jahr 2011 eingereist sind, eine 

(befristete) Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der 

Erwerbstätigkeit nach § 18 des Aufenthaltsgesetzes 

erteilt (2009: 25.053; 2010: 28.298). Hinzu kamen im 

gleichen Jahr 370 Hochqualifizierte, 317 Forscher 

und 1.347 Selbständige (nach den §§ 19, 20 und 21 

AufenthG). Zahlenmäßig bedeutsam sind dane

ben die Saison- und Werkvertragsarbeitnehmer 

sowie Schaustellergehilfen, die auf der Grund

lage bilateraler Abkommen der Bundesrepublik 

befristet arbeiten können (vgl. 4.1.6.2). Im Jahr 

2010 gab es insgesamt 293.711 Vermittlungen von 

Saisonarbeitskräften und Schaustellergehilfen (die 

jeweils maximal sechs Monate pro Jahr beschäftigt 

werden durften). Die ganz überwiegende Mehr

zahl stammte jedoch aus EU-Beitrittsstaaten; die 

Anzahl der Vermittlungen aus Kroatien, dem ein

zigen Drittstaat, aus dem Saisonarbeitskräfte und 

Schaustellergehilfen kamen, belief sich auf 4.753.  

Unter den 17.981 Werkvertragsarbeitnehmern,  

die im Jahresdurchschnitt 2010 in Deutschland 

beschäftigt waren, war knapp die Hälfte (7.298) aus 

Nicht-EU-Staaten.   

� Ausländische Studierende   

Im Wintersemester 2011/2012 nahmen 65.175 

Ausländer ein Studium an einer deutschen Hoch

schule auf. Dies entspricht 14,7 % aller Studienan

fänger. Zur gleichen Zeit waren insgesamt 263.848 

Studierende mit ausländischer Staatsangehörigkeit 

eingeschrieben, was einer Quote von etwa 11,1 % 

bezogen auf alle Studierenden an deutschen Hoch

schulen (2.377.034) entspricht. Unter den auslän

dischen Studierenden sind rund drei Viertel (73,4 

% im Wintersemester 20010/2011) sogenannte 

Bildungsausländer, d.h. diese Studierenden haben 

ihre Hochschulzugangsberechtigung im Ausland 

erworben und sind zum Zweck des Studiums nach 

Deutschland eingereist.   





Jüdische Zuwanderer 
Im Jahr 2010 wurde mit der Einreise von insgesamt 

1.015 jüdischen Zuwanderern einschließlich ihrer 

Familienangehörigen aus den Nachfolgestaaten der 

Sowjetunion der bisherige Tiefststand erreicht.  Wäh

rend zwischen 1993 und 2004 durchschnittlich fast 

16.000 Juden pro Jahr einwanderten, kamen aufgrund 

einer Neuregelung der Aufnahmebedingungen (vgl.  

3.1) im Durchschnitt der Jahre 2005 bis 2008 nur noch 

ca. 2.700 pro Jahr. Der Rückgang der Zahlen spiegelt 

das schwindende Potenzial an auswanderungswilligen 

Juden wider, lässt möglicherweise aber auch auf eine 

Verbesserung der Lebensbedingungen in den Her

kunftsländern schließen. 
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4.1	 Administrative Verfahren und recht
liche Grundlagen 

4.1.1  Einreise 

Die Einreise ins Bundesgebiet ist grundsätzlich nur 

mit anerkanntem und gültigem Pass oder Passersatz 

gestattet (§ 3 Abs. 1 AufenthG). Normalerweise ist für 

Einreise und Aufenthalt auch ein Aufenthaltstitel in 

Form eines Visums, einer Aufenthaltserlaubnis, einer 

Niederlassungserlaubnis oder einer Erlaubnis zum 

Daueraufenthalt-EG notwendig. Die Regelungen im 

Einzelnen richten sich u.a. nach dem Schengener 

Grenzkodex77, nach dem Visakodex78, der Visum-Ver

ordnung79 sowie der Aufenthaltsverordnung. Gemäß 

Schengener Grenz- und Visakodex ist im Rahmen der 

Visumvergabe insbesondere zu beurteilen, ob beim 

Antragsteller ein Risiko der rechtswidrigen Einwande

rung besteht, ob er eine Gefahr für die Sicherheit der 

Mitgliedstaaten darstellt und ob er beabsichtigt, vor 

77	 Verordnung (EG) Nr. 562/2006 des Europäischen Par
laments und des Rates vom 15. März 2006 über einen 
Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen 
durch Personen (Schengener Grenzkodex). 

78	 Verordnung (EG) Nr. 810/2009 des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 13. Juli 2009 über einen Visa
kodex der Gemeinschaft (Visakodex). Der Visakodex hat 
mittlerweile die Gemeinsame Konsularische Instruktion 
(GKI) sowie sonstige visumpolitische Rechtsbeschlüsse 
ersetzt; vgl. dazu die Synopse im Anhang XIII der Verord
nung (EG) Nr. 810/2009. 

79	 Verordnung (EG) Nr. 539/2001 des Rates vom 15. März 
2001 zur Aufstellung der Liste der Drittländer, deren 
Staatsangehörige beim Überschreiten der Außengrenzen 
im Besitz eines Visums sein müssen, sowie der Liste der 
Drittländer, deren Staatsangehörige von dieser Visum
pflicht befreit sind. 

Ablauf der Gültigkeitsdauer des beantragten Visums 

das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten zu verlassen. 

Auch gemäß der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift 

zum Aufenthaltsgesetz ist das Vorliegen der Rück

kehrabsicht des Antragstellers nach Beendigung des 

Aufenthaltszwecks als „tatbestandliche Einreisevor

aussetzung“ in jedem Einzelfall festzustellen (vgl. dazu 

Parusel/Schneider 2012: 51). 

Grenzübertritt 
Die Ein- und Ausreise ist nur an den zugelassenen 

Grenzübergangsstellen innerhalb der festgesetzten 

Verkehrsstunden zulässig (§ 13 AufenthG). Ausländer, 

die die deutsche Grenze überschreiten, sind dabei 

grundsätzlich verpflichtet, einen Pass oder ein Passer

satzpapier mitzuführen. 

 4.1.1.1 Flucht und Asyl 

Einreise und Verteilung von Asylbewerbern 

Die Stellung eines Asylantrages kann nur im Inland 

erfolgen; die Beantragung eines Einreisevisums für 

diesen Zweck ist nicht möglich. Der Asylsuchende 

muss sich zunächst persönlich bei einer Erstaufnah

meeinrichtung melden. Ersucht ein Ausländer bei 

der Grenzbehörde Asyl, wird er an die nächstgelegene 

Erstaufnahmeeinrichtung weitergeleitet. Dies gilt 

nicht, wenn die Voraussetzungen für eine Verweige

rung der Einreise vorliegen. Das ist beispielsweise der 

Fall, wenn die Einreise aus einem sicheren Drittstaat 

erfolgt. Grundsätzlich kann ein Asylbegehren bei jeder 

Behörde, auch bei der Polizei, geäußert werden. Diese 

leitet den Flüchtling dann gegebenenfalls weiter. 
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Die Einrichtung und Unterhaltung der Aufnahme

einrichtungen obliegt dem jeweiligen Bundesland. 

Mit Hilfe des bundesweiten IT-Verteilungssystems 

EASY (Erstverteilung von Asylbewerbern) wird die 

für die Unterbringung der Aufsuchenden zuständige 

Erstaufnahmeeinrichtung ermittelt. Die Aufnahme

quoten der einzelnen Bundesländer bestimmen sich 

nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel, der 

für jedes Jahr entsprechend der Steuereinnahmen und 

der Bevölkerungszahl der Länder errechnet wird (vgl. 

BAMF 2008b: 11-13). In Deutschland gibt es 22 Erst

aufnahmeeinrichtungen. Sie befinden sich jeweils in 

unmittelbarer Nähe der Außenstellen des Bundesam

tes für Migration und Flüchtlinge, in denen schließlich 

formal der Asylantrag gestellt wird (vgl. 4.1.2.1). Nach 

maximal drei Monaten in der Erstaufnahmeeinrich

tung werden die Flüchtlinge in der Regel mittels einer 

Quote einer bestimmten Stadt oder einem Landkreis 

zugewiesen. 

 4.1.1.2 Zuwanderung 

Visumverfahren 
Ausländer benötigen einen Aufenthaltstitel, der in 

Form eines Visums, einer (befristeten) Aufenthaltser

laubnis oder einer Niederlassungserlaubnis erteilt wer

den kann. Drittstaatsangehörige sind für Aufenthalte 

in der Bundesrepublik grundsätzlich visumpflichtig; 

jedoch für Angehörige bestimmter Staaten wurde 

die Visumpflicht durch die Europäische Gemein

schaft aufgehoben (§ 4 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG i.V.m. § 

6 AufenthG i.V.m. Art. 1 EG-VisaVO80 sowie Anhang I 

EG-VisaVO). Visa für kurzfristige Aufenthalte von bis 

zu drei Monaten sind weitgehend durch EU-Recht ge

regelt. Für das nationale Visum, das für einen längeren 

Aufenthalt oder bei beabsichtigter Erwerbstätigkeit er

forderlich ist, gelten die allgemeinen Vorschriften des 

Aufenthaltsgesetzes und der Aufenthaltsverordnung. 

Beim kurzfristigen Schengenvisum sind insbesondere 

der Aufenthaltszweck und die Rückkehrbereitschaft in 

Form einer Ermessensentscheidung von den Aus

landsvertretungen zu prüfen. Beim nationalen Visum 

80 Verordnung (EG) Nr. 539/2001 des Rates vom 15. März 
2001 zur Aufstellung der Liste der Drittländer, deren 
Staatsangehörige beim Überschreiten der Außengrenzen 
im Besitz eines Visums sein müssen, sowie der Liste der 
Drittländer, deren Staatsangehörige von dieser Visum
pflicht befreit sind. 

sind die allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen des 

§ 5 AufenthG und die speziellen Erteilungsvoraus

setzungen für den angestrebten Aufenthaltszweck zu 

prüfen. 

Zuständig für das Visumverfahren sind die deutschen 

Botschaften und Generalkonsulate (Auslandsvertre

tungen; § 71 Abs. 2 AufenthG). Eine persönliche Vor

sprache des Antragstellers bei der für seinen Wohnort 

zuständigen Auslandsvertretung ist beim Antragsver

fahren grundsätzlich notwendig. Die Bearbeitung von 

Visumanträgen kann durchaus mehrere Wochen oder 

gar Monate betragen, insbesondere da andere Stellen 

am Verfahren beteiligt werden, beispielsweise die 

Ausländerbehörde am beabsichtigten Aufenthaltsort 

in Deutschland oder – über die Ausländerbehörde 

– die Bundesagentur für Arbeit, falls ein Aufenthalt 

zum Zweck der Erwerbstätigkeit geplant ist und die 

Bundesagentur der Beschäftigung zustimmen muss 

(siehe 4.1.6.2). Visa für ausländische Studierende 

werden hingegen in einem beschleunigten Verfah

ren erteilt. Das Visum bedarf zwar grundsätzlich der 

ausdrücklichen Zustimmung der für den künftigen 

Aufenthaltsort zuständigen Ausländerbehörde. Sofern 

jedoch innerhalb einer Frist von drei Wochen und zwei 

Arbeitstagen (Schweigefrist) diese Behörde gegenüber 

der Auslandsvertretung, bei der das Visum beantragt 

wurde, keine Bedenken erhebt, gilt die Zustimmung 

als erteilt und das Visum wird ausgestellt (vgl. BMI/ 

BAMF 2011: 58 sowie ausführlich zum Visumverfah

ren für kurzfristige und für längerfristige Aufenthalte 

Parusel/Schneider 2012: 23ff., 30f.). 

Vorbeugung der irregulären Migration und Konsultati
onsverfahren zur Gefahrenabwehr 
Nach Prüfung der Zulässigkeit des Visumantrags 

werden die Antragstellerdaten in das elektronische 

Vorgangsbearbeitungsystem des Auswärtigen Amtes 

eingegeben. Diese Daten werden automatisch an das 

Bundesverwaltungsamt weitergeleitet; dort wird der 

allgemeine Datenbestand des Ausländerzentralregis

ters, die Ausländerzentralregister-Visadatei (gemäß § 

21 Abs. 1 AZRG) und das Schengener Informationssys

tem (SIS) abgefragt. Die Ergebnisse der Prüfung wer

den in einem weitgehend automatisierten Verfahren 

an das Auswärtige Amt zurückgemeldet. 
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Am 11. Oktober 2011 wurde das Visa-Informations

system der Gemeinschaft (VIS) in der ersten Anwen

dungsregion in Nordafrika in Betrieb genommen.81 Es 

dient der Verbesserung der Durchführung der gemein

samen Visumpolitik, der konsularischen Zusammen

arbeit und der Konsultation durch die Erleichterung 

des Datenaustauschs zwischen den Mitgliedstaaten 

über Visumanträge und die damit verbundenen 

Entscheidungen. Unter anderem soll es dabei helfen, 

das Visumantragsverfahren zu vereinfachen, „Visum

Shopping“82 zu verhindern und zur Verhütung von 

Gefahren für die innere Sicherheit der Mitgliedstaaten 

beizutragen. Im Rahmen des VIS werden u.a. biomet

rische Daten von Antragstellern für die Erteilung von 

Schengen-Visa erhoben und verarbeitet, wodurch sich 

das Antrags- und Erteilungsverfahren für Schengen-

Visa vereinfacht. 

Grundsätzlich sieht das EU-Visumverfahren für Kurz

aufenthalte ein mögliches Konsultationsverfahren vor, 

bei dem es vorrangig darum geht, Sicherheitsbedenken 

der Mitgliedstaaten auszuräumen. Nach Art. 22 des 

Visumkodex kann ein Mitgliedstaat verlangen, dass 

die zentralen Behörden anderer Mitgliedstaaten seine 

zentralen Behörden bei der Prüfung der von Staatsan

gehörigen spezifischer Drittländer oder von bestimm

ten Gruppen von Staatsangehörigen dieser Länder 

eingereichten Anträge konsultieren.83 Die konsultier

ten Behörden beantworten das Ersuchen auf jeden 

Fall innerhalb von sieben Kalendertagen nach dessen 

Eingang. Antworten sie nicht innerhalb dieser Frist, so 

bedeutet dies, dass keine Einwände gegen die Erteilung 

des Visums bestehen. 

Im deutschen Recht wird durch § 73 AufenthG das 

schengenrechtliche Konsultationsverfahren um 

nationale Bestimmungen ergänzt. Seit dem 1. Februar 

2009 wird gemäß dem Richtlinienumsetzungsgesetz 

81	 Entscheidung des Rates vom 8. Juni 2004 zur Einrichtung 
des Visa-Informationssystems (2004/512/EG); Verord
nung (EG) Nr. 767/2008 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 9. Juli 2008 über das Visa-Informati
onssystem und den Datenaustausch zwischen den Mit
gliedstaaten über Visa für einen kurzfristigen Aufenthalt 
(VIS-Verordnung). 

82	 Unter „Visum-Shopping“ ist zu verstehen, dass Anträge 
nacheinander bei den Visastellen mehrerer Schengen-
Staaten gestellt werden, bis die Visastelle mit den niedri
geren Prüfungsstandards das beantragte Visum erteilt. 

83	 Diese Konsultationspflicht gilt nicht für Anträge auf 
Erteilung eines Visums für den Flughafentransit. 

neben dem Einlader auch der Verpflichtungsgeber 

einer „Verpflichtungserklärung“ überprüft; bestehen 

Sicherheitsbedenken, können die dabei erhobenen Da

ten auch an das BKA, den Zoll oder die Geheimdienste 

weitergeleitet werden. Zur Abwicklung des Verfahrens, 

die bislang über das Auswärtige Amt erfolgte, dient 

dann ein Konsultationsrechner beim Bundesverwal

tungsamt. Bei der Erteilung von nationalen Visa und 

Visa von konsultationspflichtigen Staaten sowie bei 

geplanter Aufnahme einer Erwerbstätigkeit ist zudem 

grundsätzlich die Zustimmung der Ausländerbehör

den gemäß § 31 Absatz 1 der Aufenthaltsverordnung 

erforderlich. 

Zur Verhinderung von Visamissbrauch und illegalen 

Einreisen sowie insbesondere zur Unterbindung von 

Menschenhandel und Schleusung hat der Deutsche 

Bundestag im November 2011 auf Initiative der 

Bundesregierung die Einrichtung einer zentralen Visa-

Warndatei beschlossen.84 Demnach wird beim Bundes

verwaltungsamt eine zentrale Warndatei errichtet, die 

vorrangig der Verhinderung von Visumsmissbrauch 

und der Bekämpfung der illegalen Einreise dient. In 

der Datei werden nach Inkrafttreten des Gesetzes ab 

Mitte des Jahres 2013 Warndaten zu Personen gespei

chert, die im Zusammenhang mit bestimmten, für das 

Visumverfahren relevanten Straftaten rechtskräftig zu 

einer Geld- oder Freiheitsstrafe verurteilt worden sind. 

Die deutsche Visa-Warndatei ergänzt das o.g. Visa-

Informationssystem der EU. 

Entscheidung durch die Auslandsvertretung 
Nach Vorliegen der Abfrageergebnisse der verschiede

nen Datenbanken, der Ergebnisse aus dem Konsulta

tionsverfahren und gegebenenfalls der erforderlichen 

Zustimmung der Ausländerbehörde entscheidet die 

Auslandsvertretung über den Antrag. Die Entschei

dung ergeht ohne Begründung und Rechtsbehelfsbe

lehrung; die Anfechtungsfrist beträgt ein Jahr. Zustän

dig hierfür ist das Verwaltungsgericht Berlin. 

Im Jahr 2011 wurden von den deutschen Auslandsver

tretungen über 1,9 Mio. Visumanträge bearbeitet. In 

1.621.745 Fällen (2010: 1.612.355) wurden Schengenvisa 

für den kurzfristigen Aufenthalt und in 162.258 Fällen 

84 Vgl. BT-PlPr. 17/146 vom 1. Dezember 2011, S. 
17469D/17470A. 
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(2010: 142.749) nationale Visa erteilt. 143.984 Visuman

träge wurden schriftlich abgelehnt (2010: 155.280).85 

Jüdische Zuwanderer 
Ein besonderes Antragsverfahren zur Einreise gilt für 

potenzielle jüdische Zuwanderer aus den Staaten der 

ehemaligen Sowjetunion mit Ausnahme der baltischen 

Staaten (vgl. 3.1, 4.1.2.2). Die Antragsteller können bei 

der für ihren Wohnsitz im Herkunftsgebiet zuständi

gen deutschen Auslandsvertretung persönlich einen 

Aufnahmeantrag stellen. Der Antrag wird dann an das 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge weiterge

leitet. Dort erfolgt eine Überprüfung der Unterlagen 

und der Antragsvoraussetzungen, eine Integrations

prognose wird erstellt und die Zentralwohlfahrtsstelle 

der Juden in Deutschland beteiligt (vgl. 4.1.2.2). Das 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge entscheidet 

über die Aufnahme, in welches Bundesland die Ver

teilung erfolgt und welcher Aufenthaltstitel durch die 

Ausländerbehörde zu erteilen ist. Die Aufnahmeent

scheidung wird über die Auslandsvertretung zugestellt 

und ist ein Jahr ab Bekanntgabe gültig. Die Auslands

vertretung stellt dann auf dieser Grundlage ein Visum 

zur Einreise aus (BMI 2011: 152). 

Illegale Einreise/Irreguläre Migranten 
Drittstaatsangehörige, die das Bundesgebiet ohne 

Visum bzw. die erforderlichen Papiere betreten wollen, 

werden von der zuständigen Behörde an der Grenze 

abgewiesen, es sei denn sie stellen einen Asylantrag 

oder die Behörde stellt ein Ausnahme-Visum bzw. 

ein Passersatzpapier aus (§ 14 Abs. 2 AufenthG). Als 

aufenthaltsrechtlich illegale Drittstaatsangehörige 

werden jene Ausländer bezeichnet, die die Vorausset

zungen für die Einreise und den Aufenthalt nicht oder 

nicht mehr erfüllen. Die Bekämpfung von unerlaubter 

Einreise und Schleuserkriminalität erfolgt in enger 

behörden- und ressortübergreifender Zusammenar

beit, wie zum Beispiel im Gemeinsamen Analyse- und 

85 Daten des Auswärtigen Amtes (vgl. www.auswaertiges
amt.de). 

Strategiezentrum illegale Migration (GASiM86). Dabei 

handelt es sich um ein behördenübergreifendes Infor

mations- und Kooperationszentrum mit dem Ziel der 

Intensivierung der Zusammenarbeit bei der Bekämp

fung der illegalen Migration und ihrer Begleit- und 

Folgekriminalität. 

Zu den Kontrollmechanismen zählen u.a. Datenaus

tausch, Arbeitsplatzüberprüfungen, eine enge Be

hördenkooperation und die Übermittlungspflichten 

öffentlicher Stellen (vgl. Sinn et al. 2006: 137). Letztere 

sind verpflichtet, Ausländer ohne gültigen Aufent

haltstitel der zuständigen Ausländer- oder Polizeibe

hörde selbständig bzw. auf Nachfrage zu melden (§ 87 

Abs. 2 AufenthG). 

Im Rahmen des so genannten zweiten Richtlini

enumsetzungsgesetzes wurde eine Ausnahme von 

der Übermittlungspflicht nach § 87 Abs. 1 und 2 

AufenthG für Schulen und sonstige Erziehungs- und 

Bildungseinrichtungen eingeführt. Bereits 2009 war 

der Zugang irregulärer Migranten zur ärztlichen 

Versorgung durch entsprechende Vorgaben in der 

Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Aufenthalts

gesetz (AVwV-AufenthG) erleichtert worden. Demnach 

ist das mit der Abrechnung befasste Verwaltungsper

sonal öffentlicher Krankenhäuser bei medizinischen 

Notfallbehandlungen von der Übermittlungspflicht 

ausgenommen. Auch Sozialbehörden, die im Zuge der 

Abrechnung einer Notfallbehandlung Erkenntnisse 

über einen illegalen Aufenthalt erlangen, müssen diese 

nicht mehr an die Ausländerbehörden übermitteln 

(siehe auch 4.2.4). 

Gemäß § 63 Abs. 1 AufenthG darf ein Beförderungsun

ternehmer Ausländer nur nach Deutschland beför

dern, wenn sie im Besitz eines erforderlichen Passes 

und eines erforderlichen Aufenthaltstitels sind. Die 

Bundespolizei führt seit 1998 mit sogenannten Doku

mentenberatern Schulungs- und Beratungsmaßnah

men für Luftverkehrsunternehmen, Flughafenbetrei

ber im Ausland und auch ausländische Grenzbehörden 

86 Zu Aufgabenbeschreibung und Organisationsform des 
GASiM vgl. auch Abschnitt 4.2.3 sowie die Antworten der 
Bundesregierung auf die Kleinen Anfragen der Frakti
onen Die Linke bzw. Bündnis 90/Die Grünen, BT-Drs., 
16/2420 vom 18. August 2006, BT-Drs. 16/2432 vom 23. 
August 2006 sowie BT-Drs. 16/11636 vom 21. Januar 2009. 
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durch (vgl. zu den Aktivitäten der Bundespolizei im 

Rahmen der Verhinderung irregulärer Migration 

Schneider 2012: 46ff.). 

Unerlaubt eingereiste Ausländer, die weder um Asyl 

nachsuchen noch in Abschiebehaft genommen wer

den können, werden auf die Bundesländer verteilt (§ 

15a AufenthG). Hierbei handelt es sich aber nur um 

eine Regelung zur Aufteilung der Kostenbelastung (vgl. 

Groß 2006: 44). 

4.1.2 	 Aufnahmeverfahren und Erwerb eines  
 Aufenthaltstitels 

Nach der Einreise sind grundsätzlich die Ausländerbe

hörden für sämtliche aufenthalts- und passrechtlichen 

Maßnahmen und Entscheidungen zuständig. Für die 

Erteilung eines Aufenthaltstitels wird in der Regel 

(gemäß § 5 AufenthG) vorausgesetzt, dass: 

� der Lebensunterhalt gesichert ist. Davon wird 

ausgegangen, wenn der Antragsteller seinen 

Lebensunterhalt einschließlich Krankenversiche

rungsschutz ohne Inanspruchnahme öffentlicher 

Mittel bestreiten kann; 

� die Identität und, falls er nicht zur Rückkehr in 

einen anderen Staat berechtigt ist, die Staatsange

hörigkeit des Ausländers feststehen; 

� es keinen Ausweisungsgrund gibt; 

� soweit kein Anspruch auf Erteilung eines Aufent

halttitels besteht, der Aufenthalt des Ausländers 

die Interessen der Bundesrepublik Deutschland 

nicht beeinträchtigt oder gefährdet; 

� die Passpflicht erfüllt ist. 

Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis oder einer 

Niederlassungserlaubnis setzt normalerweise voraus, 

dass der Ausländer (bei bestehender Visumpflicht) mit 

dem erforderlichen Visum eingereist ist und die maß

geblichen Angaben bereits im Visumantrag gemacht 

hat (siehe oben, 4.1.1). Die Aufenthaltserlaubnis wird 

stets nur für eine bestimmte Dauer und einen be

stimmten Zweck erteilt und kann verlängert werden. 

Die Niederlassungserlaubnis hingegen gilt unbegrenzt, 

ist ohne weitere Beschränkungen und erlaubt die Auf

nahme jeder Art von legaler Erwerbstätigkeit. 

 4.1.2.1 Flucht und Asyl 

Stellt ein Drittstaatsangehöriger im Hoheitsgebiet ei

nes Mitgliedstaates oder eines anderen Staates, der die 

Dublin-Verordnung anwendet, einen Asylantrag, prüft 

dieser Staat gemäß den Zuständigkeitskriterien der 

Verordnung, welcher (Mitglied-)Staat für die Prüfung 

dieses Asylantrags zuständig ist. 

Formale Asylantragstellung 
Für die Entscheidung über Asylgesuche ist in Deutsch

land das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

zuständig. Nach § 13 Abs. 2 AsylVfG wird mit jedem 

Asylantrag Flüchtlingsschutz nach der Genfer Flücht

lingskonvention und, wenn der Antragsteller dies 

nicht ausdrücklich ablehnt, die Anerkennung als Asyl

berechtigter nach dem Grundgesetz beantragt. Außer

dem wird von Amts wegen gemäß § 24 Abs. 2 AsylVfG 

festgestellt, ob Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 

2, 3, 5 und 7 AufenthG vorliegen – der Asylbewerber 

erhält ein vorläufiges Aufenthaltsrecht, auch wenn 

der Asylantrag abgelehnt wurde (subsidiärer Schutz; 

vgl. dazu auch Parusel 2010). Wenn das Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge einen Asylantrag erhält, 

ermittelt es zunächst, ob überhaupt ein komplettes 

Asylverfahren einschließlich der materiellen Prüfung 

der Asylgründe durchgeführt wird. Bei etwa einem 

Viertel aller Asylanträge kommt es gar nicht zu dieser 

vollen inhaltlichen Prüfung. Dies ist beispielsweise 

der Fall, wenn ein anderer europäischer Staat für die 

Durchführung des Asylverfahrens zuständig ist („Dub

lin“; siehe unten). In Fortführung der Zuständigkeit 

der Bundesländer für die Erstaufnahme (vgl. 4.1.1.1) 

obliegt den dortigen Ausländerbehörden auch die Auf

enthaltsregelung während und nach dem Abschluss 

des Asylverfahrens. 

Der Antragsteller muss beim Bundesamt für Migration 

und Flüchtlinge in der Regel persönlich vorsprechen. 

Die Außenstellen des Bundesamtes sind jeweils einer 

zentralen Erstaufnahmeeinrichtung zugeordnet, in der 

Asylsuchende nach ihrer Ankunft erst einmal wohnen 

müssen. Alle Asylsuchenden, die älter als 14 Jahre sind, 

werden fotografiert und müssen ihre Fingerabdrü
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cke abgeben. Außerdem müssen die Asylsuchenden 

alle persönlichen Dokumente und Unterlagen, die 

Informationen über den Reiseweg enthalten, abgeben. 

In der Außenstelle wird dann eine Asylakte für den 

Bewerber angelegt. Die Personaldaten werden in das 

IT-System MARiS eingegeben (MigrationsAsylReInte

grationsSystem), um festzustellen, ob es sich um einen 

Erstantrag oder evtl. einen Folge- oder Mehrfach

antrag des Asylbewerbers handelt. Das Ergebnis des 

Vergleichs der Fingerabdrücke aus der erkennungs

dienstlichen Behandlung wird über das System AFIS 

beim Bundeskriminalamt ausgewertet (vgl. 2.1.2.2). 

Außerdem erfolgt ein Datenabgleich mit dem Auslän

derzentralregister sowie über das zentrale automati

sierte, europäische Fingerabdruck-Identifizierungssys

tem Eurodac, bei dem festgestellt werden soll, ob der 

Asylbewerber bereits in einem anderen Mitgliedstaat 

einen Antrag gestellt hat.87 Diese Datenüberprüfungen 

sind insbesondere für die Durchführung des Dublin-

Verfahrens (siehe unten) von Bedeutung. Dem Asylbe

werber wird eine Aufenthaltsgestattung erteilt, mit der 

er ein vorläufiges Bleiberecht zur Durchführung des 

Asylverfahrens erhält. 

Dublin-Verfahren 
Gemäß der Dublin-Verordnung88 ist im Rahmen eines 

jeden Asylverfahrens, das in einem EU-Mitgliedstaat 

bzw. einem mit dem Schengen-/Dublin-Raum assozi

ierten Staat stattfindet, zunächst der für die Bearbei

tung des Asylantrages zuständige Staat zu ermitteln. 

Dieses sogenannte Dublin-Verfahren findet rechtlich 

vor der eigentlichen materiellen Asylantragsprü

fung statt; es wird rechtlich durch die Stellung eines 

Asylantrags im „Dublin-Raum“ ausgelöst. Jedoch ist 

nicht zwangsläufig die Stellung eines Asylantrages 

in Deutschland erforderlich; auch bei so genannten 

Aufgriffsfällen (Aufgriff illegal aufhältiger Drittstaats

angehöriger, die in einem anderen Dublin-Staat Asyl 

beantragt haben) greift das Dublin-Verfahren. 

87	 Vgl. Verordnung (EG) Nr. 2725/2000 des Rates vom 11. 
Dezember 2000 über die Einrichtung von „Eurodac“ für 
den Vergleich von Fingerabdrücken zum Zwecke der 
effektiven Anwendung des Dubliner Übereinkommens. 

88	 Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates vom 18. Februar 
2003 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur 
Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines 
von einem Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat 
gestellten Asylantrags zuständig ist. 

Faktisch ist das Verfahren zur Zuständigkeitsbestim

mung oft ein integrierter Bestandteil des Asylverfah

rens und wird in der Regel ebenfalls vom Bundesamt 

für Migration und Flüchtlinge durchgeführt: Nach 

Stellung eines Asylantrags in einer der 22 Außenstellen 

des Bundesamtes wird durch einen Asyl-Sachbear

beiter die Anhörung durchgeführt (siehe unten). Im 

Zuge dieser Anhörung können sich Anhaltspunkte 

für eine Zuständigkeit eines anderen Mitgliedstaates 

gemäß der Dublin-Verordnung89 ergeben; möglicher

weise liegen dafür jedoch auch bereits anderweitige 

Indizien oder Beweise vor, etwa aufgrund vorhandener 

Asylkarten aus einem anderen Mitgliedstaat oder als 

Resultat des erkennungsdienstlichen Datenabgleichs 

(z.B. ein sog. Eurodac-Treffer; siehe oben). In diesem 

Fall wird die Asylakte an ein speziell für die Durchfüh

rung des Dublin-Verfahrens zuständiges Referat des 

Bundesamtes übersandt.90 Hier erfolgen dann die wei

tere Prüfung der Indizien und Beweismittel sowie die 

Entscheidung darüber, ob ein Übernahmeersuchen an 

einen anderen Mitgliedstaat gestellt werden soll (vgl. 

Lang 2008: 22). Bei geringer Aussicht auf Erfolg bzw. 

nach endgültiger Ablehnung eines bereits gestellten 

Übernahmeersuchens durch den anderen Mitglied

staat erfolgt die weitere Bearbeitung des Asylverfah

rens durch die ursprünglich zuständige Außenstelle 

des Bundesamtes.91 Wird dem Ersuchen hingegen 

zugestimmt, übermittelt das Dublin-Referat einen ent

sprechenden Bescheid, der dem Asylbewerber von der 

zuständigen Ausländerbehörde zusammen mit einer 

sofort vollziehbaren Abschiebungsanordnung zuge

stellt wird. Anschließend koordiniert das Bundesamt 

in Absprache mit dem aufnehmenden Mitgliedstaat, 

89	 Vgl. Fn. 86; die Verordnung enthält dazu feste Zustän
digkeitskriterien, die in einer vorgegebenen Reihenfolge 
geprüft werden. Dazu gehören primär am individuel
len Schutz orientierte Tatbestände (z.B. unbegleitete 
Minderjährige oder familiäre Bindungen), aber auch auf 
den Einreiseweg oder den Aufenthaltsstatus bezogene 
Kriterien (z.B. Besitz eines Visums oder illegale Einreise). 

90	 Dieses im Normalfall zuständige Dublin-Referat befindet 
sich in der Außenstelle Dortmund; ein in der Nürnber
ger Zentrale des BAMF angesiedeltes Steuerungsreferat 
bearbeitet Fälle von grundsätzlicher Bedeutung sowie z.B. 
die sog. Aufgriffsfälle. 

91	 Daneben liegt es im Ermessen des Bundesamtes, 
abweichend von den Regel-Zuständigkeitskriterien das 
Asylverfahren an sich zu ziehen und durchzuführen 
(Souveränitätsklausel eines sog. Selbsteintrittsrechts in
nerhalb der Dublin II-Verordnung) – etwa aus humanitä
ren Gründen oder wenn unter politischen oder pragmati
schen Erwägungen eine nationale Durchführung nahe 
liegt. 
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den zuständigen Polizei- sowie Ausländerbehörden die 

Überstellung (vgl. 4.1.7.2). 

In bestimmten Fällen liegt die Zuständigkeit für die 

Durchführung des Dublin-Verfahrens jedoch bei den 

mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschrei

tenden Verkehrs beauftragten Behörden (Bundespo

lizei). Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ein 

Ausländer im grenznahen Raum und im unmittelba

ren zeitlichen Zusammenhang mit einer unerlaubten 

Einreise aus einem angrenzenden Dublin-Staat aufge

griffen wird. Bei diesen so genannten Grenzverfahren 

sollen die Vorteile der bilateralen Rücknahmeüberein-

kommen mit den Erfordernissen des Dublinverfahrens 

kombiniert werden. Dazu bedarf es einer bilateralen 

Vereinbarung mit dem jeweiligen Mitgliedstaat. Der 

illegal eingereiste Ausländer soll möglichst umge

hend und ohne die Möglichkeit der Weiterreise in 

das Landesinnere an die Behörden des angrenzenden 

Mitgliedstaates überstellt werden können. Besteht mit 

einzelnen Nachbarstaaten der Bundesrepublik keine 

entsprechende Vereinbarung über die Durchführung 

des Grenzverfahrens, wird die Bestimmung des zu

ständigen Staates durch das BAMF vorgenommen. 

Anhörung und Entscheidung 
Der Kern des Asylverfahrens ist die persönliche, nicht

öffentliche Anhörung, die in der Regel mit einem 

Dolmetscher stattfindet und in der der Asylbewerber 

etwaige Tatbestände politischer Verfolgung bzw. die 

Gründe für eine befürchtete Verfolgung darlegen 

kann. Sie wird möglichst zeitnah nach der Asylan

tragstellung von berufserfahrenen und entsprechend 

geschulten Entscheidern des Bundesamtes für Migra

tion und Flüchtlinge durchgeführt, die über spezielle 

Kenntnisse über das zu bearbeitende Herkunftsland 

verfügen. Der Dolmetscher wird vom Bundesamt 

gestellt. Ein Anwalt oder eine andere Vertrauensperson 

des Asylbewerbers darf, mit vorheriger Anmeldung, 

bei der Anhörung dabei sein. Grundsätzlich müssen 

Sachverhalte, die eine Asylanerkennung rechtfertigen, 

vom Asylbewerber nicht bewiesen, sondern nur glaub

haft gemacht werden. Es wird jedoch verlangt, dass alle 

Tatsachen, die seine Furcht vor politischer Verfolgung 

begründen oder in sonstiger Weise einer Abschiebung 

entgegenstehen, umfassend vorgetragen sowie alle 

verfügbaren Unterlagen vorgelegt werden. 

Im Anschluss an die Anhörung trifft der zuständi

ge Entscheider auf der Grundlage aller relevanten 

Erkenntnisse die Entscheidung über den Asylantrag. 

Relevant hierfür sind die Anhörung, gegebenenfalls 

weitere veranlasste Ermittlungen zur Aufklärung des 

Sachverhalts, Erkenntnisse aus dem Informationszen

trum Asyl und Migration des Bundesamtes, Auskünfte 

und Lageberichte des Auswärtigen Amtes, des Hohen 

Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen und 

von amnesty international, Gutachten wissenschaftli

cher Institute sowie Presseartikel und Fachliteratur. 

Die Entscheidung über den Asylantrag ergeht schrift

lich und enthält eine Begründung. Der Asylbewerber 

kann in jedem Verfahrensstand einen Rechtsbeistand 

hinzuziehen. 

Gerichtsverfahren 
Gegen eine negative Entscheidung steht dem Asyl

bewerber der Weg zum Verwaltungsgericht offen, 

das die Entscheidung des Bundesamts für Migration 

und Flüchtlinge überprüft. Mit der Entscheidung 

des Verwaltungsgerichts ist das Asylverfahren in der 

Regel beendet. Bestätigt das Gericht die Ablehnung 

des Asylantrags, ist der Antragsteller zur Ausreise 

verpflichtet und kann, so er dieser Verpflichtung nicht 

nachkommt, abgeschoben werden. Gegen die Ent

scheidung des Verwaltungsgerichts kann vor diesem 

die Zulassung der Berufung beantragt werden; das 

Oberverwaltungsgericht entscheidet in diesem Fall, 

ob das Berufungsverfahren zulässig ist. Vorausset

zung hierfür ist, dass der Fall eine allgemein bedeut

same Tatsachen- oder Rechtsfrage aufwirft, dass im 

erstinstanzlichen Verfahren von der Rechtsprechung 

übergeordneter Gerichte abgewichen ist oder dass 

gravierende Verfahrensfehler geltend gemacht werden. 

Bei bedeutenden Rechtsfragen kann das Oberverwal

tungsgericht in seinem Urteil die Revision vor dem 

Bundesverwaltungsgericht zulassen. Ist der Rechtsweg 

nach einer möglichen Revisionsverhandlung vor dem 

Bundesverwaltungsgericht erschöpft, steht der Gang 

vor das Bundesverfassungsgericht sowie den Europäi

schen Gerichtshof und den Europäischen Gerichtshof 

für Menschenrechte offen. 

Flughafenverfahren 
Das Flughafenverfahren ist ein beschleunigtes Sonder

verfahren für Einreisen auf dem Luftweg, die aus si

cheren Herkunftsstaaten bzw. ohne gültigen Pass oder 

Passersatz erfolgen (§ 18 a AsylVfG). Das Asylverfahren 

wird hierbei vor der Entscheidung der Bundespolizei 
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über die Gestattung der Einreise des Ausländers – also 

noch im Transitbereich – durchgeführt, wenn die 

Person entweder keine, keine gültigen oder verfälschte 

Ausweispapiere mit sich führt oder aus einem sicheren 

Herkunftsland kommt. Lehnt das Bundesamt den 

Asylantrag innerhalb von zwei Tagen als offensichtlich 

unbegründet ab, wird dem Antragsteller die Einreise 

verweigert. Der Bewerber kann dann unverzüglich 

unter Berufung auf die Rücknahmeverpflichtung des 

Abflug- oder Herkunftsstaates dorthin zurückgebracht 

werden. Das Asylverfahren einschließlich des gericht

lichen Eilverfahrens muss binnen einer Frist von regel

mäßig neunzehn Tagen durchgeführt werden, sonst ist 

die Einreise zu gestatten. Gesetzliche Voraussetzung 

für die Durchführung des Flughafenverfahrens ist 

die Möglichkeit der Unterbringung auf dem Flug

hafengelände. Das Flughafenverfahren wird an den 

Flughäfen Berlin-Schönefeld, Düsseldorf, Frankfurt/ 

Main, Hamburg und München durchgeführt. Die Asyl

suchenden nutzen bei der Einreise auf dem Luftweg 

nahezu ausschließlich den Flughafen Frankfurt/Main. 

Aus diesem Grund hat das Bundesamt am Flughafen 

Frankfurt eine Außenstelle und an den anderen Flug

häfen Nebenstellen eingerichtet, die ortsnah entschei

den können. 

Folgeanträge 
Ein erneuter Asylantrag nach Rücknahme oder un

anfechtbarer Ablehnung eines früheren Asylantrages 

wird nach der Begriffsbestimmung des § 71 Abs. 1 

AsylVfG als Folgeantrag bezeichnet. Das Bundesamt 

für Migration und Flüchtlinge bearbeitet Asylfol

geanträge in zwei Schritten. Zunächst prüft es, ob sich 

Änderungen der Sach- oder Rechtslage ergeben haben 

oder neue Beweismittel vorliegen, die ein Wiederauf

greifen des Verfahrens rechtfertigen. Ist das der Fall 

wird nach oben dargestelltem Verfahren ermittelt, ob 

die Voraussetzungen für die Anerkennung als Asyl

berechtigter, die Zuerkennung der Flüchtlingseigen

schaft oder Abschiebungsverbote vorliegen. 

Subsidiärer Schutz (Abschiebeverbote) 
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge stellt 

in dem Fall, dass eine Asylanerkennung nicht möglich 

ist, fest, ob Abschiebungsverbote gemäß § 60 Abs. 2, 

3, 5 oder 7 AufenthG vorliegen (subsidiärer Schutz). 

Wenn das Bundesamt entscheidet, dass eine Abschie

bung nicht stattfinden darf und dass die im Aufent

haltsgesetz und im Asylverfahrensgesetz verankerten 

Ausschlusstatbestände nicht festzustellen sind (sog. 

„Terrorismus-Vorbehalt“; vgl. 4.2.3), erhalten die 

Betroffenen in der Regel ebenfalls eine Aufenthaltser

laubnis, die meistens auf ein Jahr befristet ist und ver

längert werden kann. Sie haben aber weniger Rechte 

als anerkannte Flüchtlinge, etwa beim Familiennach

zug (so muss beispielsweise über ihre Erlaubnis zur 

Ausübung einer Erwerbstätigkeit gesondert entschie

den werden). 

Anordnung zur Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis für 
Ausländer aus bestimmten Staaten oder für bestimmte 
Ausländergruppen 
Jenseits des regulären Asyl- und Flüchtlingsanerken

nungsverfahrens können die obersten Landesbehör

den anordnen, dass bestimmten Ausländergruppen 

oder Ausländern bestimmter Staaten aus völkerrecht

lichen oder humanitären Gründen oder zur Wah

rung der politischen Interessen der Bundesrepublik 

Deutschland eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wird (§ 

23 Abs. 1 AufenthG; vgl. umfassend Parusel 2010). Die 

Entscheidung über eine Gruppenaufnahme bedarf zur 

Wahrung der Bundeseinheitlichkeit des Einverneh

mens mit dem Bundesministerium des Innern. Die 

gruppenbezogene Aufnahme kann jedoch davon ab

hängig gemacht werden, dass Dritte sich zur Übernah

me der Kosten des Lebensunterhaltes der betroffenen 

Personen verpflichten. 

Auch das Bundesministerium des Innern selbst kann 

zur Wahrung besonders gelagerter politischer Inter

essen der Bundesrepublik Deutschland im Benehmen 

mit den obersten Landesbehörden anordnen, dass das 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Auslän

dern aus bestimmten Staaten oder in sonstiger Weise 

bestimmten Ausländergruppen eine Aufnahmezusage 

erteilt (§ 23 Abs. 2 AufenthG). 

 4.1.2.2 Zuwanderung 
Bezüglich der Aufnahme und des Aufenthaltes von 

Menschen ohne Flucht- bzw. Asylbegehren können 

ganz unterschiedliche Zuwanderergruppen sowie 

entsprechende Aufnahmeverfahren unterschieden 

werden: 

� Quantitativ bedeutsam ist die Zuwanderung von 

Ehepartnern und Kindern von legal aufhältigen 

Drittstaatsangehörigen (Familienzusammenfüh

rung/Familiennachzug); 
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� spezielle Vorschriften gibt es für die Zuwande

rung von Juden aus den Staaten der ehemaligen 

Sowjetunion 

� sowie für deutsche Spätaussiedler, welche ebenfalls 

überwiegend aus den Nachfolgestaaten der Sowjet

union kommen und – mit der Anerkennung und 

der Einreise – zu deutschen Staatsbürgern werden; 

� differenzierte Regelungen finden sich im Bereich 

der wirtschafts- bzw. arbeitsmarktorientierten 

Zuwanderung von Drittstaatsangehörigen. 

Hinsichtlich der Aufnahme von Drittstaatsange

hörigen zum Zweck der Beschäftigung richtet sich 

die Zuwanderung nach den Bedürfnissen des Ar

beitsmarktes, wobei Ausländerbehörden und die 

Arbeitsverwaltung eng zusammenarbeiten. Für einige 

Gruppen von Arbeitsmigranten (vor allem höher 

qualifizierte Arbeitnehmer oder sogenannte „High 

Potentials“) existieren besondere Rechtsgrundlagen 

(auf Vorschriften und Verfahrensweisen wird auch in 

Abschnitt 4.1.6.2 dieser Studie eingegangen). Jedoch 

gibt es kein Auswahlverfahren für strategisch bzw. 

langfristig ausgerichtete Einwanderung, wie etwa ein 

Punktesystem. 

Die organisatorischen und administrativen Zuständig

keiten für diese verschiedenen Zuwanderergruppen 

werden in den folgenden Abschnitten skizziert. 

Familiennachzug 
Familiäre Gründe für Zuwanderung haben in Deutsch

land eine konstitutionelle Basis: Artikel 6 des Grund

gesetzes stellt Ehe und Familie unter den besonderen 

Schutz der staatlichen Ordnung (vgl. Kreienbrink/ 

Rühl 2007). Besondere Bedeutung kommt in diesem 

Zusammenhang auch Art. 8 EMRK (Recht auf Achtung 

des Privat- und Familienlebens) zu. Die Einreise und 

der Aufenthalt ausländischer Ehegatten und Kinder 

von in Deutschland lebenden Personen ist seit dem 1. 

Januar 2005 in den §§ 27-35 des Aufenthaltsgesetzes 

geregelt. Darüber hinaus wurden im Aufenthaltsgesetz 

bzw. durch dessen erste Novellierungen die Vorgaben 

der Familiennachzugsrichtlinie umgesetzt.92 

Voraussetzung für den Familiennachzug zu Auslän

dern ist gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG, dass der 

Zusammenführende eine Niederlassungserlaubnis 

oder Aufenthaltserlaubnis besitzt. Im Regelfall ist es 

erforderlich, dass aufgrund der Antragstellung durch 

den Nachziehenden von der deutschen Auslandsver

tretung im Herkunftsland vor der Einreise ein Visum 

zum Zweck der Familienzusammenführung erteilt 

wird. Dem muss allerdings die örtliche Ausländerbe

hörde zustimmen (vgl. Kreienbrink/Rühl 2007: 19). 

Nach der Einreise muss der nachziehende Familien

angehörige vor Ablauf des Visums bei der örtlichen 

Ausländerbehörde eine Aufenthaltserlaubnis beantra

gen. Im Rahmen des EU-Richtlinienumsetzungsge

setzes vom 28. August 2007 wurde ein grundsätzliches 

Mindestalter von 18 Jahren für den Ehegattennachzug 

eingeführt (§ 30 Abs. 1 Satz 1 AufenthG; Ausnahmen 

in Satz 2). Ferner muss sich der nachziehende Ehegat

te zumindest auf einfache Art in deutscher Sprache 

verständigen können. Diese Voraussetzung soll die 

Integration in Deutschland fördern und gleichzeitig 

Zwangsehen vermeiden. Davon ausgenommen sind 

jedoch u.a. Ausländer, die wegen ihrer Staatsangehö

rigkeit auch für einen Aufenthalt, der kein Kurzauf

enthalt ist, visumfrei in das Bundesgebiet einreisen 

können (§ 30 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 AufenthG i.V.m. § 41 

AufenthV; z.B. Australien, Japan oder USA). 

Im Familienverbund dürfen Kinder bis zur Volljährig

keit einreisen und erhalten dann ein an den Aufent

haltstitel ihrer Eltern gekoppeltes Aufenthaltsrecht. 

Beim Nachzug besteht nur ein Rechtsanspruch für 

Kinder bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres; Kinder 

im Alter zwischen 16 und 18 Jahren können jedoch bei 

Nachweis ausreichender Sprachkenntnisse und positi

ver Integrationsprognose ebenfalls eine Berechtigung 

erhalten. 

Familienangehörige, die nicht zur Kernfamilie 

gehören, können nur in Härtefällen nach Deutsch

land nachziehen; die Entscheidung darüber liegt im 

Ermessen der Ausländerbehörde. Das Mitte 2011 

in Kraft getretene Zwangsheiratsbekämpfungsge

setz novellierte die Vorgaben zum Erlöschen von 

Aufenthaltstiteln nach längerer Abwesenheit aus 

92 Zu den Details der Richtlinienumsetzung vgl. Kreien
brink/Rühl 2007. 
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Deutschland (§ 51 Abs. 4 AufenthG), um die Opfer von 

Zwangsheirat besser zu schützen.93 Vor der Neufassung 

dieses Absatzes erlosch eine Aufenthaltserlaubnis 

in der Regel nach sechsmonatiger Abwesenheit aus 

Deutschland. Dadurch liefen Opfer von Zwangshei

rat, die außer Landes verschleppt wurden, Gefahr, ihr 

Aufenthaltsrecht einzubüßen. Opfer von Zwangshei

rat und Verschleppung ins Ausland erhalten nun ein 

Rückkehrrecht für bis zu zehn Jahre nach der Ausreise 

aus Deutschland, um den Schutz dieser Personen zu 

verbessern und die durch Verschleppung möglichen 

aufenthaltsrechtlichen Konsequenzen zu vermeiden. 

Darüber hinaus wurde mit Inkrafttreten des Gesetzes 

Zwangsheirat als eigenständige Straftat in das Strafge

setzbuch aufgenommen (§ 237 StGB); vorher galt sie 

als besonders schwerer Fall der Nötigung. Neben dem 

geänderten Recht auf Wiederkehr wurde mit Inkraft

treten des Zwangsheiratsbekämpfungsgesetzes auch 

die Frist für das Erreichen eines eigenständigen Auf

enthaltsrechts für nachziehende Ehegatten verlängert, 

da man befürchtete, das zum Opferschutz gedachte 

eigenständige Aufenthaltsrecht könne einen Anreiz für 

Scheinehen darstellen. Seit Juli 2011 müssen zugezoge

ne Ehegatten statt zwei nun drei Jahre warten, ehe sie 

ein Aufenthaltsrecht unabhängig vom Bestand der Ehe 

erhalten (§ 31 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG). 

Aufnahmevoraussetzungen und Aufnahmeverfahren für 
jüdische Zuwanderer 
Für die Verwaltung der Aufnahme jüdischer Zuwan

derer ist hauptsächlich das Bundesamt für Migration 

und Flüchtlinge zuständig. Es kooperiert jedoch mit 

den deutschen Auslandsvertretungen (vgl. 4.1.1.2) und 

jüdischen Organisationen in Deutschland. Sowohl der 

Zentralrat der Juden in Deutschland,94 die Zentral

wohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST),95 

die Union Progressiver Juden in Deutschland (UPJ)96 

als auch die jüdischen Gemeinden bieten wichtige In

tegrationshilfen zur leichteren Gestaltung der Aufnah

me; gleichzeitig sind sie teilweise in die entsprechen

den behördlichen Aufnahmeverfahren einbezogen. 

93	 Gesetz zur Bekämpfung der Zwangsheirat und zum 
besseren Schutz der Opfer von Zwangsheirat sowie zur 
Änderung weiterer aufenthalts- und asylrechtlicher 
Vorschriften, BGBl. I Nr. 33 vom 30. Juni 2011, S. 1266. 

94	 www.zentralratdjuden.de 

95	 www.zwst.org 

96	 www.liberale-juden.de 

Gemäß den Beschlüssen der Innenministerkonferenz, 

die am 24. Mai 2007 in Kraft getreten sind, gelten für 

die Aufnahme eine Reihe von Voraussetzungen: 

� Nachweis der absehbar eigenständigen Sicherung 

des Lebensunterhalts; 

� Möglichkeit zur Aufnahme in einer jüdischen Ge

meinde. Das Bundesamt holt hierzu eine Stellung

nahme der ZWST unter Einbeziehung der UPJ ein; 

� Grundkenntnisse der deutschen Sprache (gemäß 

Zertifikat A1 des Gemeinsamen Europäischen 

Referenzrahmens für Sprachen); 

� Nachweis der jüdischen Nationalität oder Ab

stammung mit staatlichen, vor 1990 ausgestellten 

Personenstandsurkunden; 

� Bekenntnis zur jüdischen Religionsgemeinschaft. 

Nach diesen Kriterien nimmt das BAMF für die An

tragsteller eine Integrationsprognose vor. Zur Bewer

tung, Steuerung und Weiterentwicklung des Aufnah

meverfahrens wurde außerdem ein Beirat „Jüdische 

Zuwanderung“ eingerichtet. Die Geschäftsstelle des 

Beirats ist beim BAMF angesiedelt. 

Bei Opfern nationalsozialistischer Verfolgung wird 

vom Erfordernis der Nachweise deutscher Sprach

kenntnisse und von der Integrationsprognose abge

sehen. Eine nationalsozialistische Verfolgung wird bei 

vor dem 1. Januar 1945 geborenen Personen grund

sätzlich vermutet. 

Die Durchführung aller mit der tatsächlichen Aufnah

me verbundenen Angelegenheiten, dazu gehört die 

Erteilung der Aufenthaltstitel und die Unterbringung, 

obliegt auch weiterhin den Ländern. Nach der Einreise 

erhalten die jüdischen Zuwanderer von der zuständi

gen Ausländerbehörde eine Niederlassungserlaubnis; 

mitreisende nichtjüdische Angehörige erhalten eine 

zunächst auf ein Jahr befristete Aufenthaltserlaubnis. 

Beides berechtigt zur Arbeitsaufnahme ohne vorherige 

Einbeziehung der Bundesagentur für Arbeit (vgl. Haug 

2005). 

Aufnahme und Verteilung von Spätaussiedlern 
Aussiedler stellen aufgrund ihrer deutschen Volks

zugehörigkeit eine besondere Zuwanderungsgruppe 
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dar. Denn anders als beim Aufenthaltsgesetz handelt 

es sich beim Bundesvertriebenengesetz97 nicht um ein 

Instrument zur Steuerung der Zuwanderung, sondern 

zur Kriegsfolgenbewältigung (BMI 2008: 122). Infolge 

der Demokratisierung und der damit verbundenen 

Liberalisierung des Ausreiseverkehrs in Osteuropa ab 

Ende der 1980er Jahre stieg die Zahl der Aussiedlun

gen sprunghaft an. Dies machte die Einführung eines 

förmlichen Aufnahmeverfahrens notwendig, welches 

im Aussiedleraufnahmegesetz von 1990 geregelt ist.98 

Mit dem Kriegsfolgenbereinigungsgesetz vom 21. 

Dezember 1992 wurden die Aufnahmevoraussetzun

gen im Bundesvertriebenengesetz grundlegend neu 

geregelt. Die Aufnahme von „Aussiedlern“ wurde abge

schlossen und stattdessen die Aufnahme von „Spätaus

siedlern“ eingeleitet. Gleichzeitig wurde ein langsames 

Auslaufen der vertriebenenrechtlichen Aufnahme 

veranlasst: Personen, die nach dem 31. Dezember 1992 

geboren wurden, können keine Spätaussiedler mehr 

sein und allenfalls als Familienangehörige von Zuwan

derungsberechtigten nach Deutschland kommen. 

Seitdem ist die Zuwanderung nach dem Vertriebe

nenrecht nur noch möglich, wenn bereits vor dem 

Verlassen des Herkunftsgebietes das Vorliegen der 

Aufnahmevoraussetzungen durch das Bundesverwal

tungsamt in einem Aufnahmeverfahren überprüft und 

durch die Erteilung eines Aufnahmebescheides bejaht 

worden ist. Die Erteilung kann im Falle einer besonde

ren Härte nachgeholt werden. Spätaussiedlerbewerber 

müssen zum Zeitpunkt der verwaltungsbehördlichen 

Entscheidung über den Aufnahmeantrag zumindest 

ein einfaches Gespräch auf Deutsch führen können. 

Seit 1997 werden zur Feststellung der sprachlichen 

Aufnahmevoraussetzungen im Aussiedlungsgebiet flä

chendeckend Anhörungen der Spätaussiedlerbewerber 

durchgeführt. Auch deren Ehegatten und Kinder, die 

das 14. Lebensjahr vollendet haben, müssen deutsche 

Sprachkenntnisse nachweisen. Außerdem muss die 

Ehe zum Zeitpunkt der Antragstellung bereits seit 

mindestens drei Jahren bestanden haben. 

Nach der Einreise werden die Spätaussiedler und ihre 

Angehörigen vom Bundesverwaltungsamt nach einer 

97	 Bundesvertriebenengesetz in der Fassung der Bekannt
machung vom 10. August 2007 (BGBl. I, S. 1902), geändert 
durch Artikel 19 Abs. 1 des Gesetzes vom 12. Dezember 
2007 (BGBl. I, S. 2840). 

98	 Aussiedleraufnahmegesetz vom 28. Juni 1990 (BGBl I 
1990, S. 1247). 

gesetzlich festgelegten Quote, dem sogenannten Kö

nigsteiner Schlüssel (vgl. 4.1.1.1), auf die Bundesländer 

verteilt. Im Anschluss daran können die Länder ihnen 

einen vorläufigen Wohnort zuweisen, wenn sie nicht 

über einen Arbeitsplatz oder ein sonstiges Einkommen 

zur Sicherung ihres Lebensunterhaltes verfügen. Das 

Verfahren soll eine gleichmäßige und sozial verträg

liche Verteilung der Lasten der Unterstützung und 

der Eingliederung gewährleisten. Das entsprechende 

Wohnortzuweisungsgesetz99 ist jedoch zum Jahresen

de 2009 ausgelaufen (vgl. Haug/Sauer 2007), so dass 

beispielsweise keine behördlichen Sanktionsmög

lichkeiten mehr bestehen, wenn Spätaussiedler der 

Wohnortzuweisung nicht Folge leisten. 

Die Spätaussiedler erwerben mit der Aufnahme 

und Begründung eines ständigen Wohnsitzes in der 

Bundesrepublik Deutschland die Rechtsstellung eines 

Deutschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit (Sta

tusdeutscher). Einbezogene nichtdeutsche Ehegatten 

und Abkömmlinge erwerben diesen Status mit ihrer 

Aufnahme im Bundesgebiet, nach dem Statuserwerb 

ihrer Bezugsperson. Das Bescheinigungsverfahren 

dient der endgültigen Statusfeststellung und erfolgt 

durch Erteilung einer Bescheinigung über die Spät

aussiedlereigenschaft. Diese Bescheinigung ist für alle 

Behörden und Stellen verbindlich. Seit dem 1. Januar 

2005 ist für die Entscheidung über die Erteilung der 

Bescheinigung das Bundesverwaltungsamt zuständig, 

das das Verfahren von Amts wegen durchführt. Davor 

oblag die Verfahrensdurchführung den jeweils zustän

digen Landesbehörden. Alle Voraussetzungen, bis auf 

den Sprachtest, werden in diesem Verfahren nochmals 

abschließend überprüft. 

Am 9. Dezember 2011 trat das Neunte Gesetz zur 

Änderung des Bundesvertriebenengesetzes in Kraft.100 

Es schafft eine Härtefallregelung zur Vermeidung von 

Familientrennungen. Im Einzelfall ist es nun möglich, 

Ehegatten oder Abkömmlinge auch nachträglich in 

den Aufnahmebescheid eines Spätaussiedlers einzu

beziehen. Zuvor musste die Einreise der Ehepartner 

und Kinder gemeinsam mit dem zuzugsberechtigten 

Aussiedler erfolgen. 

99	 Gesetz über die Festlegung eines vorläufigen Wohnortes 
für Spätaussiedler in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 10. August 2005 (BGBl. I, S. 2474). 

100 BGBl I 2011 Nr. 62, S. 2426. 
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Hochqualifizierte Ausländer 
Hochqualifizierte Ausländer können zuwandern, wenn 

ein konkretes Arbeitsplatzangebot vorliegt und davon 

auszugehen ist, dass die Integration und die Sicherung 

des Lebensunterhalts ohne staatliche Hilfe gewährleis

tet ist. Hochqualifiziert im Sinne des § 19 des Aufent

haltsgesetzes sind u.a. insbesondere Wissenschaftler 

mit besonderen fachlichen Kenntnissen sowie 

Lehrpersonen oder wissenschaftliche Mitarbeiter in 

herausgehobener Funktion. Solche hochqualifizierten 

Wissenschaftler können unmittelbar eine Niederlas

sungserlaubnis erhalten. Die Voraussetzungen werden 

verantwortlich von der zuständigen Ausländerbehörde 

überprüft, wobei die Landesregierung die Erteilung 

von der Zustimmung der obersten Landesbehörde 

oder einer von ihr bestimmten Stelle abhängig ma

chen kann. 

Für sonstige Hochqualifizierte wurde im Rahmen 

der Umsetzung der so genannten EU-Blue-Card

Richtlinie101 im Jahr 2012 ein neuer, an eine Mindest

gehaltsgrenze gekoppelter Aufenthaltstitel geschaffen: 

die „Blaue Karte EU“ (§ 19a AufenthG). Um eine solche 

„Blue Card“ zu erhalten, so die Vorgabe der EU-

Richtlinie, müssen hochqualifizierte Drittstaatsange

hörige u.a. einen Arbeitsvertrag oder ein verbindliches 

Arbeitsplatzangebot mit einem Gehalt, das mindes

tens dem Anderthalbfachen des durchschnittlichen 

Bruttojahresgehalts in dem jeweiligen EU-Mitglied

staat entspricht, nachweisen (Art. 5 Abs. 3, Richtlinie 

2009/50/EG). In Berufen, in denen ein besonderer 

Bedarf an Drittstaatsangehörigen besteht, kann die 

Gehaltsschwelle für eine Beschäftigung auf das 1,2

fache gesenkt werden (Art. 5 Abs. 5). In Deutschland 

können mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung 

der Hochqualifizierten-Richtlinie der Europäischen 

Union vom 27. April 2012102 ab dem 1. August 2012 

Ausländer mit einem deutschen oder einem deut

schen vergleichbaren bzw. anerkannten ausländi

schen Hochschulabschluss die Blaue Karte erhalten103 

(vgl. § 19 a Abs. 1 AufenthG – neu), wenn sie auf der 

101  Siehe Fn. 15. 

102 Siehe BT-Drucksachen 236/12 und 17/8682. 

103 Das BMAS kann durch Rechtsverordnung ebenfalls Be
rufe bestimmen, in denen die einem Hochschulabschluss 
vergleichbare Qualifikation durch mind. fünfjährige Be
rufserfahrung nachgewiesen werden kann (vgl. § 19a Abs. 
2 Satz 1 Nr. 2 AufenthG - neu). Von der VO-Ermächtigung 
wurde jedoch noch kein Gebrauch gemacht. Die Blaue 
Karte EU gibt es derzeit somit nur bei Hochschulab
schluss. 

Grundlage eines Jobangebots eine ihrer Qualifikation 

angemessene Beschäftigung in Deutschland ausüben 

wollen und dabei ein Bruttogehalt bekommen, das 

mindestens zwei Drittel der jährlichen Beitragsbemes

sungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung 

beträgt (derzeit 44.800 Euro)104. Für bestimmte Berufe, 

in denen ein besonderer Arbeitskräftebedarf besteht 

(Naturwissenschaftler, Mathematiker, Ingenieure, Ärz

te und IT-Fachkräfte, vgl. § 41 a Abs. 2 BeschV - neu), 

liegt das geforderte Mindestgehalt bei etwa der Hälfte 

(52 %) der oben genannten Bemessungsgrenze (derzeit 

rund 35.000 Euro). 

Die Blaue Karte wird bei erstmaliger Erteilung für 

maximal vier Jahre ausgestellt, wobei nach knapp 33 

Monaten der Wechsel in einen Daueraufenthalt mög

lich ist, bei guten Deutschkenntnissen bereits nach 

knapp 21 Monaten (siehe 4.1.3.2). 

Um dem Effekt des so genannten Braindrain vor

zubeugen, hat der Gesetzgeber in § 19 a Abs. 2 Nr. 2 

AufenthG – neu die Möglichkeit zum Erlass einer 

Rechtsverordnung geschaffen, in der das Bundesmi

nisterium für Arbeit Berufe bestimmen kann, in denen 

für Angehörige bestimmter Staaten die Erteilung einer 

Blue Card ausgeschlossen ist. Dazu muss festgestellt 

werden, dass im Herkunftsland ein Mangel an qualifi

zierten Arbeitnehmern in den genannten Berufsgrup

pen besteht. 

 Bildung, Wissenschaft, Forschung und Entwicklung 
Die Umsetzung der sogenannten EU-Forscherrichtli

nie 2007 hat zur Einführung eines neuen Systems für 

die Lizensierung von forschungsrelevanten Einrich

tungen geführt, die ausländische Forscher beschäf

tigen wollen (§ 20 AufenthG i.V.m. § 38a-f AufenthV; 

vgl. auch 4.1.6.2). Ein entsprechender Aufenthaltstitel 

berechtigt zur Ausübung der Erwerbstätigkeit für 

das in einer zwischen Forschungseinrichtung und 

Forscher abgeschlossenen Aufnahmevereinbarung 

bezeichnete Forschungsvorhaben und zur Ausübung 

von (auch selbständigen) Tätigkeiten in der Lehre. Eine 

Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit ist damit 

für die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach § 20 

AufenthG nicht erforderlich. 

104 Das Mindestgehalt wird gemäß § 19a Abs. 2 Nr. 1 Auf
enthG – neu durch das BMAS bestimmt. In § 41 a Abs. 1 
BeschV – neu hat dieses von seiner Verordnungsermäch
tigung Gebrauch gemacht. 
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Auch zum Zweck des Studiums kann einem Auslän

der eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden (§ 16 

AufenthG). Diese Entscheidung trifft die zuständige 

Ausländerbehörde. Nach Abschluss des Studiums kann 

der Aufenthaltstitel um bis zu 18 Monate verlängert 

werden, damit der Absolvent eine seinen Qualifikatio

nen angemessene Stelle finden kann (vgl. 4.1.6.2). 

Selbständige 
Selbständige Ausländer, die sich in Deutschland 

unternehmerisch betätigen wollen, können unter be

stimmten Umständen eine Aufenthaltsgenehmigung 

erhalten (zu den Einzelheiten vgl. 4.1.6.2). Das Verfah

ren wird von der zuständigen Ausländerbehörde ohne 

Mitwirken der Bundesagentur für Arbeit durchgeführt. 

Allerdings sind bei der Prüfung die „für den Ort der 

geplanten Tätigkeit fachkundigen Körperschaften, die 

zuständigen Gewerbebehörden, die öffentlich-recht

lichen Berufsvertretungen und die für die Berufszu

lassung zuständigen Behörden“ zu beteiligen (§ 21 

AufenthG). 

4.1.3	 Legaler Aufenthalt und Statusveränderun
gen 

 4.1.3.1 Flucht und Asyl 

Anerkennung als Asylberechtigter oder Feststellung der 
Flüchtlingseigenschaft 
Anerkannte Verfolgte mit Asylberechtigung erhalten 

eine Aufenthaltserlaubnis und sind in vielen Bereichen 

Deutschen gleichgestellt. Wer als politisch Verfolgter 

die Flüchtlingseigenschaft nach der Genfer Flücht

lingskonvention oder subsidiären Schutz zuerkannt 

bekommt, hat ebenfalls Anspruch auf eine Aufent

haltserlaubnis. Wird der Antragsteller als Asylberech

tigter oder Flüchtling im Sinne der Genfer Flüchtlings

konvention anerkannt, erhält er zunächst eine auf drei 

Jahre befristete Aufenthaltserlaubnis, die zugleich eine 

Arbeitserlaubnis enthält. Diese kann nach drei Jahren 

zur Verfestigung in Form einer Niederlassungserlaub

nis führen, wenn die Vorraussetzungen weiterhin be

stehen (§§ 25, 26 AufenthG). Auch bei Vorliegen eines 

Abschiebeverbots wird u.U. eine Aufenthaltserlaubnis 

erteilt („subsidiärer Schutz“; siehe unten). 

Widerruf und Rücknahme der Anerkennung 
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ist dazu 

verpflichtet, spätestens nach drei Jahren zu prüfen, 

ob die Anerkennung als Asylberechtigter bzw. die 

Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft aufzuheben 

ist und das Ergebnis dieser Prüfung der zuständigen 

Ausländerbehörde zu übermitteln. Wenn die Aner

kennung nicht widerrufen oder zurückgenommen 

wird und wenn die Aufenthaltserlaubnis schon seit 

drei Jahren besteht, hat der Asylberechtigte bzw. 

der anerkannte Flüchtling einen Anspruch auf eine 

Niederlassungserlaubnis, die nicht befristet ist (§ 26 

Abs. 3 AufenthG i.V.m. § 73 Abs. 2 a AsylVfG). Liegen die 

Voraussetzungen für die Anerkennung nicht mehr vor, 

muss die Anerkennung grundsätzlich widerrufen wer

den. Ein Widerruf der Anerkennung muss aber nicht 

automatisch zum Verlust des Aufenthaltsrechts füh

ren, da in vielen Fällen bereits aus anderen Gründen 

ein eigenes Aufenthaltsrecht besteht. Eine Rücknahme 

erfolgt, wenn bei der Prüfung bekannt wird, dass die 

Anerkennung aufgrund unrichtiger Angaben oder 

infolge Verschweigens wesentlicher Tatsachen erteilt 

worden ist. 

Subsidiärer Schutz 
Im Falle einer Ablehnung des Asylantrags bzw. 

ohne die Gewährung des Flüchtlingsstatus stellt das 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge fest, ob 

Abschiebungsverbote gemäß § 60 Abs. 2, 3, 5 oder 7 

AufenthG vorliegen (subsidiärer Schutz). Im Falle der 

Durchführung eines Asylverfahrens ist das Bundesamt 

für Migration und Flüchtlinge auch für die Prüfung 

des subsidiären Schutzes zuständig. Wird kein Asylver

fahren durchgeführt, müssen die örtlichen Ausländer

behörden prüfen, ob ein Abschiebungsverbot besteht; 

das Bundesamt ist dann von der zuständigen Auslän

derbehörde zu beteiligen (§ 72 Abs. 2 AufenthG). 

Bei den Abschiebungsverboten ist zu unterscheiden 

zwischen einer Schutzgewährung auf europarecht

licher Grundlage und einer Schutzgewährung auf 

nationaler Grundlage.105 Liegen die Voraussetzun

gen für eine Schutzgewährung auf Grundlage der 

105 Die Schutzgewährung auf europarechtlicher Grundlage 
umfasst die Bestimmungen, welche Art. 15 der Quali
fikationsrichtlinie in das deutsche Recht übertragen. 
Dies sind – soweit es sich um ein auf das Herkunftsland 
bezogenes Abschiebungsverbot handelt – § 60 Abs. 2, 3 
und 7 Satz 2 AufenthG (in Umsetzung von Art. 15 a-c der 
Qualifikationsrichtlinie). Zu den nationalen Abschie
bungsverboten gehören hingegen § 60 Abs. 5 und 7 Satz 1 
AufenthG sowie – wenn das Abschiebungsverbot sich auf 
einen Drittstaat bezieht – auch § 60 Abs. 2, 3 und 7 Satz 2 
AufenthG. 
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EU-Qualifikationsrichtlinie vor, hat der Betreffende 

grundsätzlich Anspruch auf die Erteilung einer Auf

enthaltserlaubnis; ein Ermessensspielraum besteht 

nach den Richtlinienvorgaben nicht. Bei nationalen 

Abschiebungsverboten ist hingegen die Erteilung einer 

Aufenthaltserlaubnis nur im Regelfall vorgesehen. 

Wegen ihrer weitergehenden Rechtsfolgen sind die 

europarechtlichen (auf das Herkunftsland bezogenen) 

Abschiebungsverbote stets vorrangig vor dem natio

nalen subsidiären Schutz (der sich auf einen Drittstaat 

bezieht) zu prüfen. 

Die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis richtet sich im 

Weiteren nach § 25 Absatz 3 des Aufenthaltsgesetzes. 

Die Aufenthaltserlaubnis darf in beiden Fällen jedoch 

nicht erteilt werden, wenn einer der in Satz 2 a bis d 

bezeichneten Ausschlussgründe (darunter Kriegsver

brechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, 

Straftaten von erheblicher Bedeutung oder Gefähr

dungen der Sicherheit) vorliegt. Weitere der genannten 

Ausschlussgründe (mögliche und zumutbare Ausreise 

in einen anderen Staat bzw. wiederholter und gröb

licher Verstoß gegen Mitwirkungspflichten; vgl. § 25 

Abs. 3 Satz 2 1. und 2. Alt. AufenthG) sind dagegen nur 

im Falle eines Abschiebungsverbotes auf nationaler, 

nicht aber auf europarechtlicher Grundlage anzuwen

den, da die Qualifikationsrichtlinie derartige Aus

schlussgründe nicht vorsieht. 

Ist die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis hiernach 

ausgeschlossen, erhält der Ausländer wegen des 

bestehenden Abschiebungsverbots als rechtliches 

Abschiebungshindernis eine Duldung (§ 60 a Abs. 2 

und 4 AufenthG). 

Vorübergehende Aussetzung der Abschiebung und 
Duldung 
Eine Duldung erhalten Personen, deren Abschie

bung ausgesetzt ist, weil eine Abschiebung in den 

Herkunftsstaat aus tatsächlichen oder rechtlichen 

Gründen nicht möglich ist. Dabei handelt es sich 

lediglich um eine schriftliche Bescheinigung dieser 

Aussetzung; die Betroffenen halten sich in diesem Fall 

nicht rechtmäßig in Deutschland auf. Eine Duldung 

wird in der Regel nur für drei Monate erteilt. Nicht sel

ten kommt es jedoch zur so genannten Kettenduldung 

und die Betroffenen halten sich über mehrere Jahre 

in Deutschland auf. Bei der Innenministerkonferenz 

(IMK) am 17. November 2006 wurde daher beschlos

sen, dass langjährig Geduldeten, die in einem Beschäf

tigungsverhältnis stehen und damit ihren Lebensun

terhalt sichern, eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wird. 

Ergänzt wurde diese Maßnahme durch die gesetzliche 

Altfallregelung (§ 104 a, b AufenthG). Demnach erhiel

ten Geduldete, die sich am 1. Juli 2007 seit mindestens 

acht Jahren, falls sie in häuslicher Gemeinschaft mit 

minderjährigen Kindern lebten seit mindestens sechs 

Jahren in Deutschland aufhielten, die ein Mindest

maß an Integrationswilligkeit und Sprachkompetenz 

gezeigt und die Ausländerbehörden nicht vorsätzlich 

getäuscht haben, eine bis zum 31. Dezember 2009 

befristete Aufenthaltserlaubnis und einen gleichrangi

gen Arbeitsmarktzugang. Diese Aufenthaltserlaubnis 

„auf Probe“ konnte nur über den 31. Dezember 2009 

hinaus verlängert werden, wenn der Betroffene seinen 

Lebensunterhalt bzw. den seiner Familie überwiegend 

eigenständig zu sichern imstande war. 

Die Regelung, die 2009 von der IMK verlängert worden 

war, sollte dem Bedürfnis der jahrelang geduldeten 

und zum Teil gut integrierten Migranten nach einer 

dauerhaften Perspektive in Deutschland Rechnung 

tragen. Eine weitere Verlängerung dieser Regelung 

zum Jahresende 2011 wurde seitens der IMK mit Ver

weis auf die grundsätzlich bestehende Möglichkeit der 

Verlängerung der im Rahmen der Altfallregelung er

teilten Aufenthaltserlaubnisse auf Probe (bei günstiger 

Integrationsprognose sowie Nachweis von Bemühun

gen um eine Sicherung des Lebensunterhalts durch 

Erwerbstätigkeit) als nicht notwendig erachtet.106 

Im Jahr 2011 wurde eine gesonderte Regelung zur 

Erteilung von Aufenthaltstiteln für langjährig gedulde

te Jugendliche geschaffen. Bereits im November 2010 

hatte die IMK eine solche Regelung beschlossen.107 

Demnach sollten geduldete Jugendliche und Heran

wachsende eine eigene gesicherte Aufenthaltspers

pektive erhalten, sofern sie bestimmte Voraussetzun

gen erfüllen (insbesondere erfolgreicher Schul- und 

Berufsabschluss) und aufgrund ihrer bisherigen 

Integrationsleistungen die Gewähr zu bieten scheinen, 

dass sie sich in die Lebensverhältnisse in Deutsch

land einfügen werden. Auch die Eltern der Jugendli

106 Vgl. Sammlung der zur Veröffentlichung freigegebenen 
Beschlüsse der 193. Sitzung der Ständigen Konferenz der 
Innenminister und -senatoren der Länder am 8. und 9. 
Dezember 2011 in Wiesbaden, S. 28. 

107 Vgl. Politikbericht 2010 der deutschen nationalen Kon
taktstelle für das Europäische Migrationsnetzwerk (EMN), 
Nürnberg: BAMF, S. 36. 
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chen sollten ein Aufenthaltsrecht erhalten, wenn sie 

ausreichende Integrationsleistungen erbracht haben 

und durch eigene Leistungen den Lebensunterhalt der 

Familie überwiegend sichern können. 

Eine gesetzliche Regelung wurde dann durch das im 

Juli 2011 in Kraft getretene sogenannte Zwangshei

ratsbekämpfungsgesetz geschaffen;108 gemäß § 25a 

AufenthG kann nun langjährig geduldeten Jugendli

chen und Heranwachsenden eine Aufenthaltserlaub

nis erteilt werden, wenn sie die Schule besuchen oder 

erfolgreich abgeschlossen haben und eine positive 

Integrationsprognose gestellt werden kann. Dazu muss 

der Geduldete vor Vollendung des 14. Lebensjahres 

nach Deutschland eingereist sein, sich seit mindes

tens sechs Jahren ununterbrochen erlaubt, geduldet 

oder mit einer Aufenthaltsgestattung im Bundes

gebiet aufgehalten haben und entweder seit sechs 

Jahren erfolgreich eine Schule besuchen oder einen 

anerkannten Schul- oder Berufsabschluss erworben 

haben. Kriterien für einen erfolgreichen Schulbesuch 

sind die Regelmäßigkeit des Schulbesuchs sowie die 

Versetzung in die nächste Klassenstufe. Zudem muss 

aufgrund bisheriger Integrationsleistungen gewähr

leistet erscheinen, dass er sich in die hiesigen Le

bensverhältnisse einfügen wird. Auch die Eltern bzw. 

der allein personensorgeberechtigte Elternteil eines 

Minderjährigen, der eine solche Aufenthaltserlaubnis 

erhält, können ein Aufenthaltsrecht erhalten, wenn 

sie das Fehlschlagen einer Abschiebung nicht selbst zu 

verantworten haben und durch eigene Leistungen den 

Lebensunterhalt vollständig sichern können.109 

Härtefallregelungen 
Die Möglichkeit der Aufenthaltsgewährung in Här

tefällen ist eine wichtige Neuerung innerhalb des 

deutschen Aufenthaltsrechts seit 2005 (vgl. auch 5). 

Mit dieser neuen Regelung wird die Institution der 

Härtefallkommissionen auf eine gesetzliche Grund

lage gestellt. Die Härtefallgremien der Länder sind 

nunmehr in § 23 a des Aufenthaltsgesetzes verankert. 

Durch den Wegfall der Bindung an die einzelnen 

aufenthaltsrechtlichen Tatbestände sehen Befürworter 

eine größere Einzelfallgerechtigkeit in der Verwal

108 Gesetz zur Bekämpfung der Zwangsheirat und zum 
besseren Schutz der Opfer von Zwangsheirat sowie zur 
Änderung weiterer aufenthalts- und asylrechtlicher 
Vorschriften, BGBl. I Nr. 33 vom 30. Juni 2011, S. 1266. 

109 Vgl. BT-Drs. 17/5093 vom 16. März 2011, S. 15f. 

tungspraxis ermöglicht (Groß 2006: 43). Die oberste 

Landesbehörde darf nun anordnen, dass in Einzelfäl

len einem vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländer, 

abweichend von den gesetzlichen Erteilungs- und Ver

längerungsvoraussetzungen, eine Aufenthaltserlaubnis 

erteilt wird. Voraussetzung hierfür ist, dass die Härte

fallkommission ein Härtefallersuchen gestellt hat. Die 

Einrichtung und Zusammensetzung der Kommissio

nen sowie die Ausgestaltung der Verfahren sind jeweils 

durch Verordnungen der einzelnen Bundesländer 

bestimmt. Die Härtefallregelung begründet außerdem 

keine subjektiven Ansprüche und die Entscheidungen 

der Kommission sind vor Gericht nicht angreifbar 

(ebd.: 44; Kluth et al. 2008: 636). Ursprünglich hatte 

es sich bei der Härtefallregelung um eine bis zum 31. 

Dezember 2009 befristete „Sunset“-Klausel gehandelt; 

mit dem Arbeitsmigrationssteuerungsgesetz wurde die 

zeitliche Begrenzung jedoch aufgehoben. 

 4.1.3.2 Zuwanderung 

Wer im Besitz einer Niederlassungserlaubnis oder 

einer Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG ist, verfügt 

über einen unbefristeten Aufenthaltstitel und muss 

diesen nicht erneuern oder verlängern lassen. Eine 

Aufenthaltserlaubnis für Drittstaatsangehörige ist 

dagegen grundsätzlich befristet und muss verlängert 

werden. Die Gültigkeitsdauer und die Kriterien sind 

abhängig vom Aufenthaltszweck; zuständig sind zu

nächst die Ausländerbehörden. 

Beschäftigung 
Die Zustimmung zur Erteilung eines Aufenthaltstitels, 

der zur Aufnahme einer Beschäftigung berechtigt, 

wird für die Dauer der Beschäftigung – längstens für 

drei Jahre – erteilt. Die Zustimmung zur Arbeitsauf

nahme erlischt mit Beendigung des Beschäftigungs

verhältnisses, für die sie erteilt worden ist (vgl. die 

detaillierte Darstellung in Kap. 4.1.6). 

Familiennachzug 
Die Geltungsdauer der einem Ehegatten erteilten 

Aufenthaltserlaubnis darf die Geltungsdauer der 

Aufenthaltserlaubnis des im Bundesgebiet lebenden 

Ausländers nicht überschreiten; erstmals wird sie für 

mindestens ein Jahr erteilt. In der Folge wird die Auf

enthaltserlaubnis in der Regel um jeweils zwei Jahre 

verlängert, bis die Voraussetzungen für die Erteilung 
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einer Niederlassungserlaubnis vorliegen. Mit der ak

zessorischen Erteilung einer Niederlassungserlaubnis 

an den Ehegatten entsteht ein dauerhaftes, eigen

ständiges, das heißt vom Familiennachzug losgelöstes 

Aufenthaltsrecht (vgl. Kreienbrink/Rühl 2007: 27). 

Auch bei Kindern darf die Geltungsdauer der Aufent

haltserlaubnis nicht die Geltungsdauer der Aufent

haltserlaubnis der Eltern überschreiten; Voraussetzung 

ist, dass das Kind zusammen mit seinen Eltern bzw. 

dem sorgeberechtigten Elternteil in Deutschland leben 

wird. Besitzt ein Elternteil eine Niederlassungserlaub

nis, so soll die Aufenthaltserlaubnis für das Kind bis 

zur Vollendung des 16. Lebensjahres erteilt werden. 

Anschließend ist gemäß § 35 des Aufenthaltsgesetzes 

eine Niederlassungserlaubnis zu erteilen, wenn das 

Kind bereits seit fünf Jahren in Besitz einer Aufent

haltserlaubnis ist (vgl. ebd.: 26). 

Studierende 
Nach der Einreise wird einem ausländischen Studie

renden eine auf maximal zwei Jahre befristete Auf

enthaltserlaubnis erteilt (§ 16 Abs. 1 AufenthG). Diese 

kann jeweils um weitere zwei Jahre verlängert werden, 

bis der Zweck des Aufenthalts durch die Beendigung 

des Studiums oder der Promotion erfüllt ist und sofern 

ausreichende Mittel zur Sicherung des Lebensunter

halts für diesen Zeitraum nachgewiesen werden sowie 

ein ordnungsgemäßes Studium vorliegt. Im Anschluss 

daran kann zum Zweck der Suche einer adäquaten 

Beschäftigung für bis zu 18 Monate eine Aufenthalts

erlaubnis erteilt werden (vgl. 4.1.6.2). Außerdem ist es 

für Studienabsolventen, die ein Unternehmen bzw. ein 

Gewerbe begründen wollen, möglich, eine Aufent

haltserlaubnis zur Ausübung einer selbständigen 

Tätigkeit zu erhalten (siehe unten). 

Inhaber einer „Blauen Karte“ 
Wer als Hochqualifizierter eine so genannte Blaue Kar

te EU (siehe 4.1.2.2) seit mindestens 33 Monaten besitzt 

und in dieser Zeit Sozialversicherungsbeiträge geleistet 

hat, hat Anspruch auf eine Niederlassungserlaubnis. 

Weist der Blue-Card-Inhaber Deutschkenntnisse nach, 

die der Stufe B1 des Europäischen Referenzrahmens 

entsprechen, erfolgt der Wechsel in den Daueraufent

halt bereits nach 21 Monaten (§ 19 a Abs. 6 AufenthG). 

Selbständige Tätigkeit 
Die Möglichkeiten zur Erlangung eines temporären 

oder dauerhaften Aufenthaltstitels für ausländische 

Selbständige, sofern sie die allgemeinen Vorausset

zungen erfüllen, wurden erweitert (vgl. 4.1.6.2). Ein 

ausländischer Selbständiger erhält nach § 21 AufenthG 

zunächst eine auf maximal drei Jahre befristete Auf

enthaltserlaubnis. Danach kann er, wenn er mit seiner 

geplanten Tätigkeit erfolgreich war und sein Lebens

unterhalt gesichert ist, zwei Jahre früher als sonstige 

ausländische Arbeitnehmer eine Niederlassungser

laubnis erhalten. Die selbständige Erwerbstätigkeit 

kann unter Beibehaltung eines sonstigen Aufenthalts

zwecks nach § 21 Abs. 6 AufenthG erlaubt werden. 

Im Rahmen einer Novellierung des Aufenthaltsge

setzes zur Umsetzung der so genannten EU-Blue

Card-Richtlinie wurde im Sommer 2012 für Inhaber 

einer Aufenthaltserlaubniss zu anderen Zwecken die 

Möglichkeit eines Statuswechsels zur Ausübung einer 

selbständigen Tätigkeit geschaffen. Seitdem können 

sich auch Studienabsolventen (mit einer Aufenthalts

erlaubnis nach § 16 AufenthG), Forscher oder Wissen

schaftler (mit einer Aufenthaltserlaubnis nach §§ 18 

oder 20 AufenthG) selbständig machen und einen ent

sprechenden Aufenthaltstitel erhalten. Voraussetzung 

ist, dass die beabsichtigte selbständige Tätigkeit einen 

Zusammenhang mit den in der Hochschulausbildung 

erworbenen Kenntnissen bzw. mit der Tätigkeit als 

Forscher oder Wissenschaftler erkennen lässt (§ 21 Abs. 

2 a AufenthG). 

4.1.4  Integration 

Integrationskurse 
Verschiedene Zuwanderergruppen verfügen über den 

Anspruch auf die Teilnahme an einem 2005 eingeführ

ten, bundesweit einheitlichen Integrationskurs (§ 44 

AufenthG: Arbeitsmigranten, Selbständige, Famili

enangehörige, Asylberechtigte, Flüchtlinge nach der 

Genfer Flüchtlingskonvention, jüdische Zuwanderer). 

Unter bestimmten Umständen besteht eine Teilnah

meverpflichtung am Integrationskurs, insbesondere 

wenn sich der Ausländer nicht auf einfache Art in 

deutscher Sprache verständigen kann (§ 44a Abs. 1 

AufenthG). Der Integrationskurs soll die Integration 

in das wirtschaftliche, kulturelle und gesellschaftli

che Leben fördern und richtet sich in erster Linie an 

Neuzuwanderer mit längerfristiger Aufenthaltspers

pektive. Ziel des Integrationskurses ist die Vermittlung 

ausreichender deutscher Sprachkenntnisse (Sprachni

veau B1 GER). Der Kurs besteht in der Regel aus einem 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

49 Organisation und Verwaltung der Asyl-und Zuwanderungspolitik 

600 Unterrichtseinheiten umfassenden Sprachkurs 

und einem 60-stündigen Orientierungskurs zur 

Vermittlung von Alltagswissen z.B. in den Bereichen 

Rechte und Pflichten, Demokratie, Grundgesetz und 

Regierungssystem, deutsche Geschichte, Kultur/Sit

ten und Gebräuche im Alltag. Mit der Neufassung der 

Integrationskursverordnung zum 1. März 2012 wurde 

darüber hinaus die Voraussetzung für Online-Kurse 

geschaffen. Zudem gibt es spezielle Integrationskurse 

für bestimmte Zielgruppen: Personen mit erhöhtem 

Förderbedarf (z. B. Eltern, Frauen, Jugend) können 

einen Integrationskurs im Umfang von bis zu 900 

Unterrichtseinheiten besuchen; für Teilnahmeberech

tigte mit entsprechenden Vorkenntnissen gibt es einen 

verkürzten Integrationskurs von 430 Stunden (§ 13 

IntV). Auf Antrag ist es möglich, einmalig 300 Stunden 

Sprachkurs zu wiederholen, so dass sich im Einzel

fall ein Umfang von bis zu 1.245 Stunden Kursdauer 

ergeben kann. Besteht kein Anspruch auf die Erteilung 

einer Aufenthaltserlaubnis, soll bei wiederholter und 

grober Verletzung der Teilnahmeverpflichtung die Ver

längerung der Aufenthaltserlaubnis abgelehnt werden. 

Wenn ein Anspruch auf Verlängerung der Aufent

haltserlaubnis besteht, kann dies zur Ablehnung des 

Verlängerungsantrags führen, es sei denn, der Auslän

der erbringt den Nachweis, dass seine Integration in 

das gesellschaftliche und soziale Leben anderweitig 

erfolgt ist. Die Zuständigkeit für die Feststellung, ob 

ein Ausländer zur Teilnahme verpflichtet ist, liegt 

bei der Ausländerbehörde, und zwar bereits bei der 

Erteilung des Aufenthaltstitels. Darüber hinaus kann 

die Ausländerbehörde den Zuwanderer auch durch 

administrative oder ordnungsrechtliche Maßnahmen 

zur Erfüllung seiner Teilnahmepflicht anhalten. Zu 

den Sanktionsmöglichkeiten gehört auch die Option, 

ein Bußgeld i.H.v. bis zu 1.000 Euro zu verhängen (§ 

98 Abs. 2 Nr. 4 AufenthG) sowie – bei fortwährender 

Pflichtverletzung – nach den Maßgaben des § 31 SGB 

II zeitweilig etwaige Sozialleistungen zu kürzen. Für 

Letzteres ist jeweils der Träger der Grundsicherung 

(meist die regionalen Jobcenter), der hierbei mit den 

Ausländerbehörden kooperieren soll, zuständig. 

4.1.5  Erwerb der Staatsangehörigkeit 

Migranten, die bereits für eine lange Zeit rechtmäßig 

in der Bundesrepublik leben, haben unter Umständen 

einen Anspruch auf die deutsche Staatsbürgerschaft. 

Dafür gelten die allgemeinen Voraussetzungen des 

Staatsangehörigkeitsgesetzes, in dem in Zusammen

hang mit dem EU-Richtlinienumsetzungsgesetz 

inhaltliche Änderungen vorgenommen wurden. 

Grundlegende Reformen erfolgten bereits innerhalb 

der letzten zehn Jahre: Die Neuregelung des Staatsan

gehörigkeitsrechts von 1999 führte zu einer Ersetzung 

des Einbürgerungsverfahrens bei Spätaussiedlern. 

Demnach erwerben Spätaussiedler und in den Auf

nahmebescheid einbezogene Ehegatten und Abkömm

linge jetzt mit Ausstellung der Bescheinigung automa

tisch die deutsche Staatsbürgerschaft (vgl. 4.1.2.2). 

Einbürgerung und Optionspflicht 
Zum 1. Januar 2000 wurde die Staatsangehörigkeits

erwerbsregelung nach dem Geburtsortsprinzip (ius 

soli) ergänzend eingeführt. Damit erwerben auch in 

Deutschland geborene Kinder, deren beide Elternteile 

noch Ausländer sind, mit der Geburt bereits die deut

sche Staatsangehörigkeit, wenn sich mindestens ein 

Elternteil seit acht Jahren rechtmäßig und gewöhnlich 

in Deutschland aufhält und über ein Daueraufent

haltsrecht verfügt. Dieser Staatsangehörigkeitserwerb 

ist aber mit einer Optionspflicht verknüpft. So müssen 

sich diese Kinder mit dem Erreichen der Volljährig

keit zwischen der deutschen und der ausländischen 

Staatsangehörigkeit entscheiden. Sie haben mit der 

Entscheidung bis zum 23. Lebensjahr Zeit (§§ 4, 29 

StAG). Aufgrund einer Übergangsregelung für Kinder, 

die zwischen 1990 und 1999 geboren wurden, konnten 

diese auf Antrag der Eltern ebenfalls das ius soli in 

Anspruch nehmen (§ 40b StAG). Auch bei ihnen gilt die 

Optionspflicht; die ersten dieser Verfahren werden seit 

2008 bei den Staatsangehörigkeitsbehörden durchge

führt. 

Grundsätzlich können Drittstaatsangehörige, die im 

Ausland geboren sind, die deutsche Staatsangehörig

keit durch Einbürgerung erwerben. Zuständig für die 

Durchführung der Einbürgerungsverfahren sind die 

Einbürgerungsbehörden der Länder. Sind die folgen

den Bedingungen zum Zeitpunkt der Antragstellung 

erfüllt, besteht ein Anspruch auf Einbürgerung (§ 10 

StAG): 

� unbefristetes Aufenthaltsrecht oder eine Auf

enthaltserlaubnis sowie acht Jahre gewöhnlicher 

rechtmäßiger Aufenthalt in Deutschland; 

� Sicherung des Lebensunterhaltes, ggf. auch der 

Familienmitglieder, aus eigener Kraft; 
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� keine Verurteilungen für Straftaten; 

� Bekenntnis zur freiheitlichen demokratischen 

Grundordnung des Grundgesetzes der Bundesre

publik Deutschland; 

� Aufgabe bzw. Verlust der bisherigen Staatsangehö

rigkeit (mit zahlreichen gesetzlichen Ausnahmetat

beständen); 

� ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache 

(bei erfolgreichem Abschluss eines Integrations

kurses ist auch das erforderliche Sprachniveau B1 

bereits nachgewiesen und der geforderte Mindest

aufenthalt von acht Jahren wird auf sieben Jahre 

verkürzt; bei Nachweis besonderer Integrations

leistungen, insbesondere bei Sprachkenntnissen, 

die über dem Sprachniveau B1 liegen, aber z.B. 

auch bei längerem ehrenamtlichem Engagement 

kann der geforderte Mindestaufenthalt auch auf 

sechs Jahre verkürzt werden); 

� Kenntnisse über die Rechts- und Gesellschaftsord

nung sowie die Lebensverhältnisse in Deutschland, 

nachgewiesen im Regelfall durch Bestehen eines 

zum 1. September 2008 eingeführten Einbürge

rungstests. Bewerber mit deutschem Schulab

schluss sind von diesem Erfordernis ausgenom

men. 

Zur Vorbereitung auf diesen Test werden auch Ein

bürgerungskurse angeboten. Hierfür sind ebenfalls 

die Länder zuständig, die sich zur Durchführung 

freier oder öffentlicher Träger vor Ort bedienen. Die 

Zuständigkeit für die Entwicklung des Tests und die 

Prüfungsmodalitäten liegt jedoch beim Bundesmi

nisterium des Innern (§ 10 Abs. 7 StAG), das diese dem 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge übertragen 

hat. 

Die Einbürgerung extremistischer Ausländer wird 

durch die sogenannte „Extremistenklausel“ ausge

schlossen. Dazu fragen die Einbürgerungsbehörden 

vor der Einbürgerung eines Ausländers bei den Verfas

sungsschutzbehörden an, ob Erkenntnisse aufgrund 

verfassungsfeindlicher Betätigung vorliegen, welche 

ein Verfahren ausschließen. 

In den Jahren 2000 bis 2010 haben 1.434.216 Ausländer 

von ihrem Recht auf Einbürgerung Gebrauch gemacht. 

Im Jahr 2010 wurden 101.570 Ausländer eingebür

gert, was einem Zuwachs von 45,7 % gegenüber dem 

Vorjahr entspricht. Die größte Gruppe der im Jahr 2010 

Eingebürgerten waren, wie schon in den Jahren zuvor, 

Menschen aus der Türkei (26 %). 

4.1.6  Zugang zum Arbeitsmarkt 

Der Zugang zum Arbeitsmarkt wurde für Ausländer 

mit dem Zuwanderungsgesetz gänzlich neu geregelt. 

Insbesondere wurden die Schnittstellen der Zuständig

keiten von Ausländerbehörden und Arbeitsverwaltung 

verändert. Die wichtigsten allgemeinen Bestimmun

gen zum Aufenthalt und Zugang zum Arbeitsmarkt 

sind seit 1. Januar 2005 im Aufenthaltsgesetz zusam

mengefasst. In den meisten Fällen setzt die Beschäf

tigung eines Ausländers eine Aufenthaltserlaubnis 

voraus, jedoch kann auch ein nationales Visum kraft 

Gesetzes oder aufgrund einer gesonderten Erlaubnis 

zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit berechtigen. Ein 

gesonderter Abschnitt im Aufenthaltsgesetz (Abschnitt 

8, §§ 39-42) sowie zwei Rechtsverordnungen (Beschäf

tigungsverordnung und Beschäftigungsverfahrensver

ordnung; vgl. 2.2.3) regeln das Zustimmungsverfahren 

zur Aufnahme einer Erwerbsarbeit für verschiedene 

Sektoren des Arbeitsmarktes. Die Vorschriften ersetzen 

das doppelte Genehmigungsverfahren, welches das 

Ausländergesetz von 1990 vorsah, durch einen kon

zentrierten Verwaltungsakt („One-Stop-Government“). 

Beim doppelten Genehmigungsverfahren war jeweils 

eine gesonderte Genehmigung für den Aufenthalt 

(Aufenthaltsgenehmigung) und den Arbeitsmarktzu

gang (Arbeitsgenehmigung) erforderlich gewesen. 

 „One-Stop-Government“ 
Die örtliche Ausländerbehörde ist zuständig für die 

Erteilung von Aufenthaltstiteln und erste Anlaufstelle 

bei Fragen zum Aufenthalt und zur Beschäftigungsauf

nahme. Vor der Einreise ist ein erforderliches Visum 

bei der zuständigen deutschen Auslandsvertretung 

im Herkunftsland zu beantragen. Die Auslandsver

tretung schaltet dann für die Entscheidung über den 

Einreiseantrag die zuständige Ausländerbehörde ein, 

die daraufhin die Agentur für Arbeit beteiligt (Zustim

mungsverfahren; vgl. Breidenbach 2010). 

Drittstaatsangehörige, die eine unbefristete Nieder

lassungserlaubnis besitzen, sind kraft Gesetzes zur 

Aufnahme einer Erwerbstätigkeit berechtigt und 

benötigen dazu keine ausdrückliche Erlaubnis der 
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Ausländerbehörde, so dass auch die Zustimmung der 

Bundesagentur für Arbeit entfällt. 

Verfahren der Zustimmung 
Bei der Beantragung eines Aufenthaltstitels (Visum 

oder Aufenthaltserlaubnis), der die Aufnahme einer 

Beschäftigung erlaubt, prüft die Ausländerbehörde, ob 

es sich um eine zustimmungsfreie oder um eine zu

stimmungspflichtige Tätigkeit handelt. Falls es sich um 

eine zustimmungspflichtige Beschäftigung handelt, 

wird die zuständige Agentur für Arbeit eingeschaltet. 

Die Agentur prüft dann gemäß § 39 AufenthG die 

Zustimmungsvoraussetzungen. 

Für die Erteilung der Zustimmung durch die Bundes

agentur müssen mehrere allgemeine Bedingungen 

erfüllt sein: Entweder muss nachgewiesen werden, 

dass keine nachteiligen Auswirkungen für den Arbeits

markt entstehen und für die Beschäftigung deutsche 

oder ihnen gleichgestellte Arbeitnehmer (wie z.B. 

EU-Bürger oder Angehörige eines Mitgliedstaates des 

Europäischen Wirtschaftsraumes) nicht zur Verfügung 

stehen, oder es muss für einzelne Berufsgruppen bzw. 

Wirtschaftszweige generell festgestellt worden sein, 

dass die Besetzung mit ausländischen Bewerbern 

arbeitsmarkt- und integrationspolitisch verantwortbar 

ist (§ 39 Abs. 2 AufenthG). Des Weiteren muss sicherge

stellt sein, dass der Ausländer nicht zu ungünstigeren 

Arbeitsbedingungen als vergleichbare deutsche Arbeit

nehmer beschäftigt wird. 

Sind diese allgemeinen Bedingungen erfüllt, wer

den auch die einzelnen Beschäftigungszwecke der 

Beschäftigungsverordnung geprüft (Groß 2006: 36). 

Die Arbeitgeber stellen der Agentur für Arbeit eine 

detaillierte Stellenbeschreibung zur Verfügung. 

Die Agentur muss dann prüfen, ob bevorrechtigte 

Bewerber auf dem regionalen bzw. überregiona

len Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Nur wenn 

nachweislich keine Vermittlung solcher Personen 

möglich ist, darf die Agentur der Arbeitsaufnahme des 

ausländischen Arbeitnehmers der Ausländerbehörde 

gegenüber zustimmen (sog. Vorrangprüfung). Gemäß 

einem Beschluss der Bundesregierung für ein Gesamt

konzept zur Fachkräftesicherung vom 22. Juni 2011 

können jedoch ausländische Ärzte und Ingenieure der 

Fachrichtung Maschinen- und Fahrzeugbau sowie der 

Elektrotechnik inzwischen ohne Vorrangprüfung zu 

Erwerbszwecken nach Deutschland kommen.110 

Die Zustimmung gilt nur für den zu einem bestimm

ten Aufenthaltszweck erteilten Aufenthaltstitel. Die in 

der Zustimmung der Agentur festgelegten Auflagen 

(wie die Befristung der Zustimmung, die Art der Be

schäftigung, der Beschäftigungsbetrieb, die Lage und 

Verteilung der Arbeitszeit) muss die Ausländerbehörde 

in den Aufenthaltstitel übernehmen. Auch die Zustim

mung zur Ausübung einer Beschäftigung für bereits in 

Deutschland lebende Ausländer kann aufgrund ver

schiedener Kriterien versagt werden. Die Zustimmung 

ist auf die Dauer der Beschäftigung, längstens auf drei 

Jahre befristet (§ 13 Abs. 2 BeschVerfV). Entscheidun

gen über die Zulassung einer Erwerbstätigkeit stehen 

grundsätzlich im Ermessen der Ausländerbehörde 

bzw. der Bundesagentur für Arbeit. Ausländer haben 

keinen Anspruch darauf, dass die Behörde zu ihren 

Gunsten entscheidet, selbst wenn die Voraussetzun

gen für einen der Beschäftigungszwecke erfüllt sind 

(Groß 2006: 37) – vorausgesetzt die Behörde übt ihr 

Ermessen fehlerfrei aus. Rechtsstreitigkeiten wegen 

der Arbeitsgenehmigung haben den erteilten Aufent

haltstitel zum Gegenstand, weshalb die Verwaltungs

gerichte zuständig sind. Die Alleinverantwortung der 

Staatsverwaltung für die Arbeitsmarktzulassung wird 

jedoch seit der Umsetzung der so genannten EU-For

scherrichtlinie im Jahr 2007 (siehe unten) durchbro

chen; hier wird die Expertise öffentlicher und privater 

Forschungseinrichtungen offiziell mit der staatlichen 

Entscheidungsfindung über die Zulassung verbunden 

(vgl. Thym 2010: 155ff.). 

Anerkennung ausländischer Abschlüsse 
Am 1. April 2012 trat ein Gesetz zur Feststellung bzw. 

Anerkennung von Berufsqualifikationen, die im 

Ausland erworben wurden, in Kraft (das sogenannte 

Anerkennungsgesetz).111 Das Gesetz soll den Zugang 

von Menschen mit ausländischen Berufsqualifikati

onen zum deutschen Arbeitsmarkt und damit auch 

ihre Integration in die Gesellschaft erleichtern und 

so zur Sicherung der Fachkräftebasis in Deutschland 

beitragen. Das Anerkennungsgesetz besteht aus einem 

neuen Bundesgesetz (dem sogenannten Berufsqua

110 http://www.arbeitsagentur.de/nn_27044/zentraler-Con
tent/Pressemeldungen/2011/Presse-11-033.html 

111 Gesetz zur Verbesserung der Feststellung und Anerken
nung im Ausland erworbener Berufsqualifikationen, 
BGBl. I 2011, S. 2515. 



52 Organisation und Verwaltung der Asyl-und Zuwanderungspolitik 









lifikationsfeststellungsgesetz) und Modifikationen in 

bereits bestehenden Regelungen zur Anerkennung 

von Berufsqualifikationen in 63 auf Bundesebene 

geregelten Berufsgesetzen und Verordnungen für 

reglementierte Berufe (vgl. BMBF 2011). Das Qualifi

kationsfeststellungsgesetz stellt einheitliche Kriterien 

zur Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen 

auf und schafft die Kopplung der Berufsausübung an 

die deutsche Staatsbürgerschaft für viele Berufszweige 

ab. Es gilt für rund 500 Berufe, für die der Abschluss 

bundesweit einheitlich geregelt ist. Hierunter fallen 

z.B.  Ärzte, Krankenpflegepersonal, Handwerksmeister 

und alle Abschlüsse der 350 deutschen Ausbildungsbe-

rufe im dualen System. Die Bundesländer werden die 

Berufe in ihrem Zuständigkeitsbereich (Lehrer, Erzie

her, Sozialpädagogen, Ingenieure) ebenfalls anpassen.  

Eine Antragstellung zur Feststellung bzw. Prüfung 

einer beruflichen Qualifikation bereits vom Ausland 

aus ist möglich. 

 4.1.6.1 Flucht und Asyl 

Die Vorschriften über den Zugang zum Arbeitsmarkt 

für Flüchtlinge und Asylbewerber haben in den letzten 

Jahrzehnten mehrfach deutliche Veränderungen 

erfahren. In den 1970er und 1980er Jahren war für sie 

die Arbeitsaufnahme nur in ganz bestimmten Sekto-

ren möglich, nach einer Wartezeit von ein oder zwei 

Jahren. Dies sollte wirtschaftliche Anreize der Migra-

tion nach Deutschland ausschließen. Die Wartefrist 

wurde 1991 deutlich verkürzt. 1997 wurde wiederum 

ein unbeschränktes Beschäftigungsverbot für alle neu 

einreisenden Flüchtlinge erlassen, um damit zur Be

kämpfung der allgemeinen Arbeitslosigkeit beizutra-

gen. Dieser Schritt erwies sich jedoch als weitgehend 

ineffektiv und wurde im Jahr 2000 zurückgenommen.  

Seitdem hat es verschiedentlich Versuche gegeben, die 

Beschäftigungschancen von Asylbewerbern, Flücht-

lingen und Geduldeten zu verbessern. Derzeit gilt 

Folgendes: 

� Flüchtlingen mit Aufenthaltsgestattung im Rah

men des Asylverfahrens ist das Arbeiten im ersten 

Jahr ihres Aufenthaltes in Deutschland verboten.  

Im Anschluss daran kann eine „nachrangige“  Ar-

beitserlaubnis bei der Ausländerbehörde beantragt 

werden. Diese Arbeitserlaubnis gilt nur für eine 

bestimmte Tätigkeit in einem bestimmten Betrieb,  

und die Bundesagentur für Arbeit führt unter Um-

ständen eine Vorrangprüfung durch. Die nachran

gige Arbeitserlaubnis ist befristet, kann aber nach 

Fristablauf durch die Ausländerbehörde verlängert 

werden (§ 61 AsylVfG).   

� Anerkannte Asylberechtigte und Flüchtlinge 

erhalten eine uneingeschränkte und unbefristete 

Arbeitserlaubnis (§ 25 Abs. 1 und 2 AufenthG).  

Auch eine selbständige Erwerbstätigkeit ist unter 

diesen Umständen erlaubt. Die Ausländerbehörde 

vermerkt dies in der Aufenthaltserlaubnis.   

� Für Flüchtlinge mit subsidiärem Schutz bzw. einer 

Aufenthaltserlaubnis aus sonstigen humanitären 

Gründen gelten in den ersten drei Jahren des Auf-

enthalts die allgemeinen Beschränkungen beim 

Zugang zu einer Arbeitserlaubnis.  Allenfalls wird 

eine „nachrangige“  Arbeitserlaubnis erteilt. Erst 

danach erhält man eine uneingeschränkte Arbeits

erlaubnis für unselbständige Tätigkeiten.  

� Der Arbeitsmarktzugang für Flüchtlinge mit 

Duldung (§ 60 a AufenthG) ist in der Beschäfti

gungsverfahrensverordnung geregelt. Mit der 

aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung aufenthalts  

und asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen 

Union vom 19.  August 2007 erfolgten Änderung 

der Beschäftigungsverfahrensverordnung ist der 

Arbeitsmarktzugang für langfristig Geduldete 

deutlich verbessert worden. Die Ausübung einer 

Beschäftigung kann mit Zustimmung der Bundes

agentur für Arbeit erlaubt werden, wenn sich der 

Ausländer seit einem Jahr erlaubt oder geduldet 

im Bundesgebiet aufgehalten hat. Die Zustim

mung der Bundesagentur für Arbeit kann ohne 

Arbeitsmarktprüfung erteilt werden, wenn sich der 

Ausländer seit vier Jahren ununterbrochen erlaubt,  

geduldet oder mit Aufenthaltsgestattung im 

Bundesgebiet aufgehalten hat (§ 10 BeschVerfV).  

Geduldeten Ausländern darf eine Beschäftigungs

ausübung nicht erlaubt werden, wenn sie sich ins 

Inland begeben haben, um Leistungen nach dem 

Asylbewerberleistungsgesetz zu erlangen, oder 

wenn bei ihnen aus von ihnen zu vertretenden 

Gründen aufenthaltsbeendende Maßnahmen 

nicht vollzogen werden können (§ 11 BeschVerfV).  

Am 1. Januar 2009 sind auf der Grundlage des 

Arbeitsmigrationssteuerungsgesetzes weitere 

Verbesserungen erfolgt, indem eine Aufenthaltser

laubnis für qualifizierte Geduldete zum Zweck der 

Beschäftigung eingeführt worden ist (§ 18 a Auf

enthG).  Auf dieser Grundlage können geduldete 
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Ausländer, die in Deutschland eine geregelte Aus

bildung oder ein Hochschulstudium abgeschlossen 

haben, ohne Vorrangprüfung die Zustimmung 

der Bundesagentur zur Erteilung einer solchen 

Aufenthaltserlaubnis erhalten. Die Regelung gilt 

auch für Ausländer, die mit einem anerkannten 

ausländischen Hochschulabschluss zwei Jahre 

bzw. als Fachkraft drei Jahre ununterbrochen einer 

entsprechenden Beschäftigung nachgegangen 

sind. Neben der beruflichen Qualifikation müssen 

die Ausländer jedoch auch Integrationsleistungen 

wie ausreichende deutsche Sprachkenntnisse 

und grundsätzlich Straffreiheit nachweisen. Nach 

einer zweijährigen, der beruflichen Qualifikation 

entsprechenden Beschäftigung erlaubt die Aufent

haltserlaubnis einen unbegrenzten Arbeitsmarkt

zugang (§ 18a Abs. 2 Satz 3 AufenthG). 

 4.1.6.2 Zuwanderung 

Die Einreise zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit setzt 

für Ausländer aus Drittstaaten im Regelfall die Erlaub

nis im Visumverfahren voraus. Ein Aufenthaltstitel zur 

Aufnahme einer Erwerbsbeschäftigung kann, erfor

derlichenfalls mit Zustimmung der Bundesagentur für 

Arbeit, erteilt werden (§ 18 Abs. 2 i.V.m. § 39 Auf

enthG). Dabei werden die konkreten Bedingungen der 

Arbeitsmigration nicht durch den parlamentarischen 

Gesetzgeber, sondern durch exekutive Verordnungen 

festgelegt (vgl. 2.1.1, 2.2.3). Einen vorrangigen Arbeits

marktzugang haben Drittstaatsangehörige mit einem 

Aufenthaltstitel, die bereits im Vorfeld für mindestens 

zwei Jahre einer sozialversicherungspflichtigen Be

schäftigung im Bundesgebiet nachgegangen sind. 

Jenseits des prinzipiell fortbestehenden Anwerbe

stopps für nicht, gering oder normal qualifizierte 

Drittstaatsangehörige existieren mehrere Ausnahmen, 

u.a. für Fachkräfte, bestimmte Beschäftigungsgruppen 

sowie Sektoren des Arbeitsmarktes, die durch Rechts

verordnung geregelt sind. Gemäß der Beschäftigungs

verordnung, die – so Daniel Thym (2010: 144) – das 

„zentrale Zugangstor zum deutschen Arbeitsmarkt“ 

und damit „das eigentliche Herzstück der deutschen 

Regelung der Wirtschaftsmigration“ darstelle, ist zu 

unterscheiden zwischen solchen Beschäftigungen, für 

die eine Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit 

erforderlich ist, weil arbeitsmarktpolitische Gesichts

punkte berücksichtigt werden sollen, und solchen, 

über die allein die Ausländerbehörden entscheiden 

können. Zustimmungsfrei sind insbesondere be

stimmte vorübergehende Aufenthaltszwecke wie 

Praktika, Ferienbeschäftigungen, Teilnahme an inter

nationalen Sportveranstaltungen, die Einstellung von 

gut qualifizierten Personen in verschiedenen Beschäf

tigungen und als technisches Personal sowie als Lehrer 

(§§ 3-15 BeschV). In allen anderen Fällen (für die z.T. 

eine qualifizierte Berufsausbildung Voraussetzung 

ist) ist die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit 

notwendig, bevor ein Aufenthaltstitel erteilt werden 

kann. Dazu zählen etwa Saisonbeschäftigung in Land-

und Forstwirtschaft, Au-pair-Beschäftigung, Spezia

litätenköche, Sozialarbeit und Pflegekräfte, aber auch 

IT-Fachkräfte (vgl. §§ 18-31 BeschV). Mit dem Gesetz 

zur Umsetzung der Hochqualifizierten-Richtlinie der 

Europäischen Union wurde ein auf sechs Monate be

fristeter neuer Aufenthaltstitel zur Arbeitsplatzsuche 

für Ausländer mit bestimmter Mindestqualifikation 

geschaffen (siehe unten). 

Außerdem wurde das Verfahren für die Erteilung 

von Zustimmungen zur Beschäftigung („One-Stop-

Government“, siehe oben unter 4.1.6) beschleunigt, 

um Arbeitgebern die Besetzung offener Stellen mit 

ausländischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh

mern zu erleichtern. Nun gilt die Zustimmung zur 

Beschäftigung eines Ausländers als erteilt, wenn die 

Bundesagentur für Arbeit über die Anfrage der Aus

länderbehörde auf Erteilung der Zustimmung nicht 

innerhalb einer Frist von zwei Wochen entscheidet 

oder im Einzelfall rückmeldet, dass die übermittelten 

Unterlagen nicht zur Prüfung ausreichen bzw. dass der 

Arbeitgeber benötigte Informationen nicht rechtzeitig 

übermittelt hat, um fristgerecht zu prüfen (§ 14 a 

Abs. 1 BeschVerfV). 

In Ergänzung zu den allgemeinen Vorschriften über 

den Zugang von Drittstaatsangehörigen zum Arbeits

markt sowie entsprechende Verfahren, wie sie zu Be

ginn von Abschnitt 4.1.6 dargestellt wurden, sollen im 

Folgenden einzelne, im Gesetz verankerte Kategorien 

der arbeitsmarktbezogenen Zuwanderung spezifiziert 

werden. 

Familienangehörige 
Die erteilte Aufenthaltserlaubnis für Familienangehö

rige berechtigt zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit, 

soweit der Ausländer, zu dem der Familiennachzug 

erfolgt, selbst zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit 

berechtigt ist; die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit ist 
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grundsätzlich auch dann möglich, wenn die eheliche 

Lebensgemeinschaft seit mindestens zwei Jahren 

rechtmäßig im Bundesgebiet bestanden hat und die 

Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis des Ausländers,  

zu dem der Familiennachzug stattfindet, nicht von 

vorneherein ausgeschlossen ist (§ 29 Abs. 5 AufenthG).  

Familienangehörige, die zu einem bereits in Deutsch

land lebenden Ausländer nachziehen, werden also hin-

sichtlich des Arbeitsmarktzuganges ebenso behandelt 

wie der Ausländer selbst; es gibt keine zusätzlichen 

Wartezeiten. Familienangehörige von Fachkräften,  

Hochqualifizierten, Führungskräften,  Wissenschaft

lern und Forschern sowie leitenden Angestellten und 

Spezialisten können nach einer Änderung der Beschäf

tigungsverfahrensverordnung seit 1.  August 2012 eine 

Beschäftigung aufnehmen, ohne dass die Bundes-

agentur für Arbeit zustimmen oder die sogenannte 

Vorrangprüfung durchführen muss (§ 8 BeschVerfV).  





Bilaterale Abkommen und Saisonarbeitskräfte 
Nach dem Fall des „Eisernen Vorhangs“ wurden mit 

den meisten mittel- und osteuropäischen Staaten 

bilaterale Vereinbarungen über den Arbeitsmarktzu

gang von Arbeitnehmern aus Vertragsstaaten abge

schlossen. Im Rahmen einer drei Phasen umfassenden 

Übergangsperiode, die mit Ausnahme Rumäniens 

und Bulgariens im Mai 2011 endete, werden diese 

Vereinbarungen als wichtiges Instrument der Arbeits

migrationssteuerung von gering Qualifizierten in 

bestimmten Sektoren des Arbeitsmarktes beibehalten 

(vgl. im Einzelnen BAMF 2008: 68ff.). Seit 1. Mai 2011 

besteht für Ausländer der 2004 hinzugekommenen 

Mitgliedstaaten volle Freizügigkeit. Für Rumänien 

und Bulgarien (EU-Beitritt 2007) gilt die Freizügigkeit 

noch nicht, da die Bundesregierung auch die dritte 

Phase der Zuzugsbeschränkungen, die bis maximal 

31. Dezember 2013 aufrecht erhalten werden kann, in 

Anspruch genommen hat. Parallel zur Verlängerung 

der Übergangsfristen wurden die Zugangsmöglichkei

ten für Arbeitnehmer aus den neuen Mitgliedstaaten 

jedoch nach nationalem Recht zum 1. Januar 2009 

erweitert, insbesondere für Akademiker durch Verzicht 

auf eine Vorrangprüfung (vgl. Parusel/Schneider 2010: 

25f.).  













� Werkvertragsarbeitnehmer-Vereinbarungen erlau

ben es Firmen in den Partnerstaaten, ihre Arbeit-

nehmer zum Zweck der Erstellung eines Werkes in 

Kooperation mit einem deutschen Unternehmen 

für eine befristete Dauer nach Deutschland zu 

entsenden (§ 39 BeschV). Entsprechende bilaterale 

Abkommen bestehen mit Bosnien-Herzegowina,  

Bulgarien, Kroatien, der Tschechischen Republik,  

der Slowakei, Serbien, Lettland, Mazedonien, Polen,  

Rumänien, Slowenien, Ungarn und der Türkei,  

wobei die Abkommen mit den zum 1. Mai 2004 der 

EU beigetretenen Staaten aufgrund der vollstän

digen Arbeitnehmerfreizügigkeit seit dem 1. Mai 

2011 nicht mehr gelten. Die Anzahl der Arbeitneh-

mer, die im Rahmen dieser Vereinbarungen ent-

sandt werden können, ist kontingentiert und wird 

jährlich den Arbeitsmarktentwicklungen ange-

passt. Das Kontingent für den Zeitraum zwischen 

Oktober 2009 und September 2010 umfasste 46.740 

Arbeitnehmer, wurde allerdings nur zu knapp 40 % 

ausgeschöpft (vgl. BAMF 2012).  

� Gastarbeitnehmer-Vereinbarungen (§ 40 BeschV) 

wurden mit 13 mittel- und osteuropäischen Staa-

ten abgeschlossen. Im Zuge dieser Vereinbarungen 

können Arbeitnehmer aus den Vertragsstaaten bis 

zu 18 Monate zum Zweck ihrer beruflichen und 

sprachlichen Fortbildung beschäftigt werden.  Auch 

hier ist die Anzahl der Arbeitnehmer kontingen

tiert und beträgt derzeit 11.050 Personen. Dieses 

Kontingent wird aber nicht ausgeschöpft und ist 

insbesondere seit 2005 stark rückläufig. Im Jahr 

2010 kamen nur 607 Personen im Zuge dieser Ver

einbarungen nach Deutschland (vgl. BAMF 2012).   

� Die Zulassung ausländischer Saisonarbeitneh

mer, die hauptsächlich als Erntehelfer in der 

Landwirtschaft eingesetzt werden, ist auf Staaten 

beschränkt, mit deren Arbeitsverwaltung die 

Bundesagentur für Arbeit eine Absprache über die 

Vermittlung getroffen hat. Die Dauer der Beschäf

tigung der einzelnen Arbeitnehmer ist seit  

1. Januar 2009 auf sechs Monate (zuvor vier Mona

te) im Kalenderjahr begrenzt, wobei die Betriebe 

branchenabhängig grundsätzlich höchstens acht 

Monate im Kalenderjahr ausländische Saisonar

beitnehmer beschäftigen dürfen (§ 18 BeschV). In 

den Jahren 1995 bis 2004 ist die Anzahl beschäf

tigter Saisonarbeitnehmer ständig angestiegen.  

In den Jahren 2006 bis 2010 kamen jeweils rund 

300.000 Saisonarbeitskräfte vorübergehend nach 

Deutschland. Die meisten Saisonarbeitskräfte 

kommen aus den EU-Staaten Polen und Rumäni-

en. 
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Die Gesamtzahl der Drittstaatsangehörigen im Bereich 

bilateraler Abkommen bzw. Saisonarbeitskräfte ist 

vergleichsweise gering und belief sich im Jahr 2010 auf 

gut 12.000; Herkunftsländer sind die Türkei, Kroatien, 

Bosnien-Herzegowina, Serbien und Montenegro sowie 

Mazedonien. 

Studierende, Hochschulabsolventen und Fachkräfte 
Parallel zu ihrem Studium in Deutschland dürfen 

Drittstaatsangehörige mit einer Aufenthaltserlaubnis 

nach § 16 des Aufenthaltsgesetzes studentische Neben

tätigkeiten sowie Beschäftigungen im Umfang von bis 

zu 120 ganzen bzw. 240 halben Arbeitstagen aufneh

men. Diese Möglichkeit soll dazu dienen, einerseits 

zur Sicherung des Lebensunterhaltes beizutragen und 

andererseits unternehmerisches Engagement insbe

sondere in den Bereichen Wissenschaft und Forschung 

zu fördern, auch im Hinblick auf eine Erwerbstätigkeit 

in Deutschland nach Studienabschluss. 

Nach erfolgreichem Abschluss eines Studiums an 

einer deutschen Hochschule kann die dafür erteilte 

Aufenthaltserlaubnis für bis zu anderthalb Jahre zur 

Suche eines Arbeitsplatzes, der dem Studienabschluss 

angemessen ist, verlängert werden. In dieser Zeit kann 

der Absolvent ohne Vorrangprüfung durch die Arbeits

verwaltung einen Arbeitsplatz suchen. Für Absolven

ten einer beruflichen Ausbildung wurde 2012 mit dem 

Gesetz zur Umsetzung der Hochqualifizierten-Richt

linie der Europäischen Union eine ähnliche Regelung 

eingeführt: Nach erfolgreichem Abschluss der qualifi

zierten Berufsausbildung kann die Aufenthaltserlaub

nis bis zu einem Jahr zur Suche eines diesem Abschluss 

angemessenen Arbeitsplatzes verlängert werden. Die 

Aufenthaltserlaubnis berechtigt während dieses Zeit

raums zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit (§§ 16 Abs. 

5 b und 17 Abs. 3 AufenthG). 

Auch für ausländische Studienabsolventen, die ihren 

Abschluss im Drittstaat erworben haben, hat Deutsch

land nach und nach die Beschäftigungsmöglichkeiten 

erweitert. Auf der Grundlage der Hochschulabsolven

ten-Zugangsverordnung konnten seit dem 16. Oktober 

2007 Fachkräfte mit ingenieurwissenschaftlicher 

Universitäts- oder Fachhochschulausbildung mit 

Schwerpunkt auf dem Gebiet des Maschinen- und 

Fahrzeugbaus oder der Elektrotechnik gleichberech

tigten Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten.112 Diese 

Regelung wurde ausgeweitet und schloss seit dem 1. 

Januar 2009 Fachkräfte aller Studienrichtungen ein, 

die im Ausland einen Hochschulabschluss erworben 

haben. Im Bereich der Informations- und Kommu

nikationstechnologie können sogar Fachkräfte ohne 

Hochschulabschluss beschäftigt werden, sofern ihre 

im Ausland erworbene Qualifikation mit einem aner

kannten ausländischen Hochschulabschluss vergleich

bar ist. In all diesen Fällen führt die Bundesagentur für 

Arbeit lediglich eine Prüfung der Arbeitsbedingungen 

und der Gehaltshöhe durch, nimmt jedoch keine Ana

lyse des Arbeitsmarktes dahingehend vor, ob bevor

rechtigte Bewerber zur Verfügung stehen. 

Ein Novum stellt die ebenfalls mit der Umsetzung 

der EU-Hochqualifizierten-Richtlinie geschaffene 

Möglichkeit der Einreise zur Arbeitsplatzsuche für 

Fachkräfte dar. Drittstaatsangehörige, die über einen 

Hochschulabschluss verfügen und eigenständig ihren 

Lebensunterhalt sichern können, dürfen auch ohne 

konkretes Jobangebot für sechs Monate nach Deutsch

land einreisen, um eine Beschäftigung zu finden. Der 

Neuregelung (§ 18 c AufenthG) liegt die Annahme 

zugrunde, dass es für ausländische Fachkräfte schwie

rig sein kann, potenzielle Arbeitgeber bereits vom 

Ausland aus zu identifizieren, entsprechende Kontakte 

zu knüpfen und Vorstellungsgespräche zu führen bzw. 

ggf. einen Arbeitsvertrag abzuschließen. Umgekehrt 

erachten einige potenzielle Arbeitgeber es als schwie

rig, Qualifikation und Eignung von Jobinteressenten 

„aus der Ferne“ ausreichend gut einzuschätzen.113 

Darüber hinaus wurden die Anforderungen zur Ertei

lung von Aufenthaltstiteln an Unternehmensgründer 

abgesenkt (siehe unten sowie 4.1.3.2). 

112 Verordnung über den Zugang ausländischer Hochschul
absolventen zum Arbeitsmarkt vom 9. Oktober 2007 
(BGBl I, S. 2337). Die Hochschulabsolventen-Zugangs
verordnung ist zum 1. Januar 2009 aufgehoben worden 
und in die geänderte Beschäftigungsverordnung bzw. die 
Beschäftigungsverfahrensverordnung übergegangen. 

113 Vgl. Begründung zu § 18c AufenthG, Beschlussempfeh
lung und Bericht des Innenausschusses zum Entwurf 
eines Gesetzes zur Umsetzung der Hochqualifizierten-
Richtlinie der Europäischen Union, BT-Drs. 17/9436 vom 
25. April 2012. 
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Hochqualifizierte 
Ein hochqualifizierter Ausländer, der ein entsprechen

des Arbeitsplatzangebot hat und die sonstigen Voraus

setzungen erfüllt (vgl. 4.1.2.2), kann zum Arbeitsmarkt 

zugelassen werden, ohne dass es der Zustimmung der 

Bundesagentur für Arbeit bedarf (§ 19 Abs. 2 i.V.m. § 42 

AufenthG und § 3 BeschV). In diesem Fall entscheidet 

allein die Ausländerbehörde über die sofortige Ertei

lung einer Niederlassungserlaubnis, die unbeschränkt 

zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit berechtigt. 

Forscher 
Einem Ausländer wird durch die Ausländerbehörde 

oder die deutsche Auslandsvertretung eine Aufent

haltserlaubnis bzw. ein Visum zu Forschungszwecken 

erteilt, wenn er eine wirksame Aufnahmevereinbarung 

mit einer anerkannten Forschungseinrichtung zur 

Durchführung eines Forschungsvorhabens abge

schlossen hat. Bevor eine Einrichtung einen auslän

dischen Forscher aufnehmen kann, muss diese vom 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge für die 

Durchführung des besonderen Zulassungsverfahrens 

für Forscher im Bundesgebiet anerkannt werden. Das 

Bundesamt wird durch einen Beirat für Forschungs

migration unterstützt (§ 38 d AufenthV).114 Für jeden 

Forscher, der in Deutschland beschäftigt werden 

soll, muss eine gesonderte Aufnahmevereinbarung 

zwischen dem Forscher und der einstellenden For

schungseinrichtung abgeschlossen werden. 

Die Vorschriften über die Erteilung der Aufenthalts

erlaubnis an den Forscher (§ 20 AufenthG) und das 

Anerkennungsverfahren für Forschungseinrichtungen 

(§§ 38 a-f AufenthV) setzen die sogenannte EU-For

scherrichtlinie in nationales Recht um.115 

114 Zu den Aufgaben des Beirates und der Regelung als 
solcher vgl. Kluth (2008) sowie die vom Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge herausgegebene Broschüre 
„Forschungsaufenthalte in Deutschland. Informationen 
zu Einreise und Aufenthalt von Forschern aus Nicht
EU-Staaten”, September 2007, Nürnberg (www.bamf.de/ 
cln_092/SharedDocs/Anlagen/DE/Migration/Publikatio
nen/Sonstige/flyer-forschungsauf-enthalte-dt,templateI 
d=raw,property=publicationFile.pdf/flyer-forschungsauf
enthalte-dt.pdf). 

115 Richtlinie 2005/71/EG des Rates vom 12. Oktober 2005 
über ein besonderes Zulassungsverfahren für Dritt
staatsangehörige zum Zwecke der wissenschaftlichen 
Forschung. 

Selbständige Tätigkeit 
Eine Aufenthaltserlaubnis zur Aufnahme einer 

selbständigen Tätigkeit kann einem Drittstaatsan

gehörigen erteilt werden, wenn an der Tätigkeit ein 

wirtschaftliches Interesse oder ein regionales Bedürf

nis besteht und die Tätigkeit positive Auswirkungen 

auf die Wirtschaft erwarten lässt. Gleichzeitig muss die 

Finanzierung der Umsetzung durch Eigenkapital oder 

eine Kreditzusage gesichert sein (§ 21 Abs. 1 AufenthG). 

Als das Zuwanderungsgesetz 2005 in Kraft trat, war als 

Regelerteilungsvoraussetzung festgelegt, dass seitens 

des ausländischen Selbständigen mindestens 1 Mio. 

Euro investiert und mindestens zehn Arbeitsplätze zu 

schaffen waren. Diese Voraussetzungen wurden zu

nächst in zwei Schritten abgesenkt; seit Inkrafttreten 

des Gesetzes zur Umsetzung der Hochqualifizierten-

Richtlinie der Europäischen Union am 1. August 2012 

(siehe oben) ist die Erteilung der Aufenthaltsgeneh

migung für eine selbständige Tätigkeit nicht mehr 

explizit an bestimmte Investitionssummen oder die 

Schaffung von Arbeitsplätzen gekoppelt; die entspre

chenden Regelerteilungsvoraussetzungen in § 21 Abs. 

1 wurden gestrichen. Seitdem können sich außerdem 

auch Studienabsolventen, Forscher oder Wissenschaft

ler selbständig machen und einen entsprechenden 

Aufenthaltstitel erhalten (siehe 4.1.3.2) 

4.1.7 	 Beendigung des Aufenthaltes und Rück  
 kehrmaßnahmen 



Die Aufenthaltsbeendigung stellt innerhalb des Auf

enthaltsgesetzes ein gesondertes Kapitel dar (Kapitel 5, 

§§ 50-62). 

Die Vorschriften gelten für Asylbewerber und sonstige 

Migranten aus Drittstaaten gleichermaßen, wobei es 

einige besondere organisatorische Zuständigkeiten 

gibt. Auch die Regelungen zur Rückführung sowie 

entsprechende Abkommen zu deren Erleichterung 

betreffen gleichermaßen alle Personen, die die Voraus

setzungen für die Einreise und den Aufenthalt nicht 

oder nicht mehr erfüllen. Diese werden – ebenso wie 

weitere, nicht im Ausländerrecht verankerte Maßnah

men bzw. Programme zur Rückkehrförderung – in den 

folgenden Abschnitten überblicksartig dargestellt. 
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Die EU-Rückführungsrichtlinie116 wurde mit Inkraft

treten des so genannten Zweiten Richtlinienumset

zungsgesetzes am 26. November 2011 (Gesetz zur 

Umsetzung aufenthaltsrechtlicher Richtlinien der 

Europäischen Union und zur Anpassung nationaler 

Rechtsvorschriften an den EU-Visakodex) vollständig 

ins nationale Recht umgesetzt. 

Für Zuwanderer, die rechtmäßig mit einer Aufent

halts- oder Niederlassungserlaubnis in der Bundesre

publik leben, gibt es keine formalisierten Regelungen 

oder administrative Verfahren für die Rückkehr. In den 

frühen 1980er Jahren hatte die damalige Bundesregie

rung ein Gesetz eingeführt, das mittels sogenannter 

Rückkehrprämien die Bereitschaft von ausländischen 

Arbeitnehmern fördern sollte, mit ihren Familien in 

das Herkunfts- oder Heimatland zurückzugehen; das 

Programm erwies sich jedoch als nicht erfolgreich und 

lief bald aus (vgl. Herbert 2003: 255ff.; Özcan 2007). 

Im Zusammenhang mit der Rückkehr von Migranten 

müssen auch aktuelle Debatten auf der Ebene der Eu

ropäischen Union über die Einführung von Modellen 

der zirkulären Arbeitsmigration Erwähnung finden. 

  
 
4.1.7.1 Rechtsgrundlagen der Aufenthaltsbe-

endigung 

Grundsätzlich ist ein Ausländer zur Ausreise verpflich

tet, wenn er einen erforderlichen Aufenthaltstitel nicht 

oder nicht mehr besitzt. Für ein Erlöschen des Auf

enthaltsrechts gibt es eine Vielzahl von Gründen, u.a. 

Ablauf der Geltungsdauer des Aufenthaltstitels oder 

Widerruf (§§ 50, 52 AufenthG).117 Kommt der Auslän

der seiner Verpflichtung nicht nach, kann die Ausreise 

zwangsweise durchgesetzt werden. Für die Prüfung 

der entsprechenden Umstände, das Erlassen von 

Verwaltungsbescheiden und ggf. die Organisation der 

Abschiebung sind die Ausländerbehörden zuständig. 

116 Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 16. Dezember 2008 über gemeinsame 
Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Rück
führung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger. 

117 Ausländer, die unerlaubt einreisen wollen, weil sie die 
allgemeinen Voraussetzungen der Einreise nicht erfüllen, 
werden bereits an der Grenze zurückgewiesen (Zurück
weisung; §§ 14, 15 AufenthG). Sofern eine unerlaubte 
Einreise geglückt ist, erfolgt im Zeitraum von bis zu sechs 
Monaten die Zurückschiebung (§ 57 AufenthG). Für diese 
„grenznahen“ Tatbestände sind die polizeilichen Grenz
behörden zuständig, d.h. in der Regel die Bundespolizei, 
ggf. aber auch die Zollverwaltung bzw. die Landespolizei. 

Ausweisung 
Das Aufenthaltsgesetz kennt grundsätzlich drei Arten 

der Ausweisung, die den zuständigen Ausländerbehör

den unterschiedliche Spielräume bei der Ermessens

ausübung ermöglichen (vgl. Groß 2006: 45). 

� Ein Ausländer muss zwingend ausgewiesen 

werden, wenn er schwere Straftaten begangen hat, 

insbesondere wenn er rechtskräftig zu einer Frei

heits- oder Jugendstrafe von mindestens drei Jah

ren verurteilt worden ist oder wenn er Ausländer 

eingeschleust hat und dafür ohne Bewährungs

möglichkeit bestraft worden ist (§ 53 AufenthG). 

� Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Tatbestän

den, bei deren Erfüllung ein Ausländer als gefähr

lich gilt und in der Regel ausgewiesen wird, z.B. 

wenn die Strafhöhe mindestens zwei Jahre beträgt, 

er Betäubungsmittel herstellt, einführt oder ver

kauft, wenn er einer Vereinigung angehört, die den 

Terrorismus unterstützt, sich bei der Verfolgung 

politischer Ziele an Gewalttätigkeiten beteiligt 

oder Leitungsfunktionen in einem als verfassungs

widrig verbotenen Verein inne hatte 

(§ 54 AufenthG). 

� Schließlich steht die Ausweisung im Ermessen 

der Behörden, wenn der Aufenthalt eines Auslän

ders die öffentliche Sicherheit und Ordnung oder 

sonstige erhebliche Interessen der Bundesrepu

blik Deutschland beeinträchtigt. Ferner ist eine 

Ausweisung u.a. grundsätzlich möglich, wenn ein 

Ausländern für sich, seine Familienangehörigen 

oder sonstige Haushaltsangehörige Sozialhilfe in 

Anspruch nimmt. Seit Inkrafttreten des EU-Richt

linienumsetzungsgesetzes ist eine Ausweisung au

ßerdem möglich bei bestimmten Handlungen mit 

besonders integrationsfeindlichem Charakter, wie 

die Nötigung zur Eheschließung (§ 55 AufenthG). 

Gegen die Ausweisungsentscheidung steht der Verwal

tungsrechtsweg offen. 

Abschiebung 
Eine Abschiebung darf von den zuständigen Auslän

derbehörden der Länder nur vorgenommen werden, 

wenn die Ausreisepflicht „vollziehbar“, d.h. nicht mehr 

mit Rechtsmitteln angegriffen werden kann, und eine 

freiwillige Ausreise des Ausländers nicht gesichert ist. 
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Die Abschiebung wird in der Regel schriftlich an

gedroht, wobei eine Ausreisefrist bestimmt und der 

Zielstaat bezeichnet werden sollen (§§ 58, 59 Auf

enthG). Gemäß EU-Rückführungsrichtlinie müssen die 

Mitgliedstaaten grundsätzlich gegen alle Drittstaats

angehörigen, die sich illegal in ihrem Hoheitsgebiet 

aufhalten, eine Rückkehrentscheidung erlassen (Art. 6 

Abs. 1) oder einen Aufenthaltstitel erteilen. Da eine der 

Rückkehrentscheidung analoge Rechtsfigur im deut

schen Aufenthaltsrecht bislang nicht enthalten war, 

stellt nun grundsätzlich in Fällen, in denen nach der 

Systematik des deutschen Rechts eine Ausreisepflicht 

durch einen Verwaltungsakt begründet wird, dieser 

Verwaltungsakt die Rückkehrentscheidung im Sinne 

der Richtlinie dar; entsteht die Ausreisepflicht kraft 

Gesetzes, übernimmt der bislang als Soll-Vorschrift 

im Aufenthaltsgesetz enthaltene Verwaltungsakt einer 

schriftlichen Abschiebungsandrohung die Funktion 

der Rückkehrentscheidung (vgl. dazu im Einzelnen 

Basse et al. 2011: 364ff.). Auch gegen die Abschiebungs

androhung steht der oben beschriebene Rechtsweg 

offen. 

Ausnahmsweise können die oberste Landesbehörde 

oder das Bundesministerium des Innern eine Abschie

bungsanordnung erlassen, wenn dies zur Abwehr einer 

besonderen Gefahr für die Sicherheit der Bundesre

publik Deutschland oder einer terroristischen Gefahr 

erforderlich ist (§ 58 a AufenthG). Grundlage ist eine 

auf Tatsachen gestützte Gefahrenprognose durch die 

Behörde. Bei der Abschiebungsanordnung handelt es 

sich also um eine verdachtsgestützte Maßnahme, die 

keine vorherige gerichtliche Schuldfeststellung vor

aussetzt (Groß 2006: 47). Die Abschiebungsanordnung 

ist – ohne vorherige Ausweisung – sofort vollziehbar 

und es ist im Vorfeld keine Abschiebungsandrohung 

erforderlich. 

Personen, die zur Ausreise verpflichtet sind, können in 

Haft genommen werden, wenn keine milderen Mittel 

zur Vorbereitung oder Sicherung der Abschiebung ver

fügbar sind. Diese Abschiebungshaft erfordert in der 

Regel eine richterliche Anordnung und ist insbesonde

re in zwei Fällen möglich (§ 62 AufenthG): 

� wenn über eine Ausweisung nicht sofort entschie

den werden kann und die Abschiebung ohne die 

Inhaftnahme wesentlich erschwert oder vereitelt 

würde (Vorbereitungshaft); 

� wenn sich ein Ausländer z.B. der Abschiebung ent

zogen hat oder ein begründeter Verdacht besteht, 

er wolle sich der Abschiebung entziehen (Siche

rungshaft). 

Das Amtsgericht ist allerdings nur für die Prüfung der 

Zulässigkeit des Haftantrags und nicht der Zulässig

keit des gesamten ausländerrechtlichen Verfahrens 

zuständig. Der Richter muss den Ausländer zwingend 

anhören. Gegen die Entscheidung kann Beschwer

de eingelegt werden (vgl. Kreienbrink 2007: 32). Seit 

2007 können die zuständigen Landesbehörden einen 

Ausländer auch ohne vorherige richterliche Anord

nung festhalten und vorläufig in Gewahrsam nehmen, 

wenn der dringende Verdacht besteht, dass Gründe 

für die Sicherungshaft vorliegen, eine richterliche 

Entscheidung nicht vorher eingeholt werden kann 

und ein Untertauchen des Ausländers zu befürchten 

ist; der Ausländer ist danach unverzüglich dem Richter 

vorzuführen (§ 62 Abs. 5 AufenthG). 

In das Abschiebungsverfahren involviert sind je nach 

Fallgestaltung die zentralen Ausländerbehörden, das 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, die Koor

dinierungsstelle des Bundes für Rückführungsangele

genheiten bei der Bundespolizei, die Länderpolizeien, 

bei Abschiebungshaft die Innen- oder Justizverwal

tungen der Länder und bei begleiteten Rückführungen 

meist die Bundespolizei. Sowohl eine Ausweisung als 

auch eine Abschiebung führen automatisch zu einem 

Verbot der Wiedereinreise. Dieses Verbot kann auf 

Antrag des Ausländers zeitlich befristet werden (§ 11 

AufenthG). 

Ausweisungsschutz und Abschiebeverbot 
Einige Ausländergruppen genießen einen besonderen 

Ausweisungsschutz. Darunter fallen Besitzer einer 

Niederlassungserlaubnis, in Deutschland Geborene 

oder als minderjährig eingereiste Personen, Familien

angehörige von Deutschen, die mit ihnen in Lebens

gemeinschaft leben, anerkannte Asylberechtigte und 

Flüchtlinge. Bei diesen Personengruppen ist eine 

Ausweisung auf schwerwiegende Gründe beschränkt 

und es muss in jedem Fall eine Einzelprüfung erfolgen 

(§ 56 AufenthG). 

Darüber hinaus ist jedoch auch bei der Verpflichtung 

zur Ausreise eine Abschiebung nicht immer möglich. 
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Das Aufenthaltsgesetz legt verschiedene Abschie

bungsverbote fest (§ 60 AufenthG). Ein Ausländer 

darf insbesondere nicht in einen Staat abgeschoben 

werden, in dem sein Leben oder seine Freiheit wegen 

seiner Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, seiner 

Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe 

oder wegen seiner politischen Überzeugung bedroht 

ist. Unter bestimmten Voraussetzungen erstreckt sich 

der Schutz des Abkommens über die Rechtsstellung 

der Flüchtlinge (Genfer Flüchtlingskonvention) auch 

auf Fälle von nichtstaatlicher Verfolgung. Verfolgung 

wegen der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 

Gruppe kann auch dann vorliegen, wenn die Bedro

hung des Lebens, der körperlichen Unversehrtheit 

oder der Freiheit allein an das Geschlecht anknüpft. 

Weitere Abschiebungsverbote können sich bei Gefahr 

der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender 

Behandlung oder Bestrafung, bei Gefahr der Verhän

gung oder der Vollstreckung der Todesstrafe, durch 

die Anwendung der Konvention zum Schutze der 

Menschenrechte und Grundfreiheiten, bei erheblicher 

konkreter Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit erge

ben. Die Prüfung, ob Flüchtlingsschutz gewährt wird, 

obliegt jeweils dem Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge in einem Asylverfahren. Dieses stellt auch 

fest, ob aus Gründen der Gefährdung der Sicherheit 

ggf. ein Ausschluss von Abschiebungsverboten besteht 

(vgl. 4.2.3). Für Fälle, in denen kein Asylantrag gestellt 

wurde, ist jedoch die Ausländerbehörde für die Prü

fung von Abschiebungsverboten zuständig. 

Vorübergehende Aussetzung der Abschiebung und 
Duldung 
Die Innenminister der Bundesländer dürfen anordnen, 

dass Abschiebungen einer bestimmten Gruppe von 

Flüchtlingen für einen gewissen Zeitraum ausgesetzt 

werden. Dieser „Abschiebungsstopp“, verbunden mit 

einer Duldung, darf für maximal sechs Monate ange

ordnet werden und muss aus völkerrechtlichen bzw. 

humanitären Gründen oder zur Wahrung politischer 

Interessen der Bundesrepublik Deutschland erfolgen. 

Danach kann im Einvernehmen mit dem Bundesmi

nisterium des Innern angeordnet werden, dass den 

betroffenen Ausländergruppen Aufenthaltserlaubnisse 

erteilt werden (§§ 60 a Abs. 1, 23 Abs. 1 AufenthG). 

Im individuellen Fall ist die Abschiebung eines Aus

länders durch die Erteilung einer Duldung auszuset

zen, solange die Abschiebung aus tatsächlichen oder 

rechtlichen Gründen unmöglich ist und keine Aufent

haltserlaubnis erteilt wird. Für die Überprüfung der 

Abschiebemöglichkeiten und den Duldungsvermerk 

ist die Ausländerbehörde zuständig. Ist der Ausländer 

unverschuldet auf nicht absehbare Zeit an der Ausreise 

gehindert, kann ihm bzw. soll ihm nach achtzehn

monatiger Duldung eine Aufenthaltserlaubnis erteilt 

werden (§ 25 Abs. 5 AufenthG). 

  
 
4.1.7.2 Rückkehrunterstützung, Rückführungs-

politik und Umfang der Rückkehr 

Bei der Rückkehr von Ausländern, die zur Ausreise aus 

dem Bundesgebiet verpflichtet sind, wird grundsätz

lich auf den Vorrang der freiwilligen Rückkehr gesetzt. 

Unter bestimmten Voraussetzungen wird diese auch 

finanziell gefördert. Beim überwiegenden Teil der aus

reisepflichtigen Personen in Deutschland handelt es 

sich um Drittstaatsangehörige, die ursprünglich einen 

Asylantrag gestellt hatten. Entweder wurde dieser 

Asylantrag endgültig abgelehnt oder die Anerkennung 

als Asylberechtigter wurde zurückgenommen bzw. 

widerrufen (vgl. 4.1.3.1). Daneben machten in der Ver

gangenheit auch Flüchtlinge, die nur zum vorüberge

henden Schutz in Deutschland aufgenommen wurden 

(z.B. Flüchtlinge aus dem Kosovo), einen relativ großen 

Teil der Rückkehrpflichtigen aus. 

Im Jahr 2011 wurden 7.188 Abschiebungen auf dem 

Luftweg und 729 Abschiebungen auf dem Landweg 

vollzogen – insgesamt also 7.917 zwangsweise Rück

führungen.118 Ende der 1990er Jahre wurden pro Jahr 

jeweils mehr als 30.000 Personen abgeschoben; die 

Anzahl der Abschiebungen zwischen 2000 (35.444) und 

2010 (7.555) hat sich somit um rund drei Viertel redu

ziert. Auch die Zahlen für den Bereich der freiwilligen 

Rückkehr gingen seit dem Jahr 2000 deutlich zurück; 

gegenwärtig sind sie jedoch wieder im Steigen begrif

fen. Im Jahr 2011 haben 6.319 Personen Deutschland 

im Rahmen des offiziell geförderten Rückkehrpro

gramms GARP/REAG (siehe unten) freiwillig verlassen; 

118 Die zusätzliche Anzahl der bereits an den Grenzen 
zurückgewiesenen bzw. innerhalb von sechs Monaten 
aus dem grenzrelevanten Bereich auf dem Luft-, Land-
oder Seeweg zurückgeschobenen Ausländer betrug im 
gleichen Jahr 8.659 (3.378 Zurückweisungen und 5.281 
Zurückschiebungen); vgl. BT-Drs. 17/8833 vom 2. März 
2012. 
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zu Zeiten der Rückkehr von Bürgerkriegsflüchtlingen 

aus dem ehemaligen Jugoslawien lagen diese Zahlen 

um ein Vielfaches höher. 

Sämtliche europäischen Richtlinien und Entschei

dungen des Rates, welche die Rückführung betreffen, 

wurden bzw. werden in deutsches Recht umgesetzt; 

zuletzt erfolgte die Implementierung der sogenannten 

Rückführungsrichtlinie (siehe oben). Daneben werden 

die finanziellen Möglichkeiten genutzt, die sich aus 

dem Europäischen Rückkehrfonds sowie dem Europä

ischen Flüchtlingsfonds ergeben. Zum einen werden 

Programme zur Förderung der freiwilligen Rückkehr 

daraus unterstützt (siehe unten), zum anderen auch 

spezielle Projekte zur besseren Koordination der vor

bereitenden Maßnahmen bei der zwangsweisen Rück

führung, z.B. bei der zentralen Koordinierungsstelle 

für Rückführungsangelegenheiten der Bundespolizei. 

Unterstützung der freiwilligen Rückkehr 
Die Durchführung der freiwilligen Rückkehr richtet 

sich nach Programmen, die zwischen Bund und Län

dern abgestimmt werden, wobei das Bundesministe

rium des Innern und die Innenministerien der Länder 

die politischen und inhaltlichen Grundsatzentschei

dungen treffen. Seit dem Jahr 2003 nimmt das Bun

desamt für Migration und Flüchtlinge die Verwaltung 

der dafür vorhergesehenen Haushaltsmittel wahr und 

kooperiert direkt mit den mit der Durchführung der 

Programme beauftragten Organisationen – eine Auf

gabe, die im Jahr 2004 im Zuwanderungsgesetz auch 

gesetzlich festgeschrieben wurde (§ 75 Nr. 7 AufenthG). 

Die Rückkehrprogramme REAG (Reintegration and 

Emigration Programme for Asylum-Seekers in Ger

many) und GARP (Government Assisted Repatriation 

Programme) werden im Auftrag des Bundesminis

teriums des Innern, des Bundesamtes für Migration 

und Flüchtlinge und der zuständigen Länderminis

terien von der International Organisation for Mig

ration (IOM) durchgeführt.119 Voraussetzung für eine 

Förderung im REAG/GARP-Programm ist, dass die 

Rückkehrer nicht in der Lage sind, die Kosten für die 

Rückkehr oder Weiterwanderung zu übernehmen.120 

Gleichzeitig bestehen bestimmte Voraussetzungen 

zum Personenkreis.121 Zu den Hauptaufgaben der IOM 

im Rahmen der operativen Programmdurchführung 

gehört die Bereitstellung von Informationen, die 

Annahme und Prüfung der Antragsunterlagen der 

freiwilligen Rückkehrer, die Abwicklung der Rück

kehrformalitäten, die Klärung der Transportfrage 

sowie die Auszahlung der Starthilfen. Anträge für eine 

Förderung der Rückkehr über REAG/GARP können di

rekt bei der IOM oder über die kommunalen Behörden 

bzw. die Landesbehörden (Sozialamt, Ausländerbehör

de etc.), Wohlfahrtsverbände, Fachberatungsstellen, 

zentrale Rückkehrberatungsstellen oder über den 

UNHCR gestellt werden (vgl. Kreienbrink 2007: 87). 

119 Im Rahmen des REAG-Programm werden die Kosten 
der freiwilligen Ausreise per Flugzeug, Bahn, Bus oder 
Pkw übernommen sowie eine Reisebeihilfe gewährt; 
das GARP-Programm richtet sich an Personen aus 
Herkunftsstaaten, die für Deutschland migrationspo
litisch besonders bedeutsam sind. Sie erhalten eine 
zusätzliche Starthilfe. Die Zuwendung beträgt derzeit 
je nach Herkunftsland zwischen 300 und 750 Euro pro 
Erwachsenen (Kinder bis zu zwölf Jahren erhalten die 
Hälfte des Betrages) und dient der Unterstützung bei der 
Wiedereingliederung. Die für Familien geltende Höchst
fördergrenze wurde ab 2009 gestrichen. Keine Starthilfe 
erhalten Staatsangehörige aus Mazedonien, Montenegro, 
Serbien bzw. Bosnien-Herzegowina, sofern sie nach dem 
Datum der jeweiligen Visumfreiheit nach Deutschland 
eingereist sind (für Mazedonien, Montenegro und Serbi
en: 19.12.2009; für Bosnien-Herzegowina: 15.12.2010). Die 
Festlegung der Zielländer der GARP-Förderung erfolgt 
entsprechend der aktuellen politischen Entwicklung 
und einer Schwerpunktbildung jährlich in Abstimmung 
zwischen dem Bundesministerium des Innern und den 
Bundesländern. Mit den IOM-Missionen Österreich und 
Niederlande führt IOM Deutschland ferner die „Rück
kehrinitiative für irreguläre MrantInnen in Großstäd
ten der Europäischen Union“ (RIIM) durch, bei der die 
Rückkehrberatung für irreguläre Migranten insbesondere 
durch den Einsatz muttersprachlicher Berater verbessert 
werden soll. 

120 Personen, die nicht über REAG oder GARP gefördert wer
den, können dennoch eine Unterstützung zur freiwilli
gen Rückkehr erhalten. Durch das ebenfalls von der IOM 
durchgeführte Special Migrants Assistance Programme 
(SMAP) wird vor allem ein vergünstigter Flugtarif für 
one-way-Tickets vermittelt. Die Flugkosten müssen dabei 
allerdings von den Rückkehrern selbst oder durch einen 
anderen Kostenträger finanziert werden. 

121 Leistungsberechtigte nach § 1 AsylbLG, anerkannte 
Flüchtlinge, sonstige Ausländer, denen der Aufenthalt aus 
völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Grün
den gewährt worden ist, Opfer von Zwangsprostitution 
oder Menschenhandel. 
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Am 1. Januar 2009 begann das befristete Rückkehr-

Projekt „URA 2“ in der Republik Kosovo. Das Projekt 

wird vom Bund und den Bundesländern Baden-Würt

temberg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und 

– seit 2010 – Sachsen-Anhalt gefördert. Es zielt darauf 

ab, zurückkehrenden Personen eine Starthilfe bei der 

Wiedereingliederung zu bieten und eine nachhaltige 

Reintegration sicherzustellen. Daneben sollte das 

Rückkehrmanagement insgesamt weiter verbessert 

werden. 

Im Rahmen der Projekte zur Unterstützung und Im

plementierung der Mobilitätspartnerschaft der EU mit 

Georgien ist die Bundesrepublik am Projekt „Targeted 

Initiative Georgia“ – „Support Reintegration of Georgi

an returning migrants and the implementation of EU-

Georgia Readmission agreement“ beteiligt. Neben der 

Implementierung des Rückübernahme-Abkommens 

bildet die Rückführung und Reintegration von 1.800 

Migranten den Schwerpunkt des Projektes. 

Weitere Förderprogramme, die aber teilweise andere 

Zielgruppen ansprechen, werden vom Bundesmi

nisterium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung, Trägern der Wohlfahrtsverbände, den 

Bundesländern und einzelnen Gemeinden finanziert 

(vgl. Westphal/Behrensen 2007). Zur Koordinierung 

und Vernetzung der Rückkehrförderung auf den ver

schiedenen Ebenen und durch unterschiedliche Träger 

wurde im Jahr 2003 beim Bundesamt für Migration 

und Flüchtlinge die Zentralstelle für Informationsver

mittlung zur Rückkehrförderung (ZIRF) eingerichtet. 

Als Einrichtung des koordinierenden Rückkehr

managements dient sie vor allem der Verbesserung 

und Effizienzsteigerung des Förderangebotes, u.a. 

durch Sammlung, Aufbereitung und Weitergabe von 

Informationen zur Rückkehrförderung für Behörden, 

Träger der freien Wohlfahrtspflege, Kirchen, sonstige 

beteiligte Institutionen sowie rückkehrinteressierte 

Personen selbst. An Letztere richtet sich der Bereich 

ZIRF-Counselling. Er bietet allgemeine, aber auch 

individuell zugeschnittene Informationen über die 

gegenwärtige Situation in verschiedenen Herkunfts

bzw. Zielländern. Rückkehrwillige Migranten haben 

die Möglichkeit, über die Ausländerbehörde oder eine 

lokale Beratungsstelle spezielle Anfragen zu einzelnen 

Sachverhalten in ihrem potenziellen Zielland an ZIRF-

Counselling zu richten. Im Auftrag des Bundesamtes 

bzw. der Bundesländer, die Anfragen an ZIRF-Coun

selling anteilig finanzieren, werden diese individuellen 

Anfragen dann durch Mitarbeiter der IOM vor Ort 

beantwortet und anonymisiert in die öffentlich zu

gängliche ZIRF-Datenbank aufgenommen.122 

Zwangsweise Rückführung 
Die Rechtsgrundlagen zur erzwungenen Rückkehr 

(Ausweisung, Abschiebung) sind in Abschnitt 4.1.7.1 

bereits näher dargestellt worden. In diesem Zusam

menhang eröffnete das Zuwanderungsgesetz den 

Bundesländern die Möglichkeit, zentrale Ausreise

einrichtungen zu schaffen. Dabei handelt es sich um 

offene Einrichtungen, in denen insbesondere ausrei

sepflichtige Personen, bei denen eine Rückführung 

ansteht, untergebracht werden können. Dort soll noch 

im Vorfeld einer Abschiebung durch Beratung und 

Betreuung die Bereitschaft zur freiwilligen Ausreise 

gefördert werden. Im Gegensatz zur Abschiebungs

haft, die von einem Richter angeordnet werden muss 

(siehe oben), entscheiden die Ausländerbehörden der 

Länder im Rahmen ihrer Kompetenzen, den Aufent

haltsort von ausreisepflichtigen Ausländern räumlich 

zu beschränken bzw. über die Unterbringung in einer 

Ausreiseeinrichtung (§ 61 AufenthG). 

Soll es zur Rückführung eines ausreisepflichtigen 

Ausländers kommen, müssen mögliche Abschiebungs

verbote durch die zuständige Behörde geprüft werden 

(vgl. 4.1.7.1). Handelt es sich dabei um eine Person, 

die ein Asyl- bzw. Flüchtlingsanerkennungsverfahren 

durchlaufen hat, so prüft die Ausländerbehörde nur 

die sogenannten inlandsbezogenen Vollstreckungs

hindernisse. Für die Feststellung, ob ein zielstaatsbe

zogenes Abschiebungsverbot besteht, ist hingegen das 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zuständig. 

Hat der Betroffene kein Asylverfahren betrieben, 

entscheidet die Ausländerbehörde hierüber nur nach 

vorheriger Beteiligung des Bundesamtes (§ 72 Abs. 2 

AufenthG). 

Kommt es zu einer richterlichen Festnahmeentschei

dung (siehe dazu oben), so darf die Sicherungshaft bis 

zu 18 Monate dauern, die Vorbereitungshaft maximal 

sechs Wochen. Für die Durchführung der beiden 

Formen der Abschiebungshaft sind die Bundesländer 

zuständig; die jeweilige Ausländerbehörde ist Herrin 

des Verfahrens. Die Unterbringung findet in speziell 

eingerichteten Abschiebungshafteinrichtungen oder 

ggf. in Justizvollzugsanstalten statt. Diese stehen über

122 http://zirf.bamf.de 
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wiegend unter der Verwaltung der Landesjustiz- bzw. 

-innenministerien; die Haftbedingungen unterschei

den sich jedoch von der regulären Strafhaft, da es 

sich bei der Abschiebungshaft um eine Zivilhaft mit 

präventiver Sicherungsfunktion handelt (vgl. Kreien

brink 2007: 32, 147f.). 

Die Durchführung der Rückführung setzt den Besitz 

von gültigen Reisedokumenten voraus. Falls keine 

oder keine ausreichenden Papiere vorhanden sind, 

haben die Ausländerbehörden in den Ländern für die 

Beschaffung der nötigen Reisedokumente zu sorgen. 

Die Bundesländer haben die Passersatzbeschaffung bei 

einer oder mehreren (Clearing-)Stellen im Bundesland 

zentralisiert. Für die Passbeschaffung bei besonders 

problematischen Staaten wurde eine Koordinie

rungsstelle für Rückführungsangelegenheiten im 

entsprechenden Referat beim Bundespolizeipräsidium 

in Potsdam eingerichtet. Für die Vollstreckung der 

Rückführung übersendet die Ausländerbehörde den 

Pass oder das Reisedokument an die Polizei. Die Lan

despolizei leistet in der Regel lediglich Vollstreckungs

hilfe und bringt den Ausländer an die Grenze bzw. 

den Flughafen. Dort wird er dann von der Bundespo

lizei übernommen, die die Überstellung ins Ausland 

durchführt. Die Begleitung kann am Flugzeug enden, 

aber auch bis zur Überstellung des Ausländers an die 

Behörden im Transitbereich des Ziellandes andauern. 

In Einzelfällen können auch Beamte der Landespolizei 

oder das Sicherheitspersonal von Fluggesellschaften 

die Begleitung wahrnehmen (vgl. Kreienbrink 2007: 

153ff.). 

Rückübernahmeabkommen 
Die Verpflichtung zur Rücknahme der eigenen Staats

angehörigen durch Drittstaaten ergibt sich bereits 

aufgrund völkerrechtlicher Verpflichtung. Ergänzend 

können Rückübernahmeabkommen die Modalitäten 

der Rückübernahme der eigenen Staatsangehörigen – 

unter bestimmten Voraussetzungen auch die Rück

übernahme von Staatsangehörigen anderer Staaten 

und Staatenlosen – regeln. In diesen Abkommen fin

den sich u.a. die Mittel und Verfahren zur Feststellung 

der Staatsangehörigkeit, zur Ausstellung von Heimrei

sedokumenten und die Einzelheiten zum Vollzug der 

Rückführung. Daneben hat Deutschland sogenannte 

Durchbeförderungsabkommen (zur zwangsweisen 

Rückführung) sowie Durchreise- bzw. Transitabkom

men (bei freiwilliger Rückkehr) abgeschlossen. So 

können fremde Staatsangehörige ohne Transitvisum 

durch den Vertragsstaat reisen bzw. zurückgeführt 

werden. 

In den vergangenen Jahrzehnten hat die Bundesrepu

blik insgesamt mehr als 30 bilaterale Rückübernahme-

abkommen abgeschlossen.123 

Daneben wurden seit 2002 auf der Ebene der Gemein

schaft eine Reihe von Abkommen zur Erleichterung 

der Rückkehr ausreisepflichtiger Drittstaatsangehöri

ger verhandelt, die entsprechend für alle Mitgliedstaa

ten der EU gelten sollen. Derzeit sind bereits mit 13 

Drittstaaten solche EU-Verträge in Kraft getreten. 

Überstellungen im Rahmen des Dublin-Verfahrens 
Eine Besonderheit bilden Rückführungen im Rahmen 

der Verordnung zur Bestimmung des Staates, der für 

die Prüfung eines Asylantrags zuständig ist („Dublin 

II“; vgl. 4.1.2.1). Hier ist das Bundesamt für Migration 

und Flüchtlinge federführend. Stimmt ein Mitglied

staat einem Übernahmeersuchen zu, koordiniert das 

zuständige Dublin-Referat im BAMF auf der Grund

lage einer Abschiebungsanordnung die kontrollierte 

Überstellung. Die Ausreise findet analog zum Ab

schiebungsverfahren in der Regel begleitet statt; auch 

kann bis zum Überstellungstermin Abschiebungshaft 

angeordnet werden (siehe dazu oben). Für die logisti

sche Organisation, den Transport und die eigentliche 

Überstellung sind die Ausländerbehörden und die 

Bundespolizei zuständig, wobei im Rahmen dieser ge

teilten Zuständigkeit bei der Verwaltungsvollstreckung 

das Bundesamt Herrin des Verfahrens bleibt. 

Rückkehrförderung von Arbeitsmigranten 
Auf der Ebene von kommunalen Trägern, Wohlfahrts

verbänden und kirchlichen Einrichtungen existieren 

eine Reihe von Beratungsmöglichkeiten für poten

zielle Rückkehrer, die rechtmäßig in der Bundesre

publik leben. Sie sind jedoch überwiegend Teil der 

allgemeinen Beratung von Migranten (vgl. 2.1.6). Unter 

den relativ wenigen Programmen und Angeboten auf 

Bundesebene, die auf die Rückkehr von Arbeitsmig

ranten ausgerichtet sind, finden sich vor allem solche 

123 Eine Auflistung sämtlicher Rückübernahmeabkommen 
ist auf der Internetseite des Bundesministeriums des 
Innern veröffentlicht: http://www.bmi.bund.de/cae/serv
let/contentblob/151414/publicationFile/17366/Rueck-
kehrFluechtlinge.pdf. 
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mit Bezug zur Entwicklungs- bzw. Arbeitsmarktpoli

tik. Beim Centrum für internationale Migration und 

Entwicklung (CIM)124 handelt es sich um eine Koopera

tion zwischen der Deutschen Gesellschaft für Inter

nationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)125 und der 

Zentralen Auslands- und Fachvermittlung (ZAV)126 der 

Bundesagentur für Arbeit. Gegründet 1980, wird CIM 

überwiegend aus Mitteln des Bundesministeriums für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

(BMZ)127 gefördert. Neben anderen Dienstleistungen 

führt CIM das Programm „Rückkehrende Fachkräfte“ 

durch. Es fördert Migranten, die ursprünglich aus 

einem Entwicklungs-, Schwellen- oder Transfor

mationsland für eine Ausbildung nach Deutschland 

gekommen sind oder hier gearbeitet haben und die 

in ihr Herkunftsland zurückkehren wollen. Auf diese 

Weise soll ihr Know-how weitergegeben werden. 

Auch die ZAV selbst verfügt über Berater, die rück

kehrwilligen Migranten bei der Planung der Rückkehr 

und der beruflichen Reintegration in ihrem Heimat

land behilflich sind. Die so genannte Mobilitätsbera

tung stellt ein unverbindliches und ergebnisoffenes 

Angebot der Beratung über Fördermöglichkeiten 

sowie Lebens- und Arbeitsbedingungen in den Hei

matländern dar. 

Das oben bereits angesprochene Projekt ZIRF-

Counselling richtet sich mit seinen Beratungs- und 

Informationsangeboten prinzipiell an alle Migranten, 

kann also auch von Drittstaatsangehörigen genutzt 

werden, die jenseits des Asyl- bzw. Flüchtlingsanerken

nungsverfahrens nach Deutschland gekommen sind 

und rückkehrwillig bzw. -pflichtig sind. 

4.2 	 Verbindungen zu anderen  
 Politikfeldern 

Thematisch verfügt die Asyl- bzw. Zuwanderungspo

litik über (mehr oder weniger große) Schnittmengen 

mit einer Vielzahl anderer Politikbereiche. Die deut

lichsten Überschneidungen ergeben sich zur Integra

tionspolitik. Dieses Politikfeld hat sich quasi erst aus 

124 www.cimonline.de 

125 Die GIZ (www.giz.de ) ging aus der Fusion der Deutschen 
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH 
(GTZ), der Internationalen Weiterbildung und Entwick
lung gGmbH (InWEnt) und des Deutschen Entwicklungs
dienstes (DED) hervor. 

126 www.ba-auslandsvermittlung.de 

127  www.bmz.de 

erfolgter Zuwanderung entwickelt und mittlerweile 

auf Bundesebene u.a. in einem Nationalen Integra

tionsplan Niederschlag gefunden (vgl. Beauftragte 

2007a, 2008). Wichtige Aspekte der Integration sind im 

Aufenthaltsgesetz geregelt und wurden im Rahmen 

dieser Studie bereits an verschiedenen Stellen ange

sprochen (vgl. etwa 2.2, 2.3, 2.1.5, 2.1.6 und 4.1.4). Auch 

auf die zentralen institutionalisierten Verbindungen 

zu anderen Politikfeldern und Akteuren wurde bereits 

in 4.1 eingegangen. Daher wird die Integrationspolitik 

in diesem Kapitel nicht gesondert diskutiert. 

Weitere Politikbereiche, die auf Bundesebene eigener 

ministerieller Ressortverantwortung unterliegen, 

lassen sich mit Flüchtlings- bzw. Zuwanderungspolitik 

in Verbindung bringen. Sie sollen in der vorliegenden 

Studie ebenfalls Erwähnung finden, auch wenn sie 

nicht unbedingt in direktem administrativen Zu

sammenhang mit den in den Kapiteln 4.1.1 bis 4.1.7 

dargestellten Stufen stehen. So sind beispielsweise 

in den letzten Jahren vermehrt klimatische Verän

derungen oder Naturkatastrophen als eigenständige 

wanderungsauslösende Faktoren erkannt worden (vgl. 

Conisbee/Simms 2003; Renaud et al. 2007). 

Auf nationaler Ebene gibt es zwischen Migrations- und 

Umweltpolitik bislang jedoch kaum institutionalisierte 

Verbindungen. 

Ferner sind Regelungen zur Zuwanderung seit jeher 

auch relevant für die internationalen Beziehungen 

Deutschlands in der Außenpolitik. Gerade zur Zeit 

der Verhandlungen um Anwerbeabkommen mit den 

Ländern Südeuropas, Afrikas und der Türkei in den 

1960er Jahren (vgl. 3.1) hatte das Auswärtige Amt 

deutlichen Einfluss auf die deutsche Migrationspoli

tik (vgl. Schönwälder 2001). Auch in der Wirtschafts-, 

Bildungs- und Forschungspolitik spielen Fragen im 

Zusammenhang mit Zuwanderung immer wieder eine 

wichtige Rolle. 

Auf der Ebene parlamentarischer Politikformulie

rung sind Asyl und Migration ebenfalls in zahlreichen 

Politikfeldern jenseits der Innenpolitik verankert. 

Wichtige Gesetzentwürfe werden in der Regel vom 

Innenausschuss federführend beraten und meist 

von den Ausschüssen für Recht, Arbeit und Soziales, 

Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung, 

Auswärtiges, Familie, Frauen, Senioren und Jugend 

sowie Menschenrechte und humanitäre Hilfe mitbera

tend diskutiert. 
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Es wird deutlich, dass die thematischen Überschnei

dungen äußerst vielfältig und damit Asyl bzw. 

Zuwanderung politische Querschnittsthemen sind. Im 

Folgenden werden fünf zentrale Politikfelder näher 

behandelt, zu denen organisatorische, institutionelle 

oder konzeptuelle Überschneidungen im Sinne dieser 

Studie bestehen und denen in Deutschland aktuell 

erhöhte Bedeutung zugemessen wird. 

4.2.1  Arbeitsmarktpolitik 

Die Eingliederung von Migranten in den Arbeitsmarkt 

gilt allgemein als Schlüsselaufgabe, die maßgeblich 

zur besseren gesamtgesellschaftlichen Integration 

in Deutschland beitragen kann. Gerade im Hinblick 

auf die Beschäftigungsraten gibt es jedoch weiterhin 

signifikante Unterschiede. So bleibt die Arbeitsmarkt

beteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund 

im Durchschnitt deutlich hinter derjenigen von Men

schen ohne Migrationshintergrund zurück. Insbeson

dere Migrantinnen weisen eine geringere Erwerbsbe

teiligung auf; das hat verschiedene Gründe, zu denen 

v. a. ein unterschiedliches Rollenverständnis gehört. 

Zwar ist die Arbeitslosigkeit unter Ausländern in den 

letzten Jahren gefallen, liegt jedoch derzeit immer 

noch mehr als doppelt so hoch wie bei Deutschen. Im 

Juli 2011 bewegte sich die offizielle Arbeitslosenquote 

der ausländischen Staatsangehörigen bei 14,4 %, die 

der Deutschen bei 6,3 % (BA 2011). 

Die institutionellen Schnittmengen zwischen Auf

enthalts- und Arbeitsmarktpolitik in Deutschland 

beschränken sich nicht auf die in Abschnitt 4.1.6 

ausführlich dargestellten Abläufe der Arbeitsmarkt

prüfung im Rahmen der Erteilung eines Aufenthalts

titels. Denn selbst wenn ein rechtlicher Zugang zum 

Arbeitsmarkt besteht, führen oftmals Probleme der 

mangelnden oder nicht ausreichenden formalen Bil

dungsqualifikation zu den eingangs erwähnten nied

rigeren Beschäftigungsraten. Dies ist auch der Grund 

dafür, dass Migranten häufiger Tätigkeiten ausüben, 

die ihrem eigentlichen Qualifikationsniveau nicht ent

sprechen. Die Bundesregierung geht davon aus, dass 

in Deutschland derzeit rund 300.000 Migranten leben, 

die unterhalb ihrer Qualifikation beschäftigt werden, 

weil ihre Berufsabschlüsse entweder nicht festgestellt 

oder nicht anerkannt wurden. Genaue Angaben zum 

Bildungsniveau von neuen Zuwanderern sind kaum 

verfügbar, da diese Daten bei der Einreise nicht erho

ben werden (vgl. Beauftragte 2005: 57, 77; Englmann/ 

Müller 2007: 16, 23). 

Projekte zur Arbeitsmarktintegration 
Neben der Arbeitsmarktprüfung für neu einreisende 

Zuwanderer ist die Bundesagentur für Arbeit – im Ver

bund mit den Kommunen – auch für die Vermittlung 

und den Leistungsbezug von erwerbslosen Personen 

zuständig, darunter von Migranten, die bereits länger 

in Deutschland leben. Gerade seit der Reform der 

rechtlichen Rahmenbedingungen im Bereich der Ar

beitsvermittlung 2005 sind verschiedene Probleme der 

Arbeitsmarktintegration deutlich geworden, die vor

rangig auf der Ebene der regionalen Jobcenter gelöst 

werden müssen (vgl. Beauftragte 2007: 75; Schneider 

et al. 2008). 

Das vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

im Jahr 2005 ins Leben gerufene, bundesweite Netz

werk „Integration durch Qualifizierung“ (IQ) hat in den 

vergangenen Jahren Instrumente, Handlungsempfeh

lungen sowie Beratungs- und Qualifizierungskonzepte 

zur Verbesserung der Arbeitsmarktintegration von 

Menschen mit Migrationshintergrund in den fünf 

Handlungsfeldern (Anerkennung, berufsbezogenes 

Deutsch, Diversity Management, Existenzgründung 

und Qualifizierung) entwickelt und erprobt. Diese 

sollen jetzt flächendeckend umgesetzt und in die 

Regelangebote übernommen werden. Da die beruf

liche Integration vor allem dann gelingt, wenn die 

verschiedenen Akteure vor Ort vernetzt sind, wurden 

bisher elf regionale Netzwerke zur Umsetzung dieser 

Konzepte und Handlungsempfehlungen aufgebaut. Bis 

2014 sollen bundesweit insgesamt 25 dieser regionalen 

Netzwerke entstehen.128 

Daneben gibt es weitere Projekte, die im weitesten Sin

ne eine Verbesserung der strukturellen Integration von 

Migranten in den deutschen Arbeitsmarkt zum Ziel 

haben. Z.B. wurde im Jahr 2006 die Initiative „Charta 

der Vielfalt“ von einigen internationalen Konzernen 

mit Unterstützung der Bundesregierung und der 

Integrationsbeauftragten eingerichtet. Bislang haben 

mehr als 1.000 Unternehmen und Behörden die Char

ta unterzeichnet, die ein grundlegendes Bekenntnis 

zu Fairness und Wertschätzung von Menschen sowie 

128 www.netzwerk-iq.de 
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entsprechende Verpflichtungen enthält.129 Auch das 

Projekt AQUA der Otto-Benecke-Stiftung130 bietet seit 

2006 Angebote der berufsbezogenen Qualifizierung für 

Akademiker aus Drittstaaten an. 

Arbeitsmarkt und Schwarzarbeit 
Ein nicht unbedeutender Aspekt im Grenzbereich von 

Ausländerpolitik und Arbeitsmarkt ist das Problem 

der illegalen Beschäftigung von Migranten.131 Zur 

Bekämpfung der illegalen Beschäftigung kam es 

einerseits zu wichtigen Gesetzesänderungen.132 Unter 

anderem wurde mit dem zweiten Richtlinienumset

zungsgesetz aus dem Jahr 2011 die Sanktionsrichtli

nie (RL 2009/52/EG) umgesetzt und eine begrenzte 

Aufenthaltserlaubnis für illegal beschäftigte, irreguläre 

Migranten geschaffen, die vor Gericht gegen ihren 

ehemaligen Arbeitgeber aussagen. Ebenso kann der 

Arbeitgeber aufgrund dieser Rechtsänderung für die 

finanziellen Kosten einer eventuell durchzuführenden 

Abschiebung haftbar gemacht werden. Darüber hinaus 

wird der Arbeitgeber zur Zahlung der mit dem irregu

lären Migranten vereinbarten Vergütung verpflichtet. 

Andererseits wurden organisatorische Zuständigkeiten 

beim Zoll bzw. bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit 

gebündelt, die regelmäßige Kontrollen durchführen 

(vgl. Junkert/Kreienbrink 2008). Die Zusammenar

beit bei der Bekämpfung der Schwarzarbeit umfasst 

daneben weitere Behörden, wie etwa die Steuerbe

hörden, die Bundesagentur für Arbeit, die Träger der 

gesetzlichen Renten- und Krankenversicherungen, 

Unfallversicherungen, Sozialhilfeträger und die Aus

länderbehörden, aber auch die sonstigen Polizei- und 

Sicherheitsbehörden, beispielsweise im Rahmen des 

GASiM (vgl. 4.1.1.2 und 4.2.3). 

129 www.charta-der-vielfalt.de 

130 AQUA – Akademikerinnen und Akademiker qualifizieren 
sich für den Arbeitsmarkt; www.obs-ev.de/aqua/ 

131 Der volkswirtschaftliche Gegenwert illegaler Beschäf
tigung (von Deutschen und Ausländern) bewegt sich 
nach verschiedenen und z.T. umstrittenen Schätzungen 
zwischen 70 und 160 Milliarden Euro (vgl. dazu Junkert/ 
Kreienbrink 2008: 17f.). 

132 Beispielsweise durch das Gesetz zur Bekämpfung der 
Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung vom 23. Juli 
2004 (BGBl. I, S. 1842), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 21. Dezember 2008 (BGBl. I, S. 2933). 

4.2.2  Entwicklungspolitik 

Aus der Entwicklungsperspektive gesehen kann Mig

ration sowohl Vor- als auch Nachteile haben (Barau

lina/Kreienbrink/Riester 2011; UNDP 2009). So sind 

(Arbeits-) Migranten für einen nicht unbeträchtlichen 

Teil der finanziellen und sozialen Transfers in ihre 

Herkunftsländer verantwortlich. Im Hinblick auf die 

Effekte dieser Rücküberweisungen auf die Entwick

lung in den Herkunftsländern – Bekämpfung der 

Armut, Einkommensverteilung und wirtschaftliches 

Wachstum – bleiben einige Fragen unbeantwortet 

oder vage und verlangen nach genauerer Erörterung 

(vgl. Ambrosius et al. 2008; Hertlein/Vadean 2006: 7).133 

Denn Rücküberweisungen haben beispielsweise auch 

ein hohes Konfliktpotenzial: Sie können die sozioöko

nomische Kluft innerhalb der Herkunftsländer insbe

sondere zwischen jenen vergrößern, die in den Genuss 

regelmäßiger Geldtransfers kommen, und jenen, die 

über keinerlei unterstützende Verwandtschaft im 

Ausland verfügen. Ferner können sowohl die Fami

lien vor Ort, bestimmte Regionen, aber auch ganze 

Volkswirtschaften wie z.B. Mexiko und die Philippinen 

in Abhängigkeit von Rücküberweisungen geraten, 

weshalb von einer entwicklungspolitisch nachhaltigen 

Verwendung und Investition von Rücküberweisungen 

nicht grundsätzlich ausgegangen werden kann. Inzwi

schen ist Deutschland (nach den USA) zum fünftwich

tigsten Quellenstaat für weltweite Rücküberweisun

gen geworden; nach den Statistiken der Weltbank ist 

von über 15,9 Milliarden US$ allein für das Jahr 2009 

auszugehen (World Bank 2011). 

Grundsätzlich folgt die deutsche Politik im Bereich 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

internationalen Abkommen und Verpflichtungen, 

wie etwa der Millenniumserklärung der Vereinten 

Nationen und den darin formulierten Millennium-

Entwicklungszielen. Die deutsche Entwicklungspolitik 

erfährt jedoch auch zunehmend Impulse von der 

europäischen Ebene. Deutschland strebt seit dem 

Regierungswechsel im Jahr 2009 zudem an, das deut

133 Rücküberweisungen von Migranten übersteigen in 
einigen Ländern die Mittel der öffentlichen Zuwendun
gen für Entwicklungsländer (Official Development Aid, 
ODA) und der ausländischen Direktinvestitionen um das 
Doppelte. Laut Statistiken der Weltbank erreichten die 
Rücküberweisungen etwa in Tadschikistan im Jahr 2009 
einen Anteil von rund 35 % des Bruttoinlandsprodukts 
(World Bank 2011). 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 Organisation und Verwaltung der Asyl-und Zuwanderungspolitik 

sche entwicklungspolitische Engagement auf einige 

zentrale Schlüsselsektoren zu konzentrieren (z.B. gute 

Regierungsführung, Bildung oder Klima- und Um

weltschutz) und die Kooperation mit der Privatwirt

schaft (public private partnerships) zu intensivieren. 

Kohärenz zwischen den unterschiedlichen betroffenen 

Politikfeldern (z.B. Umwelt- und Klimapolitik, Migra

tionspolitik), aber auch die Effektivität der Entwick

lungspolitik sind dabei ebenso aktuelle Herausforde

rungen der deutschen Entwicklungspolitik. So hat im 

Jahr 2010 eine Strukturreform der deutschen Entwick

lungspolitik eingesetzt, deren Ziel es ist, diese effizien

ter und kohärenter zu gestalten. Die Verschmelzung 

der drei Durchführungsorganisationen (vormalige 

GTZ, InWent und DED zur Gesellschaft für Interna

tionale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH)134 war hierbei 

ein zentraler Schritt. Noch im Jahr 2012 sollen zudem 

ein Evaluierungsinstitut sowie eine Servicestelle für 

bürgerschaftliches und kommunales Engagement ihre 

Arbeit aufnehmen. 

Im Zusammenhang mit Migration wurde in der 

Vergangenheit vielfach das „Brain Drain“-Argument 

vorgebracht und mithin negative Aspekte von Mig

ration auf Entwicklung in den Vordergrund gerückt: 

Push-Faktoren vor Ort wie Armut, Unsicherheit und 

der Mangel an Perspektiven für die jüngere Genera

tion in den unterentwickelten Ländern führen zur 

Abwanderung mitunter qualifizierter Personen. Damit 

geht Humankapital verloren und die Entwicklungs

und Innovationsfähigkeit dieser Entsendeländer leidet. 

Das Dilemma, welches sich aus der Abwanderung von 

(hoch-)qualifizierten Menschen aus weniger entwi

ckelten Gegenden nach Deutschland ergibt, soll vor 

allem durch Programme der Rückkehrförderung bzw. 

durch zirkuläre Migration gelöst werden. Zu diesem 

Zweck hat das Bundesministerium für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)135 spezielle 

Ausbildungsgänge und Trainings für Rückkehrwillige 

gefördert und jene mit zusätzlichen Finanzmitteln 

ausgestattet, die in ihr Herkunftsland zurückgehen 

wollten, um dort im Bereich der Entwicklungszu

sammenarbeit tätig zu sein (vgl. BMZ 2008: 184). In 

Anlehnung an europäische Initiativen werden zudem 

Mobilitätspartnerschaften bzw. Konzepte der zirkulä

ren Migration auf Ebene des Bundes verwirklicht. So 

wurde etwa jüngst im Jahr 2009 eine Mobilitätspart

134  http://www.giz.de/ 

135  www.bmz.de 

nerschaft mit Georgien vereinbart, an der sich auch 

Deutschland beteiligt (zu zirkulärer Migration vgl. 

Schneider/Parusel 2011). 

Ähnlich wie in anderen europäischen Staaten ist auch 

in Deutschland in jüngerer Zeit eine Tendenz zu er

kennen, die Migrationsorganisationen bzw. die jewei

lige Diaspora vor Ort einzubinden (vgl. de Haas 2006: 

85; Borchers 2008: 479), um das entwicklungspolitische 

Potenzial von Migranten zu fördern. Häufig engagie

ren sich Migranten für die Entwicklung ihrer Her

kunftsländer und führen Spenden-, Ausbildungspro

jekte oder privatwirtschaftliche Aktivitäten in ihren 

Herkunftsländern durch. Migranten sind aber auch 

Träger von so genannten sozialen Rücküberweisungen 

(social remittances). Sie transferieren etwa durch Besu

che in der Heimat oder Hilfsprojekte know-how, Wer

te und Standards, die sie in ihrem Auswanderungsland 

erworben haben und können damit Entwicklungsim

pulse in ihren Herkunftsländern setzen. 

Akteure und Initiativen 
In Anlehnung an entsprechende Initiativen des briti

schen Entwicklungsministeriums hat das BMZ Ende 

2007 eine Website für Rücküberweisungen in Betrieb 

genommen.136 Ziel ist es, die Überweisungskosten für 

entsprechende Geldtransfers von Migranten im In

ternet transparent zu machen und damit den Wettbe

werb im Markt zu fördern. 

Durch das Alumniportal Deutschland fördert das BMZ 

die Bildungsmobilität und den Wissensaustausch.137 

Mit diesem sozialen Netzwerk können Menschen, die 

in Deutschland studiert, geforscht, gearbeitet oder sich 

weitergebildet haben, ihre Kompetenzen und Kontak

te behalten, ausbauen und für ihre persönliche und 

berufliche Entwicklung nutzen. Der World University 

Service (WUS)138 fördert, unterstützt durch das BMZ, 

u.a. mit seinem Studienbegleitprogramm Studierende 

aus Afrika, Asien und Lateinamerika in Hessen und 

bereitet die erfolgreiche Reintegration dieser Studie

renden in ihren Herkunftsländern vor. 

Die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

136  www.geldtransfair.de 

137  http://www.alumniportal-deutschland.org/ 

138  http://www.wusgermany.de/ 
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(GIZ)139 ist ein wichtiger Akteur der Entwicklungszu

sammenarbeit. Dabei handelt es sich um ein weltweit 

tätiges Bundesunternehmen der internationalen 

Zusammenarbeit für nachhaltige Entwicklung, das 

die Bundesregierung bei der Verwirklichung ihrer 

entwicklungspolitischen Ziele unterstützt. Im Hinblick 

auf die deutsche Migrations- und Entwicklungspolitik 

wird u.a. versucht, das entwicklungspolitische Poten

zial von Migration zu aktivieren. Ziel ist die Schaffung 

von „Triple-Win“-Situationen, in denen Herkunftslän

der, Aufnahmestaaten und die einzelnen Migranten 

bzw. ihre Familien gleichermaßen von gesteuerter 

Migration profitieren können. Schwerpunkte werden 

dabei auf die Erleichterung von Rücküberweisungen, 

Förderung von Investitionen im privatwirtschaft

lichen Sektor durch Rückkehrer und Diaspora-

Gemeinschaften, Migrationspolitikberatung und die 

berufliche Qualifizierung gelegt (vgl. GTZ 2008; GIZ 

2011). Die damalige GTZ hat bereits 2003 ein Projekt zu 

Migration und Entwicklung aufgelegt und Programme 

und Strategien zum Thema entwickelt, die u.a. darauf 

abzielten, entwicklungspolitische Aktivitäten von 

Migrantenorganisationen fachlich, organisatorisch 

und finanziell zu unterstützen. Im Zuge der Struktur

reform der deutschen Entwicklungspolitik werden 

Migrantenorganisationen in Deutschland, die sich in 

ihrem Herkunftsland engagieren, seit 2011 nunmehr 

durch das Centrum für Internationale Migration und 

Entwicklung (CIM) unterstützt.140 

Die deutsche Entwicklungspolitik berät im Rahmen 

der so genannten Migrationspolitikberatung aber 

auch Herkunftsländer etwa bei der Reintegration von 

Rückkehrern und beim Wissenstransfer durch Migran

ten (vgl. BMZ 2011: 16; GIZ 2011). Auch die Konsulate 

der Herkunftsländer von Migranten sollen durch die 

Migrationspolitikberatung in die Lage versetzt werden, 

ihre Diaspora bei transnationalen zivilgesellschaftli

chen, aber auch privatwirtschaftlichen Aktivitäten zu 

unterstützen. 

Weitere Organisationen der deutschen Entwicklungs

politik, die im Auftrag des BMZ tätig sind und sich 

vorrangig um die Wiedereingliederung von Migranten 

aus Entwicklungsländern kümmern, die während 

ihres Aufenthaltes in Deutschland Fachkompetenzen 

139  www.gtz.de 

140 http://www.cimonline.de/documents/CIM_Web_Fly
er_Diaspora.pdf 

erworben haben: Die Zentrale Auslands- und Fachver

mittlung (ZAV) bei der Bundesagentur für Arbeit,141 

die sich am Programm „Rückkehrende Fachkräfte“ 

beteiligt (CIM),142 sowie die Deutsche Investitions- und 

Entwicklungsgesellschaft (DEG),143 die ein Unterneh

men der öffentlichen KfW-Bankengruppe ist und die 

Abwicklung von Existenzgründungsprogrammen 

betreut. Ferner unterstützt das BMZ das seit 2010 

unter dem Dach der GIZ angesiedelte gemeinnützige 

Unternehmen InWent (Internationale Weiterbildung 

und Entwicklung),144 das Maßnahmen zum Kompe

tenzaufbau für Fach- und Führungskräfte durchführt 

sowie die Netzwerkbildung unterstützt. Die Alexander

von-Humboldt-Stiftung ermöglicht hochqualifizierten 

Wissenschaftlern Forschungsaufenthalte in Deutsch

land. Von besonderer entwicklungspolitischer Rele

vanz sind Stipendien für Wissenschaftler aus Partner

ländern der deutschen Entwicklungszusammenarbeit, 

die bei ihrer entwicklungspolitischen Forschung durch 

einen Aufenthalt in Deutschland unterstützt wer

den.145 Der Deutsche Akademische Austauschdienst 

(DAAD)146 als weiterer einschlägiger Akteur bietet in 

Transformations- und Entwicklungsländern umfas

sende Programme an, in denen der Austausch von 

Wissenschaftlern und Lehrpersonal gefördert wird. 

Neben diesen halbstaatlichen bzw. gemeinnützigen In

itiativen gibt es eine Reihe weiterer Nicht-Regierungs

organisationen, die im Feld der Entwicklungsarbeit im 

Zusammenhang mit Migration tätig sind, wie etwa der 

Evangelische Entwicklungsdienst (EED),147 der u.a. ein 

Reintegrationsprogramm für Fachkräfte anbietet, die 

in ihre Heimatländer zurückkehren möchten, oder die 

verschiedenen politischen Stiftungen. 

In Anbetracht der weiterhin intensiv geführten 

Debatte um den Zusammenhang von Migration und 

Entwicklung auf internationaler und europäischer 

Ebene (vgl. Kap. 5) wurden Konzepte und Programme 

des Handlungsfeldes „Migration und Entwicklung“ 

sowohl auf Bundes- als auch auf Länder- und kommu

naler Ebene entwickelt. Der Beschluss der Ministerprä

sidenten der Länder zur Entwicklungspolitik aus dem 

141 www.ba-auslandsvermittlung.de 

142 http://www.zav-reintegration.de/; vgl. 4.1.7.2 

143 www.deginvest.de 

144 www.inwent.org 

145 http://www.humboldt-foundation.de/web/start.html 

146 www.daad.de 

147 www.eed.de 
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Jahr 2008 nimmt sich der entwicklungspolitischen 

Bildungsarbeit sowie „Migration und Entwicklung“ 

an und einzelne Länder kooperieren mit entwick

lungspolitisch aktiven Migrantenorganisationen (z.B. 

Rheinland-Pfalz148 oder Baden-Württemberg149). In 

Nordrhein-Westfalen wurden innerhalb des damali

gen Ministeriums für Generationen, Familie, Frauen 

und Integration gesonderte Zuständigkeiten definiert; 

das Ministerium hat Vernetzungsstrukturen sowie 

Projekte von Migrantenselbstorganisationen in Afrika 

gefördert, um damit die Handlungsfähigkeit der Di

asporagemeinden zu stärken („Capacity Building“).150 

Wegen nur geringer Kompetenzen der Kommunen 

im Bereich der Entwicklungspolitik wird das Hand

lungsfeld von „Migration und Entwicklung“ auf Ebene 

der Kommunen in erster Linie von Akteuren der 

Integrationspolitik umgesetzt, die die Kooperation mit 

Migrantenorganisationen stärken. Kommunen unter

stützen u.a. die entwicklungspolitische Bildungsarbeit, 

wie sie in vielen Fällen von Migrantenorganisationen 

angeboten wird. Das BMZ hat mit der überregiona

len Servicestelle „Kommunen in der einen Welt“ ein 

Projekt bei InWent eingerichtet, das die Kooperation 

von Kommunen und entwicklungspolitisch aktiven 

Migrantenorganisationen unterstützt.151 

4.2.3  Sicherheitspolitik 

Seit den Anschlägen vom 11. September 2001 in den 

USA wurden auch in Deutschland kontinuierlich 

legislative und institutionelle Maßnahmen ergrif

fen, um der veränderten Bedrohungslage durch den 

internationalen, islamistischen Terrorismus und der 

wachsenden Bedeutung von Migrationsaspekten in 

Sicherheitsfragen Rechnung zu tragen. 

Im legislativen Bereich stehen die sogenannten 

Sicherheitspakete im Vordergrund. Diese Änderungen 

betrafen – teils unmittelbar, teils indirekt – auch das 

Aufenthalts- und Asylrecht sowie weitere Rechte von 

148 http://www.ism.rlp.de/no_cache/internationale
zusammenarbeit/?cid...did... 

149 http://www.baden-wuerttemberg.de/fm7/2028/Leitlini
en-EZ210110.pdf 

150 Vgl. z.B. die Datenbank www.AFRIKA-NRW.net, durch die 
afrikanische Vereine die Möglichkeit haben, ihre Arbeit 
und ihre Aktivitäten einer größeren Öffentlichkeit vorzu
stellen. 

151 http://www.service-eine-welt.de/home/index.html 

Ausländern. Mit dem „Sicherheitspaket I“ vom Novem

ber 2001 wurde vor allem das Vereinsgesetz152 dahinge

hend ausgeweitet, dass es etwa auch auf fundamental

islamistische Religionsvereine angewandt werden 

kann. Durch eine Ergänzung des Strafgesetzbuches 

können Mitgliedschaft bzw. Unterstützung terroris

tischer Gruppierungen auch dann verfolgt werden, 

wenn diese nicht in Deutschland ansässig sind. Das 

zweite, im Dezember 2001 verabschiedete Gesetzes

paket (Terrorismusbekämpfungsgesetz)153 änderte u.a. 

das Ausländergesetz, das Asylverfahrensgesetz und 

das Ausländerzentralregistergesetz und stärkte die 

Kompetenzen der klassischen Sicherheitsbehörden 

(Polizei und Nachrichtendienste). Weitere Maßnahmen 

der Terrorabwehr, die ursprünglich in einem geplan

ten, aber nicht verabschiedeten „Sicherheitspaket III“ 

enthalten waren, wurden inzwischen realisiert. Dazu 

gehören: 

� Die Übertragung von Präventionsbefugnissen 

auf das Bundeskriminalamt im sogenannten 

BKA-Gesetz;154 

� Die Verabschiedung des Terrorismusbe

kämpfungsergänzungsgesetzes;155 

� Verabschiedung eines Gesetzes zur Einrichtung 

der sogenannten Anti-Terror-Datei.156 

Im Aufenthaltsgesetz sowie im Asylverfahrensgesetz 

wurde in Anlehnung an die Regelungen der sogenann

ten Qualifikationsrichtlinie umfassend der Ausschluss 

von der Asyl- und Flüchtlingsanerkennung bzw. vom 

Zurückweisungsverbot bei schwerwiegenden Ge

fährdungen der Sicherheit verankert. Explizit werden 

dabei z.B. Verbrechen gegen den Frieden oder die 

152 Gesetz zur Regelung des öffentlichen Vereinsrechts (Ver
einsgesetz) vom 5. August 1964 (BGBl. I, S. 593). 

153 Gesetz zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus 
(Terrorismusbekämpfungsgesetz) vom 9. Januar 2002 
(BGBl I, S. 361). 

154 Gesetz zur Abwehr von Gefahren des internationalen 
Terrorismus durch das Bundeskriminalamt vom 25. 
Dezember 2008 (BGBl. I, S. 3083). 

155 Dieses Gesetz verlängerte u.a. die ursprünglich auf 
fünf Jahre befristeten, durch Evaluierung in der Praxis 
bewährten Maßnahmen des Terrorismusbekämpfungs
gesetzes um weitere fünf Jahre. 

156 Gesetz zur Errichtung gemeinsamer Dateien von Polizei
behörden und Nachrichtendiensten des Bundes und der 
Länder (Gemeinsame-Dateien-Gesetz) vom 22. Dezember 
2006 (BGBl. I, S. 3409). 
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Menschlichkeit sowie Gefährdungen der Sicherheit 

der Bundesrepublik genannt („Terrorismusvorbehalt“; 

vgl. insb. §§ 25 Abs. 3 Satz 2, 60 Abs. 8 AufenthG, § 3 

Abs. 2 AsylVfG). 

Kooperation der Behörden 
Im Rahmen der verschiedenen gesetzlichen Maß

nahmen wurden auch die Zusammenarbeit zwischen 

deutschen Auslandsvertretungen und den Sicherheits

behörden intensiviert sowie die Möglichkeiten zur 

Identitätsfeststellung und zum Informationsaustausch 

zwischen Sicherheits- und Migrationsbehörden deut

lich erweitert. Der Grundsatz, das Asyl- bzw. Auslän

derrecht auch als Bestandteile des Gefahrenabwehr

rechts zu begreifen, drückt sich nunmehr auch in einer 

2007 neu in das Aufenthaltsgesetz eingefügten Koor

dinierungsaufgabe des Bundesamtes für Migration 

und Flüchtlinge als zentraler Migrationsbehörde aus: 

Gemäß § 75 Nr. 11 koordiniert das BAMF die Informa

tionsübermittlung und Auswertung von Erkenntnis

sen diverser sicherheitsrelevanter Bundesbehörden, 

insbesondere des BKA und des Bundesamtes für 

Verfassungsschutz, zu „Ausländern, bei denen wegen 

Gefährdung der öffentlichen Sicherheit ausländer-, 

asyl- oder staatsangehörigkeitsrechtliche Maßnahmen 

in Betracht kommen“. 

Wesentliche institutionelle Maßnahmen auf Bun

des- und Landesebene sind ferner die Einrichtung des 

Gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrums (GTAZ) 

im Jahr 2004, die Bildung von Arbeitsgruppen, um den 

Aufenthalt islamistischer bzw. extremistischer auslän

discher Gefährder zu beenden oder zu beschränken 

(seit 2004), sowie die Gründung des Gemeinsamen 

Analyse- und Strategiezentrums illegale Migration 

(GASiM) im Jahr 2006. 

Die mehr als einhundert Spezialisten aus Bund und 

Ländern im GTAZ nehmen zielgerichtete Bewertun

gen aktueller Gefährdungshinweise vor, stimmen 

operative Maßnahmen ab und stellen Hintergrund

analysen bereit. Neben dem Bundeskriminalamt und 

dem Bundesamt für Verfassungsschutz arbeiten der 

Bundesnachrichtendienst, die Kriminal- und Verfas

sungsschutzämter der Länder, die Bundespolizei, das 

Zollkriminalamt, der Militärische Abschirmdienst, 

der Generalbundesanwalt sowie das Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge im GTAZ mit. 

In den Arbeitsgruppen des Bundes und der Länder ar

beiten Sicherheits- und Migrationsbehörden fallbezo

gen und gezielt zusammen. Insbesondere bei Personen 

mit extremistischem bzw. terroristischem Hinter

grund soll frühzeitig erkannt werden, ob Maßnahmen 

der Aufenthaltsbeendigung oder Überwachung, zum 

Widerruf bzw. zur Rücknahme der Asyl- oder Flücht

lingsanerkennung, zur Verhinderung der (Wieder-) 

Einreise, zur Verhinderung bzw. zum Widerruf oder 

zur Rücknahme von Einbürgerungen angezeigt sind. 

Die erste Kooperation dieser Art institutionalisierte 

das Bundesland Bayern. Seit Ende 2004 operiert hier 

eine Arbeitsgruppe, die sich vorrangig mit Fällen aus 

dem Bereich des Islamismus beschäftigt. Unter dem 

Namen BIRGiT (Beschleunigte Identifizierung und 

Rückführung von Gefährdern aus dem Bereich des 

islamistischen Terrorismus und Extremismus) führen 

Spezialisten der Ausländerbehörden, des Verfas

sungsschutzes, der Polizei und anderer Behörden alle 

Informationen am runden Tisch zusammen, die zu 

entsprechenden Personen existieren, um deren Aus

weisung bzw. Abschiebung zu erleichtern. Inzwischen 

wurden ähnliche Arbeitsgruppen auch in anderen 

Bundesländern eingerichtet. 

Eine zentrale Maßnahme der behördlichen Koope

ration in Fragen der nationalen Sicherheit in Zusam

menhang mit Einreise- und Aufenthaltsfragen ist das 

im Jahr 2006 gegründete Gemeinsame Analyse- und 

Strategiezentrum illegale Migration (GASiM). Das 

GASiM ist eine ständige Informations-, Koordinations

und Kooperationsplattform verschiedener Bundesbe

hörden, darunter Bundespolizei, Bundeskriminalamt, 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Zollverwal

tung (Finanzkontrolle Schwarzarbeit), Bundesamt für 

Verfassungsschutz, Bundesnachrichtendienst sowie 

Auswärtiges Amt. Durch den verbesserten Informati

onsaustausch ist das Netzwerk in der Lage, das Hellfeld 

irregulärer Migration in und durch die Bundesrepublik 

Deutschland ganzheitlich abzubilden. Eine Früh

warnfunktion ist hierdurch gegeben und strategische 

und einzelfallbezogene Handlungsoptionen können 

entworfen werden. 

Präventionskooperation 
Im Zuge dieser Entwicklung wurde die Präventionsar

beit ein weiterer, wesentlicher Bestandteil der Behör

denzusammenarbeit. Zur Förderung der Kooperation 
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von Sicherheitsbehörden und muslimischen Orga

nisationen wurde im Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge eine „Clearingstelle Präventionskoope

ration“ des Gesprächskreises Sicherheit bei der DIK 

eingerichtet. Ziele und Aufgaben der Clearingstelle 

bestehen im Wesentlichen darin, Unterstützungsarbeit 

zu leisten beim Aufbau eines bundesweiten Netzwer

kes von Ansprechpartnern bei Sicherheitsbehörden 

und muslimischen Organisationen, von Aus- und 

Fortbildungsprojekten der Sicherheitsbehörden, der 

sicherheitsbehördlichen Informationsangebote an 

Muslime, bei der Erstellung von Informationsmate

rialien sowie Ansprechpartner für die interessierte 

Öffentlichkeit zu sein. 

Die Innenstaatssekretäre von Bund und Ländern 

haben am 30. September 2009 die Einrichtung eines 

neuen GTAZ-Forums zum Thema „Deradikalisierung“ 

beschlossen. Der ganzheitliche Ansatz zur Bekämp

fung des islamistischen Terrorismus wurde so um eine 

weitere Komponente der Zusammenarbeit erwei

tert. Zwar richtet sich der Auftrag an alle im GTAZ 

vertretenen Behörden; in Anbetracht der Aufgabe 

dieses Forums kommt jedoch den Landesbehörden 

naturgemäß eine herausgehobene Rolle zu. Ziele sind 

Erfahrungs- und Informationsaustausch über „good 

practices“ sicherheitsbehördlicher Maßnahmen und 

Handlungsansätze zur Bekämpfung von Radikalisie

rung im islamistischen Milieu und die Entwicklung 

von Maßnahmen, die aktiv gegen die islamistische 

Szene in Deutschland gerichtet sind und/oder deradi

kalisierend auf die Szene einwirken. 

Ausländer und Kriminalität 
Folgt man den Statistiken des Bundeskriminalam

tes, so ist Kriminalität unter Ausländern seit einigen 

Jahren leicht rückläufig. Im Jahr 2010 waren rund 22 % 

der Tatverdächtigen Nichtdeutsche, während es in den 

frühen 1990er Jahren meist um die 30 % waren (1993: 

33,6 %). Die Kriminalitätsbelastung der Deutschen 

und Nichtdeutschen ist jedoch nicht miteinander 

vergleichbar, auch wenn der Anteil der ausländi

schen Tatverdächtigen relativ zu ihrem Anteil an der 

Gesamtbevölkerung vergleichsweise hoch ist. Zum 

einen bestehen deutliche Unterschiede in der Alters-, 

Geschlechts- und Sozialstruktur, zum anderen sind 

nicht alle tatverdächtigen Ausländer auch in der all

gemeinen Bevölkerungsstatistik vertreten. Schließlich 

betrifft ein nicht unwesentlicher Anteil der Delikte 

Strafsachen, die grundsätzlich nur von Ausländern 

begangen werden können, wie etwa Verstöße gegen 

Aufenthaltsvorschriften. Zwei Kriminalitätsbereiche 

weisen einen besonders hohen Anteil ausländischer 

Tatverdächtiger auf: die organisierte Kriminalität und 

die Schleusungskriminalität. In diesen grenzüber

schreitenden Bereichen arbeiten die deutschen Sicher

heits- und Strafverfolgungsbehörden eng mit Europäi

schen Institutionen wie EUROPOL157 oder FRONTEX158 

zusammen und unterstützen diese. 

Gerade im Bereich der Schleusung und in der organi

sierten Drogen- und Prostitutionskriminalität werden 

Ausländer auch häufig zu Opfern von Straftaten. Seit 

der Umsetzung der EU-Opferschutzrichtlinie kann 

nach § 25 Abs. 4 a AufenthG Ausländern, die Opfer des 

Menschenhandels wurden, die Erlaubnis zum vorü

bergehenden Aufenthalt erteilt werden, um in einem 

Strafverfahren auszusagen. 

4.2.4  Gesundheitspolitik 

Einrichtungen des Gesundheitswesens und ihre Ange

stellten müssen sich immer stärker auf die wachsende 

Gruppe der Zuwanderer innerhalb ihrer Klientel 

einstellen, die zum Teil andere Bedürfnisse als die 

Mehrheitsgesellschaft hat. Sprachliche und kulturelle 

Probleme können die Inanspruchnahme von Ange

boten der gesundheitlichen Versorgung erschweren. 

Daher erscheint es vorrangig, die interkulturelle 

Kompetenz der im medizinischen Bereich Beschäftig

ten zu verbessern und das Angebot an mehrsprachigen 

Informationsbroschüren zu erweitern (Salman et al. 

2007: 17, 19; Robert Koch-Institut 2008: 7, 8, 123). 

Gesundheit von Migranten 
Spezifische Gesundheitsprobleme bei Migranten kön

nen zum einen aus importierten Krankheiten resul

tieren, die in ihren Herkunftsländern weiter verbreitet 

bzw. eine Folge unzureichender Gesundheitsversor

157 Das Europäische Polizeiamt EUROPOL soll die polizei
liche Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten 
zur wirksamen Bekämpfung von Terrorismus, illegalem 
Drogenhandel und sonstigen schwerwiegenden Formen 
internationaler Kriminalität intensivieren; www.europol. 
europa.eu. 

158 Die europäische Grenzschutzagentur FRONTEX koordi
niert die operative Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten 
im Bereich des Schutzes der Außengrenzen; www.fron
tex.europa.eu. 
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gung vor Ort oder erlittener Traumatisierungen sind. 

Zum anderen kann es sich dabei um körperliche und 

seelische Gesundheitsstörungen handeln, die nach der 

Übersiedlung nach Deutschland entstehen, wie etwa 

psychosozialer Stress aufgrund von Integrationspro

blemen, sozioökonomischer Aspekte oder erlittener 

fremdenfeindlicher Gewalt. Im Gegensatz dazu sind 

Migranten von einigen Krankheiten – z.B. bestimmten 

Krebsarten – weniger häufig betroffen und verfügen 

bisweilen über soziale Ressourcen, die sich positiv 

auf die Gesundheit auswirken (Krämer/Baune 2004: 

14; Salman et al. 2007: 17; Robert Koch-Institut 2008: 

7). Immer wichtiger wird auch das Thema Pflegebe

dürftigkeit von Migrantinnen und Migranten sowie 

Angebot und Nachfrage entsprechender Pflegedienst

leistungen (vgl. Kohls 2012). 

Anspruch auf medizinische Leistungen und Zugang zu 
Behandlung 
Ausländer mit einer Aufenthalts- oder Niederlassungs

erlaubnis sind in der Regel über die sozialen Pflicht

versicherungen abgesichert. Asylbewerber, Flüchtlinge 

und geduldete Ausländer haben nach dem Asylbe

werberleistungsgesetz Anspruch auf die erforderli

che ärztliche und zahnärztliche Behandlung akuter 

Erkrankungen und Schmerzzustände. Ebenso haben 

werdende Müttern und Wöchnerinnen Anspruch auf 

medizinische Hilfe und Betreuung. Sonstige Leistun

gen können im Einzelfall gewährt werden. Ausländer, 

die mindestens vier Jahre lang Leistungen nach § 3 des 

AsylbLG erhalten und in dieser Zeit die Dauer des Auf

enthalts nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst 

haben, erhalten normale medizinische Versorgungs

leistungen nach dem Sozialgesetzbuch. 

Irreguläre Migranten sind aufgrund ihrer oftmals 

außergewöhnlichen Lebens- und Arbeitsumstände be

sonderen Gesundheitsrisiken ausgesetzt. Obwohl auch 

sie einen Rechtsanspruch auf medizinische Behand

lung in Notsituationen haben, nehmen sie diese aus 

Angst davor, entdeckt zu werden, oftmals nicht wahr. 

Tatsächlich stellt sich dabei die Frage der notwendigen 

Kostenübernahme, an die wiederum grundsätzlich 

Übermittlungspflichten anknüpfen, sofern die zustän

digen Sozialämter eingeschaltet werden. Als einzige 

staatliche Stelle bieten die städtischen Gesundheits

ämter Personen ohne Versicherungsschutz anonyme 

Beratungen und Untersuchungen an und übernehmen 

im Einzelfall auch die Kosten für eine Krankenhausbe

handlung. Dies ist jedoch ausschließlich zur Verhü

tung seuchenrelevanter Krankheiten möglich (Sinn et 

al. 2006: 98-101). De facto führt die Nicht-Inanspruch

nahme öffentlicher Leistungen dazu, dass die Betreu

ung von illegal Aufhältigen weitgehend den nicht

staatlichen Akteuren überlassen bleibt. Nichtstaatliche 

Akteure, die sich mit irregulären Migranten befassen, 

sind unter anderem der Deutsche Caritasverband,159 

das Diakonische Werk,160 der Flüchtlingsdienst der 

Jesuiten,161 die Ökumenische Bundesarbeitsgemein

schaft (BAG) Asyl in der Kirche,162 der Deutsche 

Paritätische Wohlfahrtsverband,163 Pro Asyl und die 

verschiedenen Flüchtlingsräte bzw. der Arbeitskreis 

Asyl (vgl. 2.1.3.1), der Malteser Hilfsdienst164 und die 

Büros für medizinische Flüchtlingshilfe. Die Flücht

lingshilfebüros gibt es in verschiedenen deutschen 

Städten; hier werden Arztpraxen bzw. Krankenhäuser 

vermittelt, in denen irreguläre Migranten günstig oder 

entgeltfrei Hilfe erhalten können.165 In einigen Städten 

existieren zudem Kooperationsvereinbarungen zwi

schen Gesundheitsämtern und Entbindungskliniken. 

Im Rahmen dieser Vereinbarung können schwangere 

Frauen ihre Kinder für einen geringfügigen Anteil der 

normalen Kosten entbinden. Sofern die Patienten über 

ausreichend finanzielle Mittel verfügen, müssen diese 

Kosten selbst getragen werden. 

In den letzten Jahren gab es jedoch einige pragmati

sche Schritte im Hinblick auf die erleichterte Nut

zung medizinischer Notversorgung durch irreguläre 

Migranten. So sieht die am 31. Oktober 2009 in Kraft 

getretene Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum 

Aufenthaltsgesetz (AVwV-AufenthG) vor, dass sich 

illegal aufhältige Ausländer fortan in Krankenhäusern 

behandeln lassen können, ohne befürchten zu müssen, 

entdeckt zu werden. § 87 Abs. 2 AufenthG regelt die 

Übermittlungspflichten öffentlicher Stellen gegen

über den Ausländerbehörden u.a. in dem Fall, dass der 

öffentlichen Stelle (beispielsweise einem Sozialamt) 

der Aufenthalt eines Ausländers ohne Aufenthaltstitel 

oder Duldung bekannt wird. § 88 Abs. 2 AufenthG in 

Verbindung mit § 203 Strafgesetzbuch schränkt die 

159 www.caritas.de 

160 www.diakonie.de 

161 www.jesuiten-fluechtlingsdienst.de 

162 www.kirchenasyl.de 

163 www.der-paritaetische.de 

164 www.malteser.de 

165 Z.B. das Medibüro Berlin (www.medibuero.de) und das 
Medinetz in Mainz (www.medinetzmainz.de). 
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Übermittlungspflichten jedoch insoweit ein, als per

sonenbezogene Daten, die der öffentlichen Stelle z.B. 

von einem Arzt oder Apotheker zugänglich gemacht 

werden, wegen der Vorschriften zur Wahrung und des 

Schutzes von Privatgeheimnissen grundsätzlich nicht 

an die Ausländerbehörde übermittelt werden dürfen. 

Die AVwV-AufenthG präzisiert unter Ziffer 88.2.3 der 

AVwV-AufenthG, dass auch „das mit der Abrechnung 

befasste Verwaltungspersonal öffentlicher Kranken

häuser“ zum Personenkreis nach § 203 Abs. 1 Nr. 1 

Strafgesetzbuch (Ärzte, Zahnärzte, Apotheker oder 

Angehörige eines anderen Heilberufs) zugehörig zu 

betrachten ist. Wenn somit Ärzte auf dem Weg der 

Kostenabrechnung personenbezogene Daten irregu

lärer Ausländer an die Sozialbehörden melden, ist es 

diesen nunmehr untersagt, die entsprechenden Daten 

weiterzuleiten („verlängerter Geheimnisschutz“). 

Projekte und Informationsangebote 
Eine wichtige Informationsquelle ist die bundes

weite Datenbank „Gesundheitsförderung bei sozial 

Benachteiligten“166 der Bundeszentrale für gesund

heitliche Aufklärung (BzgA).167 Sie enthält Angebote, 

Projekte und Maßnahmen, die sich u.a. an Migranten 

richten. Ein weiteres Angebot ist der Informations-

dienst Migration und öffentliche Gesundheit,168 der 

sich insbesondere an Fachleute richtet, die im Arbeits

bereich Migration und Gesundheit tätig sind. Das Fo

rum für kultursensible Altenhilfe169 ist ein freiwilliger 

Zusammenschluss einschlägiger Verbände, Organisa

tionen und Institutionen zum Erfahrungsaustausch 

sowie als Plattform für Lobbyarbeit. 

4.2.5  Antidiskriminierungspolitik 

Erst seit kurzer Zeit existieren gesonderte rechtliche 

Grundlagen und politische Zuständigkeiten für den 

Bereich Antidiskriminierung, die zuvor relativ ver

streut waren (Baer 2005). Seit dem 18. August 2006 gilt 

in Deutschland das Allgemeine Gleichbehandlungsge

setz (AGG).170 Es setzt vier europäische Antidiskrimi

166 www.gesundheitliche-chancengleichheit.de 

167 www.bzga.de 

168 www.infodienst.bzga.de 

169 www.kultursensible-altenhilfe.de 

170 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) vom 14. 
August 2006 (BGBl. I, S. 1897). 

nierungsrichtlinien in deutsches Recht um. Das Ziel 

des Gesetzes besteht vorrangig darin, rassistische Dis

kriminierungen oder Diskriminierungen, die aufgrund 

der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion 

oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters 

oder der sexuellen Identität erfolgen, zu verhindern 

oder zu beseitigen. 

Im Zusammenhang mit Zuwanderung und Asyl sind 

vorrangig die Bestandteile des Gesetzes relevant, die 

auf die EU-Antirassismusrichtlinie171 zurückgehen. Die 

Antirassismusrichtlinie wird in Deutschland jedoch 

nicht nur durch das Allgemeine Gleichbehandlungsge

setz umgesetzt, sondern auch durch zahlreiche Maß

nahmen des Bundes und der Länder gegen Rechtsext

remismus, Rassismus, Antisemitismus sowie rassistisch 

oder rechtsextremistisch motivierte Gewalt. 

Institutionen und Projekte 
Arbeits- oder zivilrechtliche Verstöße gegen das 

Gleichbehandlungsrecht werden durch die allge

meine Gerichtsbarkeit geahndet. Eine unabhängige 

Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS)172 sorgt 

im Zusammenhang mit dem AGG außergerichtlich 

für die Unterstützung von Personen, die wegen ihrer 

ethnischen Herkunft, rassistisch motiviert bzw. aus 

anderen Gründen Diskriminierungen erfahren haben. 

Sie informiert über Ansprüche der Betroffenen, 

Möglichkeiten des rechtlichen Vorgehens, Beratungs

angebote durch Dritte und versucht, mediatorisch 

zu wirken. Die Aufgaben der ADS liegen im Bereich 

Öffentlichkeitsarbeit, Maßnahmen zur Verhinderung 

von Benachteiligungen sowie Durchführung wissen

schaftlicher Untersuchungen. Alle vier Jahre legt die 

ADS dem Deutschen Bundestag einen Antidiskrimi

nierungsbericht vor. Zur Förderung des Dialogs mit 

gesellschaftlichen Gruppen existiert bei der ADS ein 

Beirat, in den Vertreter verschiedener Organisationen 

berufen wurden, die im Bereich der Antidiskriminie

rungsarbeit aktiv sind. 

171 Richtlinie 2000/43/EG des Rates vom 29. Juni 2000 zur 
Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne 
Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft. 

172 www.antidiskriminierungsstelle.de 
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Konkrete Handlungsfelder und Projekte der ADS 

im Bereich der ethnischen Gleichstellung sind z.B. 

die interkulturelle Öffnung der Verwaltung oder die 

Gleichbehandlung von Menschen mit Migrationshin

tergrund bei der Stellenbesetzung. So hat die ADS mit 

Unterstützung des EU-Programms für Beschäftigung 

und soziale Solidarität PROGRESS und in Zusammen

arbeit mit einigen Kommunen das Projekt „Chancen 

gleich(heit) prüfen – Diversity Mainstreaming für 

Verwaltungen“ durchgeführt, aus dem hervorging, 

dass Verwaltungen einen Bedarf haben, sich mit dem 

Thema Diversity näher zu befassen und sich mitein

ander auszutauschen. Im Rahmen des Projekts wurde 

daher eine Handreichung für Verwaltungsbeschäftigte 

erarbeitet (vgl. ADS 2012: 24). 

Auf der Grundlage des Pilotprojekts „Anonymisierte 

Bewerbungsverfahren“ hat die ADS Erkenntnisse und 

Handlungsempfehlungen für Arbeitgeber heraus

gegeben; denn anders als in vielen Ländern wird in 

Deutschland bislang nicht auf das Bewerbungsfoto 

(das oftmals eine ethnische Herkunft erkennen lässt) 

verzichtet. Für das Projekt testeten verschiedene 

Unternehmen und öffentliche Verwaltungen für 12 

Monate ein Stellenbesetzungsverfahren mit völlig 

anonymisierten Bewerbungen. Deutlich wurde, dass 

bei Anonymisierung von Bewerbungen tendenziell 

Chancengleicheit herrscht, insbesondere dass Frauen 

und Bewerber mit Migrationshintergrund verbesserte 

Chancen haben, auf der Grundlage ihrer Bewerbung 

zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden 

(vgl. ADS 2012a: 47). 
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5 Schlussbemerkungen
 

Die umfassende Reform des deutschen Zuwande

rungsrechts im Jahr 2005 brachte eine Vielzahl von 

Änderungen bei der Organisation und Verwaltung 

der Zuwanderungs- bzw. Asylpolitik mit sich. Einige 

Vorschriften bedeuteten einen Wandel bestimmter 

Routinen und Verwaltungsverfahren oder geänderte 

institutionelle Zuständigkeiten. An verschiedenen 

Stellen wurden Rechts- und Verwaltungspraxis weiter

entwickelt. Zusätzlich waren mehrere aufenthalts- und 

asylrechtliche Richtlinien der Europäischen Union in 

deutsches Recht umzusetzen. Die Implementierung 

erfolgte durch entsprechende Umsetzungsgesetze in 

den Jahren 2007, 2009, 2011 und 2012. 

Die folgenden Abschnitte bieten eine knappe analy

tische Zusammenfassung ausgewählter Fragen der 

Weiterentwicklung der Asyl- und Migrationssysteme 

in Deutschland unter Berücksichtigung der durch 

Richtlinien und Verordnungen der Union vorgegebe

nen Politik. 

Asylrecht und nationale Aufnahmeverfahren 
Das deutsche Recht enthält zahlreiche nationale Vor

schriften zu Aufenthaltsgewährung aus völkerrecht

lichen, humanitären oder politischen Gründen. Seit 

Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes 2005 sowie 

des Richtlinienumsetzungsgesetzes von 2007 wurden 

die bereits bestehenden nationalen Bestimmungen zur 

Aufnahme von Asylbewerbern und anderen Schutz

suchenden durch europäisches Recht komplementiert 

bzw. an das EU-Recht angepasst. Die im Aufenthalts

gesetz festgesetzten nationalen Schutzformen stehen 

jedoch nicht in Konkurrenz zum Schutzsystem auf 

europarechtlicher Grundlage, sondern bieten eine 

notwendige Ergänzung im Sinne eines umfangreichen 

und wirksamen Schutzsystems (vgl. Parusel 2010). Die 

nationalen Vorschriften wurden in den vergangenen 

Jahren u.a. für unabhängig vom Asylsystem durchge

führte humanitäre Aufnahmeaktionen genutzt.173 

Steuerung der Arbeitsmigration und Fachkräftesiche
rung 
Auf der operativen Ebene der Aufnahme von Auslän

dern in den deutschen Arbeitsmarkt brachte das neue 

Zuwanderungsgesetz eine bedeutende Innovation mit 

sich: Der bislang zweistufige Prozess, der die kommu

nalen Ausländerbehörden (für den Aufenthaltstitel 

nach Ausländerrecht) und die Bundesagentur für 

Arbeit (für die Arbeitserlaubnis nach Sozialgesetz

buch) involvierte, wurde durch ein „One-Stop“-System 

ersetzt (vgl. 4.1.6). Die Ausländerbehörden wurden zum 

Hauptansprechpartner bezüglich der Beschäftigung 

und der Aufenthaltserlaubnis, die nunmehr in einem 

einzigen Verwaltungsakt erteilt werden können. So

fern bei verschiedenen Tätigkeiten und Berufsfeldern 

eine Billigung – und ggf. eine Prüfung der Situation 

am Arbeitsmarkt – durch die Bundesagentur für Arbeit 

notwendig ist, wird das Ergebnis von dort den Auslän

derbehörden übermittelt. 

Trotz der Hinwendung zu einer arbeitsmarktorien

tierten Steuerung der Zuwanderung und vereinfachter 

Verfahrensschritte konnte Deutschland in den ersten 

Jahren nach Inkrafttreten des Aufenthaltsgesetzes nur 

relativ wenige hochqualifizierte Zuwanderer dauerhaft 

gewinnen (vgl. Parusel/Schneider 2011). Dem versuch

te die Bundesregierung durch verschiedene gesetzliche 

und untergesetzliche Maßnahmen gegenzusteuern, 

z.B. mit dem „Aktionsprogramm der Bundesregierung 

– Beitrag der Arbeitsmigration zur Sicherung der Fach

kräftebasis in Deutschland“ vom Sommer 2008, dem 

Arbeitsmigrationssteuerungsgesetz vom Dezember 

2008, dem Gesamtkonzept zur Fachkräftesicherung 

vom Juni 2011 sowie den zuwanderungsrechtlichen 

Neuerungen im Zuge der Umsetzung der EU-Blue

Card-Richtlinie vom Juni 2012. 

Im Hinblick auf temporäre Aufenthalte zum Zweck 

der Ausbildung oder Erwerbstätigkeit verfügt 

173 Vgl. dazu im Einzelnen die Politikberichte für 2009, 2010 
und 2011 der deutschen nationalen EMN-Kontaktstelle 
unter www.emn-germany.de. 
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Deutschland über bewährte Instrumentarien und 

Rechtsgrundlagen, so etwa in den Bereichen Saison

beschäftigung, Werkvertrags- und Gastarbeitnehmer, 

die ebenfalls in den vergangenen Jahren auf dem Wege 

der Rechtsverordnung und im Zuge jeweils aktueller 

Entwicklungen an volkswirtschaftliche Bedürfnisse 

oder politische Entwicklungen auf europäischer Ebene 

angepasst worden sind (vgl. Schneider/Parusel 2011). 

Für die Migrationspolitik der Bundesrepublik be

deuteten die aufgeführten Schritte eine deutliche 

Flexibilisierung der Steuerung der erwerbsbezogenen 

Zuwanderung, insbesondere im Bereich der Hochqua

lifizierten. 

Integration 
Mit dem Zuwanderungsgesetz wurde ein Paradig

menwechsel in der Integrationspolitik vollzogen und 

Integrationsangebote wurden erstmalig rechtlich 

verankert. So haben bestimmte Zuwanderergruppen, 

d.h. Arbeitsmigranten, Selbständige, Familienange

hörige, Asylberechtigte, Flüchtlinge nach der Genfer 

Flüchtlingskonvention und jüdische Zuwanderer, 

einen Anspruch auf Teilnahme an einem 2005 einge

führten, bundesweit einheitlichen Integrationskurs; 

2012 wurden ergänzend die Voraussetzungen für 

Online-Kurse geschaffen. Seit dem Jahr 2006 bietet 

die DIK einen gesamtstaatlichen Rahmen für einen 

Dialog staatlicher Vertreter mit Repräsentanten der in 

Deutschland lebenden Muslimen. Die Integrationsan

gebote befanden sich in den letzten Jahren in einem 

kontinuierlichen Ausbau, der sich aller Voraussicht 

nach fortsetzen wird. 

Fazit und Ausblick 
Die Studie hat verdeutlicht, dass die Organisation der 

Asyl- und Zuwanderungspolitik in Deutschland auch 

nach der großen Reform des Zuwanderungsrechts im 

Jahr 2005 stetigen Veränderungen unterworfen war, 

die nicht zuletzt mit den Umsetzungserfordernissen 

durch den auf EU-Ebene erreichten Besitzstand im 

Flüchtlingsschutz und in sonstigen Bereichen der Mi

gration in Verbindung gebracht werden können. Doch 

auch unabhängig vom EU-Acquis haben aus nationa

len Diskursen heraus immer wieder Anpassungen des 

Rechts und der organisatorischen Praxis stattgefun

den, vor allem im Hinblick auf den Arbeitskräftebedarf 

und die Sicherung der zukünftigen Fachkräftebasis. 

Solche Novellierungen des mittlerweile seit mehreren 

Jahren etablierten Aufenthaltsrechts sind auch in den 

kommenden Jahren zu erwarten. 
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6.2 Nicht abschließende Auswahl von Internetseiten zum Gegenstand der Studie 

Behörden und Ministerien sowie Einrichtungen des Bundes 

Antidiskriminierungsstelle des Bundes 

www.antidiskriminierungsstelle.de 

Auswärtiges Amt 

www.auswaertiges-amt.de 

Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten 

www.aussiedlerbeauftragter.de 

Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration 

www.integrationsbeauftragte.de 

Bundesagentur für Arbeit 

www.arbeitsagentur.de 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

www.bamf.de 

Bundesamt für Verfassungsschutz 

www.verfassungsschutz.de 

Bundeskriminalamt 

www.bka.de 

Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend 

www.bmfsfj.de 

Bundesministerium des Innern 

www.bmi.bund.de 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

www.bmas.de 

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

www.bmz.bund.de 

Bundesnachrichtendienst 

www.bnd.de 

Bundespolizei 

www.bundespolizei.de 

Bundesverwaltungsamt 

www.bundesverwaltungsamt.de 

http://www.antidiskriminierungsstelle.de
http://www.auswaertiges-amt.de
http://www.aussiedlerbeauftragter.de
http://www.integrationsbeauftragte.de
http://www.arbeitsagentur.de
http://www.bamf.de
http://www.verfassungsschutz.de
http://www.bka.de
http://www.bmfsfj.de
http://www.bmi.bund.de
http://www.bmas.de
http://www.bmz.bund.de
http://www.bnd.de
http://www.bundespolizei.de
http://www.bundesverwaltungsamt.de
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Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 

www.bzga.de 

Militärischer Abschirmdienst 

www.mad.bundeswehr.de 

Zentrale Auslands- und Fachvermittlung der Bundesagentur für Arbeit 

www.ba-auslandsvermittlung.de 

Zollkriminalamt 

www.zoll.de 

Datenbanken und Informationsangebote 

Afrika – NRW 

www.AFRIKA-NRW.net 

Alumniportal Deutschland 

www.alumniportal-deutschland.org 

„Anerkennung in Deutschland“ – Informationen zur Feststellung und Anerkennung im Ausland 

erworbener Berufsqualifikationen 

www.anerkennung-in-deutschland.de
 

Centrum für internationale Migration und Entwicklung 


www.cimonline.de 


Charta der Vielfalt 


www.charta-der-vielfalt.de 


Datenbank „Anerkennung und Bewertung ausländischer Bildungsnachweise“
 

(Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland) 


www.anabin.de 


Datenbank „Gesundheitsförderung bei sozial Benachteiligten“ (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung) 

www.gesundheitliche-chancengleichheit.de 


Deutschland-Portal (Auswärtiges Amt) 


www.deutschland.de 


Existenzgründungsportal (Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie) 


www.existenzgruender.de 


Fachkräfteportal (Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Bundesministerium für Arbeit und Soziales,
 

Bundesagentur für Arbeit)
 

www.make-it-in-germany.com/
 

Forschungsportal (Bundesministerium für Bildung und Forschung) 

www.research-in-germany.de 

http://www.bzga.de
http://www.mad.bundeswehr.de
http://www.ba-auslandsvermittlung.de
http://www.zoll.de
http://www.AFRIKA-NRW.net
http://www.alumniportal-deutschland.org
http://www.anerkennung-in-deutschland.de
http://www.cimonline.de
http://www.charta-der-vielfalt.de
http://www.anabin.de
http://www.gesundheitliche-chancengleichheit.de
http://www.deutschland.de
http://www.existenzgruender.de
http://www.make-it-in-germany.com/
http://www.research-in-germany.de
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Forum für kultursensible Altenhilfe 

www.kultursensible-altenhilfe.de 

German Business Portal (Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie) 

www.ixpos.de 

Informationsdienst Migration und öffentliche Gesundheit (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung) 

www.infodienst.bzga.de 

Informationsportal „Berufliche Anerkennung“ 

www.berufliche-anerkennung.de 

Integrationsportal des Bundes (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) 

www.integration-in-deutschland.de 

Jugendmigrationsdienste (Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend) 

www.jugendmigrationsdienste.de 

Studienportal (Deutscher Akademischer Austauschdienst) 

www.campus-germany.de 

Tatsachen über Deutschland (Auswärtiges Amt) 

www.tatsachen-ueber-deutschland.de 

Young Germany – Career, Education and Lifestyle Guide (Auswärtiges Amt) 

www.young-germany.de 

Zentralstelle für Informationsvermittlung zur Rückkehrförderung (ZIRF-Datenbank) 

http://zirf.bamf.de 

Zuwanderungsportal (Bundesministerium des Innern) 

www.zuwanderung.de 

Forschungseinrichtungen 

Centre on Migration, Citizenship and Development (Universität Bielefeld) 

www.uni-bielefeld.de/(de)/tdrc/ag_comcad 

europäisches forum für migrationsstudien (Otto-Friedrich-Universität Bamberg) 

www.efms.uni-bamberg.de 

Forschungsgruppe des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge 

www.bamf.de/forschung 

Forschungszentrum für internationales und europäisches Ausländer- und Asylrecht (Universität Konstanz) 

http://migration.uni-konstanz.de 

Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) 

www.iab.de 

http://www.kultursensible-altenhilfe.de
http://www.ixpos.de
http://www.infodienst.bzga.de
http://www.berufliche-anerkennung.de
http://www.integration-in-deutschland.de
http://www.jugendmigrationsdienste.de
http://www.campus-germany.de
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de
http://www.young-germany.de
http://zirf.bamf.de
http://www.zuwanderung.de
http://www.uni-bielefeld.de/(de)/tdrc/ag_comcad
http://www.efms.uni-bamberg.de
http://www.bamf.de/forschung
http://migration.uni-konstanz.de
http://www.iab.de
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Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien (Universität Osnabrück) 

www.imis.uni-osnabrueck.de 

Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung gGmbH 

www.wzb.eu 

Nicht-Regierungsorganisationen 

Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V. 

www.awo.org 

Bund der Vertriebenen e.V. 

www.bund-der-vertriebenen.de 

Büro für medizinische Flüchtlingshilfe Berlin 

www.medibuero.de 

Deutscher Caritasverband e.V. 

www.caritas.de 

Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband – Gesamtverband e.V. 

www.paritaet.org 

Deutsches Rotes Kreuz e.V. 

www.drk.de 

Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland e.V. 

www.diakonie.de 

Evangelischer Entwicklungsdienst e.V. 

www.eed.de 

Jesuiten-Flüchtlingsdienst Deutschland 

www.jesuiten-fluechtlingsdienst.de 

Malteser Hilfsdienst e.V. 

www.malteser.de 

Medinetz Mainz e.V. 

www.medinetzmainz.de 

Ökumenische Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche e.V. 

www.kirchenasyl.de 

Otto Benecke Stiftung e.V. 

www.obs-ev.de 

http://www.imis.uni-osnabrueck.de
http://www.wzb.eu
http://www.awo.org
http://www.bund-der-vertriebenen.de
http://www.medibuero.de
http://www.caritas.de
http://www.paritaet.org
http://www.drk.de
http://www.diakonie.de
http://www.eed.de
http://www.jesuiten-fluechtlingsdienst.de
http://www.malteser.de
http://www.medinetzmainz.de
http://www.kirchenasyl.de
http://www.obs-ev.de
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Pro Asyl – Förderverein Pro Asyl e.V. 

www.proasyl.de 

Union progressiver Juden in Deutschland e.V. 

www.liberale-juden.de 

World University Service e.V. 

www.wusgermany.de 

Zentralrat der Juden in Deutschland K.d.ö.R. 

www.zentralratdjuden.de 

Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland 

www.zwst.org 

Politikberatende Institutionen 

Rat für Migration 

www.rat-fuer-migration.de 

Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration 

www.svr-migration.de 

Internationale Regierungsorganisationen 

International Organisation for Migration 

www.iom.int/germany/ 

Europol 

www.europol.europa.eu 

Frontex 

www.frontex.europa.eu 

UNHCR 

www.unhcr.de 

Unternehmen der Entwicklungszusammenarbeit 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH 

www.giz.de 

Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG) 

www.deginvest.de 

Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH 

www.inwent.org 

http://www.proasyl.de
http://www.liberale-juden.de
http://www.wusgermany.de
http://www.zentralratdjuden.de
http://www.zwst.org
http://www.rat-fuer-migration.de
http://www.svr-migration.de
http://www.iom.int/germany/
http://www.europol.europa.eu
http://www.frontex.europa.eu
http://www.unhcr.de
http://www.giz.de
http://www.deginvest.de
http://www.inwent.org
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6.3 	 Institutionenschema zur Zuwande  
 rungs- und Asylpolitik 

Das nebenstehende Institutionenschema vermittelt 

einen vereinfachten Überblick über institutionel

le Zuständigkeiten und Kooperationsbeziehungen 

der wichtigsten staatlichen Akteure im Bereich der 

Organisation der Asyl- und Zuwanderungspolitik in 

Deutschland. Es dient der Veranschaulichung der zen

tralen, in dieser Studie behandelten Zusammenhänge, 

wobei aus Gründen der Übersichtlichkeit Strukturen 

und Kompetenzen nur vereinfacht dargestellt werden 

können. Im Rahmen der Gesamtstudie des Europäi

schen Migrationsnetzwerks (EMN) zur Organisation 

der Asyl- und Migrationspolitik in den Mitgliedstaaten 

der Europäischen Union sollen die entsprechenden 

Schemata der beteiligten Staaten einen vergleichen

den Blick auf die politischen, administrativen und 

operativen Strukturen dieses Politikfeldes in der EU 

ermöglichen. 

� Innerhalb des Schemas werden verschiedene 

Ebenen dargestellt, wobei die Institutionen mit 

herausgehobener Bedeutung für Zuwanderungs

und Asylfragen durch das jeweils größte Kästchen 

symbolisiert werden. Neben der Ebene der zustän

digen Ministerien (oberste Bundesbehörden, Bun

desregierung) und der Ebene der entsprechenden 

administrativen bzw. operativen Behörden und 

Agenturen (Bundesoberbehörden) wird auch die 

föderale Ebene mit den wichtigsten Einrichtungen 

in den Kommunen bzw. in den unteren Gebiets

körperschaften der Verwaltung berücksichtigt. 

� Durchgezogene Verbindungslinien zwischen ein

zelnen Kästchen symbolisieren hierarchische Ver

bindungen: die übergeordnete Institution verfügt 

jeweils über die Rechts- und/oder Fachaufsicht 

für die darunter liegende Einrichtung. Gepunktete 

Linien stellen Kooperationsbeziehungen zwischen 

den verschiedenen Institutionen dar, die für das 

Politikfeld Zuwanderung und Asyl besonders 

relevant sind. 

� Daneben werden auch die wichtigsten intermedi

ären Institutionen berücksichtigt, die für den Be

reich Zuwanderung und Asyl von Bedeutung sind 

und dabei hauptsächlich beratende Funktionen 

innehaben. Um sie entsprechend von den zentra

len politischen und operativen Körperschaften der 

öffentlichen Verwaltung abzugrenzen, werden sie 

durch Ellipsen dargestellt. 

� Die Verwaltungsgerichtsbarkeit in ihrer Zuständig

keit für Streitfragen in aufenthalts- und asylrecht

lichen Fragen wird als Teil der Judikative ebenfalls 

herausgehoben. 

� Innerhalb der Kästchen finden sich zum einen 

jeweils die für den Vergleich mit den anderen 

Mitgliedstaaten der EU wichtigsten Stichwörter 

der politischen, organisatorischen bzw. operativen 

Zuständigkeit, andererseits eine nicht abschließen

de Aufzählung der zentralen Aufgaben im Bereich 

der Zuwanderungs- und Asylpolitik. 
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90 Abkürzungsverzeichnis 

Abkürzungsverzeichnis
 

ADS Antidiskriminierungsstelle des Bundes 

AFIS Automatisches Fingerabdruck-Identifizierungssystem 

AGEF Arbeitsgruppe Entwicklung und Fachkräfte im Bereich der Migration 

und der Entwicklungszusammenarbeit gGmbH 

AGG Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz 

ANABIN Anerkennung und Bewertung ausländischer Bildungsnachweise 

AQUA Akademikerinnen und Akademiker qualifizieren sich für den Arbeitsmarkt 

AsylbLG Asylbewerberleistungsgesetz 

AsylVfG Asylverfahrensgesetz 

AsylVO Asylverordnung 

AsylZBV Asylzuständigkeitsbestimmungsverordnung 

AufenthG Aufenthaltsgesetz 

AufenthV Aufenthaltsverordnung 

AuslG Ausländergesetz 

AZR Ausländerzentralregister 

AZRG Gesetz über das Ausländerzentralregister 

BA Bundesagentur für Arbeit 

BAFI Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge 

BAG Ökumenische Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche e.V. 

BAMF Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

BeschV Beschäftigungsverordnung 

BeschVerfV Beschäftigungsverfahrensverordnung 

BfV Bundesamt für Verfassungsschutz 

BGBl Bundesgesetzblatt 

BIRGiT Beschleunigte Identifizierung und Rückführung von Gefährdern 

aus dem Bereich des islamistischen Terrorismus und Extremismus 

BKA Bundeskriminalamt 

BMAS Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

BMFSFJ Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend 

BMI Bundesministerium des Innern 

BMZ Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

BND Bundesnachrichtendienst 

BPol Bundespolizei 

BT-Drs. Bundestagsdrucksache 

BVA Bundesverwaltungsamt 

BzgA Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 

CIM Centrum für internationale Migration und Entwicklung 

COMCAD Centre on Migration, Citizenship and Development 

DAAD Deutscher Akademischer Austausch Dienst 

DEG Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH 

DIK Deutsche Islam Konferenz 

EASY Erstverteilung von Asylbewerbern 

ECRE European Council on Refugees and Exiles 

EED Evangelischer Entwicklungsdienst e.V. 

efms europäisches forum für migrationsstudien 
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EinbTestV Einbürgerungstestverordnung 

EMN Europäisches Migrationsnetzwerk 

EUROPOL Europäisches Polizeiamt 

GARP Government Assisted Repatriation Programme 

GASiM Gemeinsames Analyse- und Strategiezentrum illegale Migration 

GG Grundgesetz 

GKI Gemeinsame Konsularische Instruktion 

GTAZ Gemeinsames Terrorismusabwehrzentrum 

GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH 

IMIS Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien 

IMK Ständige Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder 

INTERPOL Internationale kriminalpolizeiliche Organisation 

IntV Integrationskursverordnung 

IOM International Organisation for Migration 

JMD Jugendmigrationsdienste 

KfbG Kriegsfolgenbereinigungsgesetz 

LKÄ Landeskriminalämter 

MAD Militärischer Abschirmdienst 

MARiS MigrationsAsylReIntegrationsSystem 

MBE Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer 

REAG Reintegration and Emigration Programme for Asylum-Seekers in Germany 

RIIM Rückkehrinitiative für irreguläre MigrantInnen in Großstädten der Europäischen Union 

SchwarzArbG Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz 

SGB Sozialgesetzbuch 

SIS Schengener Informationssystem 

SMAP Special Migrants Assistance Programme 

StAG Staatsangehörigkeitsgesetz 

TDRC Transnationalisation and Development Research Centre 

UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees/ 

Der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen 

UPJ Union Progressiver Juden in Deutschland e.V. 

ver.di Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft 

VIS Visa-Informationssystem 

WZB Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung gGmbH 

ZAB Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen 

ZAV Zentrale Auslands- und Fachvermittlung 

ZKA Zollkriminalamt 

ZIRF Zentralstelle für Informationsvermittlung zur Rückkehrförderung 

ZuwG Zuwanderungsgesetz 

ZWST Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland 
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